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2.1

2.2

PRAAMBEL

Deutschland muss attraktiver fir Investitionen werden. Das gilt besonders fiir die energieintensi-
ven Branchen. lhr Kapitalstock war schon in der letzten Dekade ricklaufig. Im aktuellen geopoliti-
schen Spannungsfeld sind die Herausforderungen noch gréRer geworden. Hinzu kommen die Vor-
gaben der europaischen und nationalen Klimagesetzgebung, die eine grundlegende Umstellung
der Produktionsweise erforderlich machen. Es kommt nun darauf an, die Substanz zu sichern und
den Industriestandort zukunftsfahig aufzustellen.

Das Forderprogramm CO,-Differenzvertrage adressiert die energieintensiven Industrien und soll
Unternehmen ermdglichen, sich heute fir die Investition in zukunftsweisende und CO-arme Pro-
duktionsverfahren zu entscheiden. Es starkt die Planungssicherheit in unsicherem Investitionsum-
feld. So sollen erhebliche Mengen an CO, eingespart werden. Die Auswahl der zu fordernden Vor-
haben erfolgt in einem wettbewerblichen Auktionsverfahren, damit die Férdermittel einen mog-
lichst grolRen Effekt haben.

Die vorliegende Aktualisierung der Forderrichtlinie zielt darauf ab, die Hebelwirkung des Instru-
ments auf Zukunftsinvestitionen zu steigern. Mit Vereinfachungen und Flexibilitaten werden Frei-
heitsgrade geschaffen, damit Unternehmen auf die wirtschaftlichsten Ansatze setzen und neue
Ideen und aktuelle Marktentwicklungen optimal einbeziehen kdnnen. Das ist gerade angesichts
der langen Laufzeit der Vorhaben notwendig.

Das Forderprogramm ist technologieoffen ausgestaltet und soll neue Technologien in die Anwen-
dung bringen. Insbesondere wird erstmals der Einsatz von CCS- und CCU-Technologien fiir schwer
vermeidbare CO,-Emissionen des Industriesektors forderfahig sein. So erganzen die CO,-Differenz-
vertrage den gerade novellierten Rechtsrahmen des Kohlendioxid-Speicherung-und-Transport-
Gesetzes.

Konzeptionell sollen die CO,-Differenzvertrage die Mehrkosten ausgleichen, die durch die Errich-
tung und den Betrieb von CO,-armen Produktionsverfahren im Vergleich zu konventionellen Pro-
duktionsverfahren entstehen. Durch einen Hedging-Mechanismus werden Risiken und letztlich
Kosten berechenbarer und Investitionen erleichtert. Die Hohe der Forderung hangt zudem insbe-
sondere vom CO,-Preis im EU-Emissionshandel ab: je hoher der CO,-Preis, desto weniger Forde-
rung ist notig. Das schont die 6ffentlichen Haushalte.

Diese Forderrichtlinie steht unter dem Vorbehalt der Erteilung einer beihilferechtlichen Genehmi-
gung der Europaischen Kommission.

DEFINITIONEN
In dieser Forderrichtlinie gelten folgende Begrifflichkeiten:

Absoluter Energietragereinsatz: Die im Vorhaben eingesetzte Menge eines Energietragers in Me-
gawattstunden (MWh). Die Umrechnung in Energieeinheiten erfolgt unter Nutzung des Heizwerts
des eingesetzten Energietragers.

Absolute Treibhausgasemissionsminderungen: Die im CCfD-Produktionsverfahren gegeniiber
dem Referenzsystem erzielte Reduktion der Treibhausgasemissionen in Tonnen Kohlenstoffdioxi-
daquivalenten (CO,-Aquivalenten) bei gleicher geplanter oder tatséchlich realisierter Produktions-
menge.



2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Anderweitige Forderung: Fordermittel des Zuwendungsempfangers aullerhalb dieser Forderricht-
linie fur dieselben forderfahigen Investitionen, Ausgaben und Kosten, sofern diese als Beihilfen im
Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags Gber die Arbeitsweise der Europadischen Union
(AEUV) oder als zentral verwaltete Unionsmittel, die nicht direkt oder indirekt der Kontrolle
Deutschlands unterliegen, zu qualifizieren sind. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 2. Halbsatz
sind auch Férdermittel erfasst, die nicht unmittelbar fiir das nach dieser Férderrichtlinie gefor-
derte Vorhaben gewahrt worden sind, sofern und soweit diese im Zusammenhang mit dem CCfD-
Produktionsverfahren stehen und dieses beglinstigen. Eine anderweitige Forderung liegt nicht
vor, soweit es sich um Investitionen, Ausgaben und Kosten des Zuwendungsempfangers im Sinne
von Satz 1 handelt, die der Hohe nach nicht von der maximalen gesamten Fordersumme im Sinne
von Nummer 7.4(b) umfasst sind, sofern und soweit sich aus unionsrechtlichen Vorgaben nicht
etwas anderes ergibt.

Angebot: Angebot auf Abschluss des CO,-Differenzvertrags.
Anlage: Eine Betriebsstatte oder sonstige ortsfeste Einrichtung.

Anlagenbetreiber: Eine natiirliche oder juristische Person oder rechtsfahige Personengesellschaft,
die die unmittelbare Entscheidungsgewalt Uber eine Anlage innehat und die dabei die wirtschaftli-
chen Risiken tragt. Wer im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) eine genehmi-
gungsbedirftige Anlage betreibt, ist Anlagenbetreiber nach Satz 1.

Bewilligungsbehorde: Die Bewilligungsbehorde ist das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie (BMWE). Das BMWE behalt sich vor, mit der Administration der FérdermaRnahme einen
Projekttrager gemalR § 44 Absatz 3 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) zu beleihen oder als Ver-
waltungshelfer zu beauftragen. Eine Bekanntgabe des Projekttragers erfolgt im Bundesanzeiger.
Im Fall der Beleihung nimmt der Beliehene die Aufgaben der Bewilligungsbehdrde wahr.

Bilanzieller Energietragereinsatz: Energietragereinsatz, dem kein physischer Einsatz der angege-
benen Mengen im Vorhaben entgegensteht, sondern beispielsweise nur eine Vorlage von Zertifi-
katen oder Herkunftsnachweisen in einem Massenbilanzsystem.

Biomasse: Der biologisch abbaubare Teil von Produkten, Abfillen und Reststoffen biologischen
Ursprungs der Landwirtschaft, einschlieRlich pflanzlicher und tierischer Stoffe, der Forstwirtschaft
und damit verbundener Wirtschaftszweige, einschlieBlich der Fischerei und der Aquakultur, der
biologisch abbaubare Teil von Abféllen, darunter auch Industrie- und Haushaltsabfalle biologi-
schen Ursprungs, sowie Rohstoffe und Energietrager, deren Energiegehalt aus biogenen Quellen
stammt, einschlieBlich biogenem Wasserstoff und biogener Wasserstoffderivate.

CCfD-Produktionsverfahren: Ein Produktionsverfahren, das

(a)  sich durch grundlegende technologische Anderungen am bestehenden Produktionsverfah-
ren und damit einhergehende erhebliche Investitionen auszeichnet, und

(b) fossile Energietrager oder Rohstoffe durch CO,-arm bereitgestellte Energietrager oder Roh-
stoffe (etwa durch Strom, Wasserstoff, Biomasse) substituiert.

Ein CCfD-Produktionsverfahren liegt auch vor, wenn Technologien zur Abscheidung und Speiche-
rung (CCS) beziehungsweise zur Abscheidung und Nutzung (CCU) von CO, gemalR Nummer 4.15
und dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik eingesetzt werden.

Ein Produktionsverfahren, das nicht energie- und ressourceneffizient betrieben wird und keinen
Beitrag zur Klimaneutralitdt der Industrie ermdoglicht, ist kein CCfD-Produktionsverfahren.



Diese Definition findet auf neu zu errichtende Produktionsprozesse entsprechende Anwendung.

2.11 CO;-armer Wasserstoff: Wasserstoff, dessen Energiegehalt aus nicht erneuerbaren Quellen
stammt und der in Bezug auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen den in Artikel 2 Num-
mer 11 der jeweils geltenden Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1788 festgelegten Mindestschwel-
lenwert des Vergleichswerts fir fossile Brennstoffe fiir erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen
Ursprungs erreicht, der in der gemaR Artikel 29a Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/20012 ange-
nommenen Methode fir die Bewertung der durch erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ur-
sprungs und wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe erzielten Treibhausgasemissionsein-
sparungen oder entsprechenden unionsrechtlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung
festgelegt ist. Die Einsparungen bei den Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen werden nach der
durch die jeweils aktuell geltende Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2025/2359 der Kom-
mission? festgelegten Methode berechnet.

2.12 CO,-Transportinfrastruktur: CO,-Transportinfrastruktur im Sinne der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2018/2066 der Kommission? in der jeweils aktuell geltenden Fassung. Zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Forderrichtlinie ist nach Artikel 3 Nummer 63 der Durchflihrungsverordnung
(EU) 2018/2066 der Kommission eine CO,-Transportinfrastruktur eine Infrastruktur im Sinne von
Artikel 3 Nummer 29 der Verordnung (EU) 2024/1735°. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Forderrichtlinie ist nach Artikel 3 Nummer 29 der Verordnung (EU) 2024/1735 eine CO-Transpor-
tinfrastruktur das Netz von Pipelines, einschlieRlich der zugehorigen Verdichterstationen, fiir den
Transport von CO; zur Speicherstétte sowie alle Schiffs-, Stralen oder Schienenverkehrsmittel,
einschlieBlich Verflissigungsvorrichtungen und voriibergehende Speicheranlagen falls erforder-
lich, fir den Transport von CO; zu den Hafenanlagen und zur Speicherstatte.

2.13 Energetische Nutzung: Jede Nutzung eines Energietragers, wenn der Hauptzweck der Nutzung der
Einsatz als Energiequelle zur Bereitstellung von Warme, Strom oder Kraft ist.

! Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 {iber gemeinsame Vor-
schriften fiir die Binnenmarkte fiir erneuerbares Gas, Erdgas und Wasserstoff, zur Anderung der Richtlinie (EU)
2023/1791 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/73/EG (ABI. L, 2024/1788, 15.7.2024).

2 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt gedndert durch
die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Anderung der
Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elektrizitatsmarktdesigns in
der Union (ABI. L, 2024/1711, 26.6.2024).

3 Delegierte Verordnung (EU) 2025/2359 der Kommission vom 8. Juli 2025 zur Ergédnzung der Richtlinie (EU)
2024/1788 des Europaischen Parlaments und des Rates durch Festlegung einer Methode zur Bewertung der Ein-
sparungen an Treibhausgasemissionen durch kohlenstoffarme Brennstoffe (ABI. L, 2025/2359, 21.11.2025).

4 Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 iiber die Uberwachung von
und die Berichterstattung Uber Treibhausgasemissionen gemaR der Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Par-
laments und des Rates und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission (ABI. L 334 vom
31.12.2018, S. 1), zuletzt gedndert durch die Durchfihrungsverordnung (EU) 2024/2493 der Kommission vom
23. September 2024 zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 in Bezug auf die Aktualisie-
rung der Uberwachung von und der Berichterstattung {iber Treibhausgasemissionen gemaR der Richtlinie
2003/87/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (ABI. L, 2024/2493, 27.9.2024).

> Verordnung (EU) 2024/1735 des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Schaffung eines
Rahmens fiir MaRnahmen zur Stirkung des européischen Okosystems der Fertigung von Netto-Null-Technolo-
gien und zur Anderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (ABI. L, 2024/1735, 28.6.2024), zuletzt gedndert durch
die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1463 der Kommission vom 23. Mai 2025 zur Anderung der Verordnung
(EU) 2024/1735 des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ermittlung von Unterkategorien
innerhalb der Netto-Null-Technologien und der Liste der fiir diese Technologien verwendeten spezifischen Bau-
teile (ABI. L, 2025/1463, 28.07.2025).



2.14 Erneuerbarer Wasserstoff nicht biogenen Ursprungs (kurz: Erneuerbarer Wasserstoff): Wasser-
stoff mit einem aus erneuerbaren Energiequellen mit Ausnahme von Biomasse stammenden
Energiegehalt, der den Anforderungen an erneuerbare Brennstoffe nicht biogenen Ursprungs im
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001° in der jeweils aktuell geltenden Fassung entspricht und bei
dessen Herstellung der verwendete Strom den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU)
2023/1184 der Kommission’ in der jeweils aktuell geltenden Fassung gentigen muss. In Bezug auf
die Verringerung von Treibhausgasemissionen muss der in Artikel 29a der jeweils geltenden Fas-
sung der Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegte Mindestschwellenwert des Vergleichswerts fir fos-
sile Brennstoffe flir erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs erreicht werden, der in der
gemal Artikel 29a Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 angenommenen Methode fiir die Be-
wertung der durch erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs und wiederverwertete koh-
lenstoffhaltige Kraftstoffe erzielten Treibhausgasemissionseinsparungen oder entsprechenden
unionsrechtlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung festgelegt ist. Die Einsparungen
bei den Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen werden nach der durch die jeweils aktuell geltende
Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1185 der Kommission® festgelegten Methode be-
rechnet.

2.15 Forderaufruf: Bekanntmachung der Bewilligungsbehorde zur wettbewerblichen Ausschreibung
eines Gebotsverfahrens mit einem festgelegten Forderbudget.

2.16 Gebotsverfahren: Durch einen Férderaufruf der Bewilligungsbehorde eingeleitetes wettbewerbli-
ches Verfahren, in dessen Rahmen interessierte Unternehmen einen Antrag auf Forderung und
Abschluss eines CO,-Differenzvertrags stellen kénnen.

2.17 Griiner Mehrerlos: Der Mehrerlos, den der Zuwendungsempfanger dadurch erwirtschaften kann,
dass fiir den Absatz der mit dem geférderten CO,-armen Produktionsverfahren hergestellten Pro-
dukte héhere Preise als fiir mit konventionellen Produktionsverfahren hergestellte Produkte zu
erzielen sind.

2.18 Industriedampf: Wasserdampf, der als Tragermedium fiir Prozesswarme zur Herstellung von in-
dustriellen Produkten im Sinne von Nummer 4.17(g) 1. Halbsatz eingesetzt wird.

Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt gedndert durch
die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Anderung der
Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elektrizitatsmarktdesigns in
der Union (ABI. L, 2024/1711, 26.6.2024).

7 Delegierte Verordnung (EU) 2023/1184 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Ergdnzung der Richtlinie (EU)
2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung einer Unionsmethode mit detail-
lierten Vorschriften fir die Erzeugung fllissiger oder gasférmiger erneuerbarer Kraftstoffe nicht biogenen Ur-
sprungs fur den Verkehr (ABI. L 157 vom 20.6.2023, S. 11), zuletzt gedndert durch die Delegierte Verordnung
(EU) 2024/1408 der Kommission vom 14. Marz 2024 zur Anderung der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1184
der Kommission im Hinblick auf die Anpassung eines Fachbegriffs an die Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europai-
schen Parlaments und des Rates (ABI. L, 2024/1408, 21.5.2024).

8 Delegierte Verordnung (EU) 2023/1185 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Ergdnzung der Richtlinie (EU)

2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates durch Festlegung eines Mindestschwellenwertes fur die

Treibhausgaseinsparungen durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe und einer Methode zur Er-

mittlung der Treibhausgaseinsparungen durch fliissige oder gasformige erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen

Ursprungs fiir den Verkehr sowie durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe (ABI. L 157 vom

20.6.2023, S. 20).



2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

Negativemissionen: Abscheidung von Kohlenstoffdioxid (CO) oder anderen Treibhausgasen aus
dem Einsatz von Energietragern, die auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Berechnung aktuell gel-
tenden Fassung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission® oder entspre-
chender unionsrechtlicher Vorgaben mit dem Emissionsfaktor null bewertet werden, oder Ent-
nahme von CO, oder anderen Treibhausgasen aus der Atmosphare durch geochemische oder che-
mische Aktivitdten und dauerhafte Speicherung oder Bindung der abgeschiedenen oder entnom-
menen Treibhausgase. Soweit Regelungen, die fir die Emissionsbewertung im Emissionshandels-
system der Europaischen Union fiir den Stromsektor und die emissionsintensive Industrie (EU-
ETS 1) relevant sind, eine abweichende Definition vorsehen, gilt dieser Begriff fiir die Zwecke die-
ser Férderrichtlinie entsprechend.

Nicht biogene Wasserstoffderivate: Auf erneuerbarem oder CO,-armem Wasserstoff basierende,
gasformige oder flUssige Energietrager und Rohstoffe (zum Beispiel Methan, Ammoniak, Metha-
nol und synthetische Kraftstoffe).

Operativer Beginn: Tag der ersten bestimmungsgemalen Nutzung oder Teilnutzung der geférder-
ten Anlagen nach Abschluss eines Probebetriebs. Der Probebetrieb ist der zeitweilige Betrieb ei-
ner Anlage zur Prifung ihrer Betriebstiichtigkeit vor der ersten bestimmungsgemafen Nutzung
der geforderten Anlagen und stellt somit nicht den operativen Beginn des Vorhabens dar.

Prozessemissionen: Treibhausgasemissionen, bei denen es sich nicht um Treibhausgasemissionen
aus der Verbrennung handelt und die infolge einer beabsichtigten oder unbeabsichtigten Reak-
tion zwischen Stoffen oder ihrer Umwandlung entstehen, einschlieBlich der chemischen oder
elektrolytischen Reduktion von Metallerzen, der thermischen Zersetzung von Stoffen und der Er-
zeugung von Stoffen zur Verwendung als Produkt oder Ausgangsmaterial.

Prozesswarme: Warme, die fiir technische Prozesse zur Herstellung, Weiterverarbeitung oder
Veredelung von Produkten benétigt wird und zu diesem Zweck tiber Dampf, Luft, Wasser, Ole
oder andere Trager Ubertragen werden kann.

Referenzsystem: Die flr das jeweilige Produkt zum Zeitpunkt des Forderaufrufs verfigbare effizi-
ente und emissionsarme konventionelle Produktionstechnologie, die fiir die Ermittlung der Treib-
hausgasemissionsminderungen durch die geférderte Anlagenkonstellation und fiir die Dynamisie-
rung der Energietragerkosten herangezogen wird. Soweit ein Referenzsystem zur Anwendung
kommt, das sich nicht auf ein Produkt bezieht, bestimmt sich die Auswahl des Referenzsystems
durch die Produktionstechnologie des Vorhabens.

Relative Energietragereinsitze: Der absolute Einsatz eines Energietragers im Verhéltnis zu dem
absoluten Gesamtenergietragereinsatz des Vorhabens.

Relative Treibhausgasemissionsminderung: Die absolute Treibhausgasemissionsminderung des
Vorhabens dividiert durch die absoluten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems. Fiir die

° Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 iiber die Uberwachung von
und die Berichterstattung Uber Treibhausgasemissionen gemaR der Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Par-
laments und des Rates und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission (ABI. L 334 vom
31.12.2018, S. 1), zuletzt gedndert durch die Durchfihrungsverordnung (EU) 2024/2493 der Kommission vom
23. September 2024 zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 in Bezug auf die Aktualisie-
rung der Uberwachung von und der Berichterstattung tiber Treibhausgasemissionen geméR der Richtlinie
2003/87/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (ABI. L, 2024/2493, 27.9.2024).



2.27

2.28

2.29
2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

Zwecke dieser Forderrichtlinie kann zwischen geplanten relativen Treibhausgasemissionsminde-
rungen und tatsachlich realisierten relativen Treibhausgasemissionsminderungen unterschieden
werden.

Schwer vermeidbare Treibhausgasemissionen: Treibhausgasemissionen, die erst auf mittlere bis
lange Sicht vermeidbar sind. Dies ist der Fall, wenn die zur Vermeidung notwendige Technik noch
nicht ausgereift ist oder ihr Einsatz aktuell zu unverhaltnismaRig hohen Vermeidungskosten fiih-
ren wiirde. Auch Treibhausgasemissionen, die aus der energetischen Nutzung von Abgasstromen
der geforderten Anlage resultieren, werden als schwer vermeidbare Treibhausgasemissionen be-
trachtet.

Sekundarenergietrager: Strom sowie Energietrager, die aus fossilen Rohstoffen hergestellt wur-
den.

Sicherheiten: Bankgarantien und Bankbiirgschaften.

Spezifischer Energietragereinsatz: Der Einsatz eines Energietragers bezogen auf die Mengenein-
heit des Produkts eines Referenzsystems.

Spezifische Treibhausgasemissionsminderung: Die Differenz zwischen den Treibhausgasemissio-
nen des Referenzsystems und den verbleibenden Restemissionen des im CCfD-Produktionsverfah-
ren betriebenen Produktionssystems gemalR Nummer 7.1(e), jeweils bezogen auf eine Tonne des
hergestellten Produkts.

Stoffliche Nutzung: Jede Nutzung eines Energietragers mit Ausnahme der energetischen Nutzung
und der Aufbereitung zu Materialien, die flr die Verwendung als Brennstoff oder als anderes Mit-
tel zur energetischen Nutzung bestimmt sind.

Systemgrenzen: Anlagenkonfiguration zur Durchfiihrung samtlicher wesentlicher Produktions-
schritte, die zur Herstellung aller Zwischenprodukte und des Produkts notwendig sind und an den
vom CO,-Differenzvertrag umfassten Standorten durchgefiihrt werden.

Treibhausgase: CO,, Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Schwefelhexafluorid (SFe), Stickstofftrif-
luorid (NFs) sowie teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW) und perfluorierte Kohlen-
wasserstoffe (PFKW) gemaR Anhang V Teil 2 der Européischen Governance-Verordnung® in der
jeweils aktuell geltenden Fassung.

Treibhausgasemissionen: Die anthropogene Freisetzung von Treibhausgasen, die von Num-
mer 7.1(e) erfasst werden, in Tonnen CO,-Aquivalent, wobei eine Tonne CO,-Aquivalent eine
Tonne CO; oder die Menge eines anderen Treibhausgases ist, die in ihrem Potenzial zur Erwar-

10 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 {iber das
Governance-System fiir die Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr.
663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG,
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europdischen Parlaments
und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung
(EU) Nr. 525/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 1), zuletzt geén-
dert durch die Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur
Anderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hin-
blick auf die Férderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652
des Rates (ABI. L, 2023/2413, 31.10.2023).



mung der Atmosphare einer Tonne CO; entspricht; das Potenzial richtet sich nach der aktuell gel-
tenden Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1044 der Kommission'!, oder nach einer
aufgrund von Artikel 26 Absatz 6 Buchstabe b der Europaischen Governance-Verordnung erlasse-
nen Nachfolgeregelung in der jeweils aktuell geltenden Fassung.

2.36 Uberschusszahlungen: Zahlungen, die der Zuwendungsempfinger nach dem CO,-Differenzvertrag
im Falle einer negativen Differenz zwischen Basis-Vertragspreis gemal Nummer 7.1(a)(i) oder dy-
namisiertem Vertragspreis gemaR Nummer 7.1(a)(ii) und effektivem CO»-Preis an den Zuwen-
dungsgeber zu entrichten hat.

2.37 Unionsnorm: Jede verbindliche Unionsnorm fiir das von einzelnen Unternehmen zu erreichende
Umweltschutzniveau, nicht jedoch auf Ebene der Union geltende Normen oder festgelegte Ziele,
die fiir Mitgliedstaaten, aber nicht fiir einzelne Unternehmen verbindlich sind.

2.38 Vorgelagerte Referenzsysteme: Referenzsysteme, die sich nicht auf das geférderte Produkt bezie-
hen, sondern auf ein Vorprodukt, das im Vorhaben zum geférderten Produkt weiterverarbeitet
wird. Im Férderaufruf wird festgelegt, welche Referenzsysteme als vorgelagerte Referenzsysteme
definiert werden.

2.39 Vorhabenbeginn: Die erste feste Verpflichtung (zum Beispiel Bestellung von Ausriistung oder Be-
ginn der Bauarbeiten), die eine Investition unumkehrbar macht, einschlieflich des Abschlusses
eines der Ausfiihrung des zu férdernden Vorhabens zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungs-
vertrags durch den Antragsteller oder ein Mitglied eines Konsortiums im Sinne von Nummer 5.2
sowie mit diesen verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des Aktiengesetzes (AktG).
Der Kauf von Grundstlicken oder Vorarbeiten wie die Einholung von Genehmigungen oder die im
Vorfeld erfolgende Erstellung von Durchfiihrbarkeitsstudien gelten nicht als Vorhabenbeginn. Bei
Ubernahmen von nicht verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG ist der Vorhaben-
beginn der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittelbar mit der erworbenen Betriebsstatte verbunde-
nen Vermogenswerte. Kein Vorhabenbeginn im Sinne dieser Forderrichtlinie liegt vor, wenn in ei-
nem der Ausfiihrung zuzurechnenden Liefer- oder Leistungsvertrag ein Riicktrittsrecht oder eine
auflésende Bedingung fiir den Fall der bestandskraftigen Ablehnung des Antrags oder eine auf-
schiebende Bedingung fiir den Fall der Bewilligung des Antrags vereinbart wird und der Liefer-
oder Leistungsvertrag bis zur Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids nicht vollzogen wird.

2.40 Wasserstoffderivate: Biogene und nicht biogene Wasserstoffderivate.

2.41 Wiederverwertete kohlenstoffhaltige Brennstoffe: Fliissige und gasformige Brennstoffe, die aus
flissigen oder festen Abfallstrémen nicht erneuerbaren Ursprungs, die fur eine stoffliche Verwer-
tung gemaR Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG*? oder entsprechender unionsrechtlicher Vor-
schriften in der jeweils aktuell geltenden Fassung nicht geeignet sind, hergestellt werden, sowie
aus Gas aus der Abfallverarbeitung und Abgas nicht erneuerbaren Ursprungs, die zwangslaufig
und unbeabsichtigt infolge der Produktionsprozesse in Industrieanlagen entstehen.

11 Delegierte Verordnung (EU) 2020/1044 der Kommission vom 8. Mai 2020 zur Erganzung der Verordnung (EU)
2018/1999 des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Werte flr Treibhauspotenziale und
die Inventarleitlinien und im Hinblick auf das Inventarsystem der Union sowie zur Aufhebung der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 666/2014 der Kommission (ABI. L 230 vom 17.7.2020, S. 1).

12 Richtlinie 2008/98/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 {iber Abfille und zur
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom 22.11.2008, S. 3), zuletzt gedndert durch die Richtlinie (EU)
2025/1892 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 10. September 2025 zur Anderung der Richtlinie
2008/98/EG Uber Abfélle (ABI. L, 2025/1892, 26.9.2025).



2.42 Zwischenprodukte: Produkte aus wesentlichen Produktionsschritten, die zur Herstellung des Pro-

3.2

3.3

3.4

3.5

dukts notwendig und fiir dessen Treibhausgasbilanzierung relevant sind. Prozesswarme gilt als
Zwischenprodukt. Wasserstoff, Sekundarenergietrager, wiederverwertete kohlenstoffhaltige
Brennstoffe und Biomasse, mit Ausnahme von stofflich genutzten biogenen Wasserstoffderivaten,
gelten nicht als Zwischenprodukte. Wasserstoffderivate gelten nicht als Zwischenprodukte, soweit
sie energetisch genutzt werden.

RECHTSGRUNDLAGEN, FORDERZIEL, ZUWENDUNGSZWECK, ZUSTANDIGKEIT

Der Bund gewahrt insbesondere nach Maligabe dieser Férderrichtlinie, des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes des Bundes, des Blrgerlichen Gesetzbuches, der §§ 23 und 44 BHO, unter Beriick-
sichtigung der hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie nach MaRgabe der
fir diese Forderrichtlinie maRgeblichen Mitteilung der Kommission, Leitlinien fiir staatliche Klima-
, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 20222 und eines Genehmigungsbeschlusses der Européi-
schen Kommission, Zuwendungen fiir Mehrkosten von CCfD-Produktionsverfahren auf der Basis
von CO,-Differenzvertrdagen im Bereich der emissionsintensiven Branchen. Die Zuwendungen wer-
den durch den Erlass eines Zuwendungsbescheids und den Abschluss eines privatrechtlichen CO,-
Differenzvertrags gewahrt. Im CO,-Differenzvertrag werden auch die méglichen Uberschusszah-
lungen des Zuwendungsempfangers geregelt.

CO,-Differenzvertrage sollen Investitionen der Industrie in CO,-arme Produktionsverfahren anrei-
zen, indem die Errichtung und der Betrieb entsprechender Anlagen libergangsweise gefordert
wird. Dies flhrt zu hohen Einsparungen an Treibhausgasen und fordert mittelbar Infrastruktur,
Leitmarkte und Expertise, die fir einen zukunftsfahigen Industriestandort erforderlich sind.

Zur Erreichung der in Nummer 3.2 genannten Forderziele werden Mehrkosten aufgrund von
Treibhausgasemissionsminderungen durch emissionsarme Produktionsverfahren im Vergleich
zum jeweiligen Referenzsystem geférdert (Zuwendungszweck).

Zustandig fur das Verfahren, die Entscheidung tiber die Zuwendung, den Erlass des Zuwendungs-
bescheids und den Abschluss des CO,-Differenzvertrags ist die Bewilligungsbehdorde. Die Bewilli-
gungsbehorde kann einen wissenschaftlichen Beirat einsetzen, der die Bewilligungsbehdérde unbe-
schadet der in Satz 1 genannten Zustandigkeiten zu Fragen des Forderprogramms berat. Der wis-
senschaftliche Beirat darf sich ausschliellich aus Personen zusammensetzen, die nicht in einem
Interessenkonflikt zu einem oder mehreren potenziellen oder tatsachlichen Antragstellern oder
Zuwendungsempfangern oder mit diesen verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG
stehen und die Uber eine ausgewiesene fachliche Expertise hinsichtlich von CCfD-Produktionsver-
fahren oder der Anreizwirkung von Forderprogrammen verfiigen. Die Besetzung erfolgt in Abstim-
mung mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF).

Soweit nicht ausdriicklich anders bestimmt, sind die in dieser Forderrichtlinie in Bezug genomme-
nen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des jeweiligen
Forderaufrufs geltenden Fassung malRgebend.

13 Mitteilung der Kommission, Leitlinien fiir staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 (ABI. C 80
vom 18.2.2022, S. 1).
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4.2

4.3

GEGENSTAND DER FORDERUNG

CO,-Differenzvertrage sollen nach dem Konzept von CO,-Differenzvertragen die Mehrkosten von
Unternehmen aus emissionsintensiven Branchen ausgleichen, die diesen durch die Errichtung von
emissionsarmen oder -freien Anlagen oder den Umbau von Anlagen zu emissionsarmen oder -
freien Anlagen (CAPEX) und deren Betrieb (OPEX) im Vergleich zu konventionellen Anlagenkons-
tellationen entstehen.

Operativer Beginn

(a)

(b)

(d)

Jeder CO,-Differenzvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Vertragslaufzeit ergibt sich
aus dem CO,-Differenzvertrag und beginnt mit dem operativen Beginn des Vorhabens. Die
Bewilligungsbehorde legt im Forderaufruf eine Frist fest, bis wann der operative Beginn
spatestens erfolgen soll.

Die Bewilligungsbehorde kann im Forderaufruf festlegen, dass die Frist fir den operativen
Beginn unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit der Erteilung des Zuschlags verlan-
gert werden kann, insbesondere sofern der Antragsteller bei Einreichung des Antrags auf
Forderung nachvollziehbar darlegt, dass die zur Umsetzung des Vorhabens erforderliche
Infrastruktur aus von ihm nicht zu vertretenden Griinden erst zu einem spateren Zeitpunkt
zur Verfligung steht.

Die Bewilligungsbehorde kann die Frist fiir den operativen Beginn nach Bekanntgabe des
Zuwendungsbescheids auf Antrag des Zuwendungsempfangers liber die im Forderaufruf
oder CO,-Differenzvertrag festgelegte Frist hinaus verlangern, wenn der Zuwendungsemp-
fanger darlegt, dass er aus von ihm nicht zu vertretenden Griinden, die nach Einreichung
des Antrags auf Forderung entstanden sind, insbesondere aufgrund von héherer Gewalt,
nicht innerhalb der urspriinglichen Frist mit der geférderten Produktion beginnen kann.

Bei einem unterjahrigen operativen Beginn des Vorhabens erstreckt sich die Vertragslauf-
zeit Uber 16 Kalenderjahre, das heif3t die Laufzeit des CO,-Differenzvertrags umfasst in die-
sem Fall folgende Zeitraume: erstens den Zeitraum ab dem tatsadchlichen operativen Beginn
des Vorhabens bis einschlieBlich 31. Dezember des Kalenderjahres, in dem der operative
Beginn liegt (,erstes Teiljahr”), zweitens 14 auf das erste Teiljahr folgende vollstandige Ka-
lenderjahre und drittens den Zeitraum, der beginnend ab dem 1. Januar des Kalenderjah-
res, das auf den Ablauf der 14 vollstandigen Kalenderjahre folgt, die Tage umfasst, die von
den 15 Jahren ab dem operativen Beginn nach Abzug des ersten Teiljahres sowie der 14
vollstandigen Kalenderjahre verbleiben (, letztes Teiljahr“; das erste Teiljahr und das letzte
Teiljahr sind zusammen die , Teiljahre”).

Es werden nur diejenigen industriellen Tatigkeiten geférdert, deren Produkte eine dquivalente

oder bessere Funktionalitat im Vergleich zu Produkten der entsprechenden Referenzsysteme er-
bringen, welche von Anhang | der Richtlinie 2003/87/EG** erfasst werden. Etwaige spiatere Ande-
rungen des Anhangs | der Richtlinie 2003/87/EG werden nicht bertcksichtigt. Vorhaben nach
Nummer 4.17 werden nicht geférdert.

14 Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 iiber ein System fiir
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2024/795
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform ,Strategische
Technologien fiir Europa“ (STEP) und zur Anderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU)
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Zuwendungsfahig sind Mehrkosten fiir die Herstellung von Produkten, fiir die im Férderaufruf ein
Referenzsystem definiert ist. Die Forderung von Mehrkosten sowie die Bestimmung der Treib-
hausgasemissionen erfolgt ausschlieBlich flir die Produktionsmengen, fiir die der Zuwendungs-
empfanger samtliche Zwischenprodukte in dem vom CO,-Differenzvertrag umfassten geforderten
Vorhaben selbst herstellt. Die Bewilligungsbehdrde kann Konkretisierungen dieser Regelung im
Forderaufruf vornehmen.

Die Produktion von Wasserstoffderivaten ist im Rahmen der geférderten Vorhaben grundsatzlich
forderfahig. Wenn diese Wasserstoffderivate einem Dritten zur Nutzung Uberlassen werden, ist
durch geeignete Nachweise darzustellen, wofiir der Dritte diese Wasserstoffderivate nutzen wird.
Nur derjenige Anteil der Wasserstoffderivate, der auch aulRerhalb der geférderten Anlagen nicht
der energetischen Nutzung oder der Erzeugung von Stoffen zur energetischen Nutzung dient, ist
forderfahig.

Ein Vorhaben kann die Herstellung mehrerer Produkte umfassen, die unterschiedlichen Referenz-
systemen zuzuordnen sind, wenn mit einer Anlage mehrere Produkte hergestellt werden kénnen
oder wenn ein technologischer Verbund vorliegt, auf dessen Grundlage mehrere Produkte herge-
stellt werden. Ein technologischer Verbund liegt vor, wenn eine Weitergabe von Zwischenproduk-
ten hinsichtlich der herzustellenden Produkte erforderlich ist und tatsachlich erfolgt. Das Vorha-
ben ist im Fall von Satz 1 im Gebotsverfahren als Summe seiner Bestandteile zu bewerten. Die
Hoéhe der jahrlichen Zuwendung oder der Uberschusszahlung (Nummer 4.8) ist aus der Summe
der Bestandteile des Vorhabens zu ermitteln. Naheres regelt der Anhang 3.

Jede einzelne Produktionsanlage im Rahmen des geférderten Vorhabens muss so beschaffen sein,
dass ihr Referenzsystem nach ihrer Produktionskapazitat oder Feuerungswarmeleistung gemafl
Anhang | der Richtlinie 2003/87/EG*> vom EU-ETS 1 erfasst wire.

Die Hohe der jahrlichen Zuwendung oder der Uberschusszahlung wird nach der in Nummer 7 fest-
gelegten Methodik ermittelt.

Wasserstoff und nicht biogene Wasserstoffderivate

(a)  Derim geforderten Vorhaben eingesetzte Wasserstoff muss den Anforderungen an erneu-
erbaren oder CO;-armen Wasserstoff gentigen. Wird Wasserstoff aus einer Netzinfrastruk-
tur bezogen, die ausschliefllich der physischen Versorgung mit Wasserstoff dient, hat der
Zuwendungsempfanger der Bewilligungsbehdrde nachzuweisen, dass der (iber die Netzinf-
rastruktur bezogene Wasserstoff dem Zuwendungsempfanger als erneuerbarer oder CO,-
armer Wasserstoff zugerechnet wird und erneuerbarer oder CO,-armer Wasserstoff in glei-
cher Menge in die Netzinfrastruktur eingespeist worden ist. Der dem Zuwendungsempfan-
ger nach Satz 2 zugerechnete erneuerbare beziehungsweise CO,-arme Wasserstoff gilt als
erneuerbarer Wasserstoff im Sinne von Nummer 2.14 beziehungsweise als CO;-armer Was-
serstoff im Sinne von Nummer 2.11. Die Bewilligungsbehérde kann, soweit sie dies aus

2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU)
2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABI. L, 2024/795, 29.2.2024).

15 Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 {iber ein System fiir
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2024/795
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform ,Strategische
Technologien fiir Europa“ (STEP) und zur Anderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU)
2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU)
2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABI. L, 2024/795, 29.2.2024).
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(b)

Griinden der Anreizwirkung fiir erforderlich halt, im Férderaufruf Vorgaben zu Standorten
von Elektrolyseanlagen mit einer Leistung von mehr als zehn Megawatt (MW) fir den Bezug
von erneuerbarem Wasserstoff machen, um einen system- und netzdienlichen Betrieb zu
gewadhrleisten und gleichzeitig die Deckung der industriellen Wasserstoffbedarfe vor Ort,
insbesondere in der Hochlaufphase der Wasserstoffversorgung, sicherzustellen. Die Bewilli-
gungsbehoérde kann im Férderaufruf Ausnahmen von Satz 1 und 2 fiir einzelne dort festge-
legte Referenzsysteme regeln.

Soweit im geférderten Vorhaben nicht biogene Wasserstoffderivate eingesetzt werden,
mussen diese den Anforderungen fiir erneuerbaren oder CO,-armen Wasserstoff und den
jeweils aktuell geltenden verbindlichen Rechtsakten fiir nicht biogene Wasserstoffderivate
entsprechen.

4.10 Energetische Nutzung von Biomasse

(a)

(b)

(c)

Die energetische Nutzung von Biomasse ist zuldssig, soweit der Antragsteller nachweisen
kann, dass eine Direktelektrifizierung technisch und eine physische Nutzung von erneuerba-
rem oder CO,-armem Wasserstoff oder nicht biogenen Wasserstoffderivaten technisch
oder wirtschaftlich absehbar nicht verfligbar ist, und soweit die geplante Nutzung von Bio-
masse mit Blick auf die begrenzten nachhaltig verfligbaren Biomassepotenziale skalierbar
ist. Die Bewilligungsbehorde wird im Forderaufruf unter Beriicksichtigung des Stands der
Technik Vorgaben machen, wie diese Nachweise zu erbringen sind. Die energetische Nut-
zung von Biomasse sollte auf Rest- und Abfallstoffe sowie auf aus Rest- und Abfallstoffen
gewonnene Rohstoffe und Energietrager beschrankt sein.

Die energetische Nutzung von Biomasse ist auch zuldssig, soweit es sich bei der eingesetz-
ten Biomasse um Rest- und Abfallstoffe aus den vom CO,-Differenzvertrag umfassten
Standorten des geférderten CCfD-Produktionsverfahrens handelt, oder um aus solchen
Rest- und Abfallstoffen an den vom CO,-Differenzvertrag umfassten Standorten gewonnene
Rohstoffe und Energietrager.

Soweit der Einsatz von Biomasse zul3ssig ist, hat der Zuwendungsempfanger die Herkunft
und die Bezugsquelle der im Rahmen der Férderung eingesetzten Biomasse nachzuweisen.
Verwendete Energie aus Biomasse muss den Anforderungen der Biomasseverordnung, der
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung, des Prinzips der Kaskadennutzung des Arti-
kels 3 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 sowie den Nachhaltigkeitskriterien und den
Kriterien fur die Treibhausgaseinsparungen des Artikels 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001
und anderen Rechtsakten der EU in den jeweils aktuell geltenden Fassungen geniigen.
Samtliche Anlagen zur Nutzung von Biomasse missen unabhangig von deren Einordnung
als GroRfeuerungsanlagen den Emissionsgrenzwert gemaf § 29 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a in Verbindung mit § 3 der 13. Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG (13. BIm-
SchV) einhalten. Die Bewilligungsbehorde kann im Férderaufruf weitere Vorgaben zur ener-
getischen Biomassenutzung treffen.

16 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt gedndert durch
die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Anderung der
Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elektrizitatsmarktdesigns in
der Union (ABI. L, 2024/1711, vom 26.6.2024).
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4.11

4.12

4.13

4.14

Die stoffliche Nutzung von Biomasse in einem geforderten Vorhaben ist zuldssig. Die Bewilligungs-
behorde kann im Forderaufruf zusatzliche Anforderungen festlegen.

Die Nutzung von wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen ist zuldssig, wenn diese in
Bezug auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen den in Artikel 29a der jeweils geltenden
Fassung der Richtlinie (EU) 2018/2001" festgelegten Mindestschwellenwert des Vergleichswerts
fiir fossile Brennstoffe flir erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs erreichen, der in der
gemaR Artikel 29a Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 angenommenen Methode fiir die Be-
wertung der durch erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs und wiederverwertete koh-
lenstoffhaltige Kraftstoffe erzielten Treibhausgasemissionseinsparungen oder entsprechenden
unionsrechtlichen Vorschriften in der jeweils aktuell geltenden Fassung festgelegt ist. Die Einspa-
rungen bei den Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen werden nach der durch die jeweils aktuell
geltende Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1185 der Kommission®® festgelegten Me-
thode berechnet.

Die stoffliche und energetische Nutzung von Erdgas in einem geférderten Vorhaben ist nur zulas-
sig, wenn und soweit der Antragsteller nachweisen kann, dass eine Direktelektrifizierung tech-
nisch und eine physische Nutzung von erneuerbarem oder CO,-armem Wasserstoff oder nicht bi-
ogenen Wasserstoffderivaten technisch oder wirtschaftlich absehbar nicht verfligbar ist. Die Be-
willigungsbehorde wird im Férderaufruf unter Bericksichtigung des weltweiten Stands der Tech-
nik Vorgaben machen, wie dieser Nachweis zu erbringen ist. Die Antragsteller miissen mit dem
Antrag auf Férderung aufzeigen, wann und wie die stoffliche und energetische Nutzung von Erd-
gas wahrend der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags reduziert wird. Die Anforderungen nach

Satz 1 bis 3 gelten fiir jeden physischen Einsatz von Erdgas, unabhangig davon, ob eine Vorlage
von Zertifikaten oder Herkunftsnachweisen fiir andere Energietrager erfolgt. Die Moglichkeit ei-
ner energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse steht der Nutzung von Erdgas nicht ent-
gegen. Soweit in einem Vorhaben CCS- oder CCU-Technologien gemaR Nummer 4.15 eingesetzt
werden, findet wahrend dieses Einsatzes von CCS- oder CCU-Technologien diese Nummer 4.13
keine Anwendung.

Die energetische und stoffliche Nutzung der umweltschadlichsten fossilen Brennstoffe im Sinne
der Leitlinien fiir staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022'° wie Steinkohle,
Diesel, Braunkohle, Ol, Torf und Olschiefer, ist nur in den ersten zehn Jahren, gerechnet ab dem
operativen Beginn des geférderten Vorhabens, zuldssig, und nur soweit dies im Rahmen der Um-
stellung bestehender konventioneller Produktionsverfahren auf eine CO,-arme Produktion im zu
fordernden Vorhaben technisch notwendig ist. Nummer 4.13 bleibt hiervon unberihrt. Falls ein

17 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt gedndert durch
die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Anderung der
Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elektrizitdtsmarktdesigns in
der Union (ABI. L, 2024/1711, 26.6.2024).

18 Delegierte Verordnung (EU) 2023/1185 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Ergédnzung der Richtlinie (EU)
2018/2001 des Européischen Parlaments und des Rates durch Festlegung eines Mindestschwellenwertes fur die
Treibhausgaseinsparungen durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe und einer Methode zur Er-
mittlung der Treibhausgaseinsparungen durch fllssige oder gasformige erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen
Ursprungs fiir den Verkehr sowie durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe (ABI. L 157 vom
20.6.2023, S. 20).

1% Mitteilung der Kommission, Leitlinien fiir staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 (ABI. C 80
vom 18.2.2022, S. 1).
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4.15

stofflicher Einsatz der umweltschadlichsten fossilen Brennstoffe in bestehenden Produktionspro-
zessen technisch zwingend erforderlich ist, ist abweichend von dieser Nummer 4.14 die Nutzung
der umweltschadlichsten fossilen Brennstoffe im geférderten Vorhaben zulassig. In diesem Fall
sind Anpassungen (einschlielllich Umstellungen) bestehender Produktionsprozesse zulassig, so-
weit diese fiir die Erreichung der Treibhausgasemissionsminderungsziele nach dieser Férderrichtli-
nie technisch notwendig sind. Falls in einem Vorhaben CCS- oder CCU-Technologien gemals Num-
mer 4.15 in bestehenden Produktionsprozessen eingesetzt werden, ist abweichend von dieser
Nummer 4.14 die Nutzung der umweltschadlichsten fossilen Brennstoffe wahrend des Einsatzes
von CCS- oder CCU-Technologien im geférderten Vorhaben zuldssig. Die Bewilligungsbehoérde
kann im Forderaufruf weitere Beschrankungen fiir die Nutzung der umweltschéadlichsten fossilen
Brennstoffe vorsehen. Vorhaben, bei denen neue Investitionen in Produktionsprozesse auf Basis
der umweltschadlichsten fossilen Brennstoffe erfolgen sollen, erfiillen die vorstehenden Voraus-
setzungen nicht.

CCSund CCU

(a)  Vorhaben, in denen die Treibhausgasemissionsminderung durch Technologien zur Abschei-
dung und Speicherung (CCS) oder Abscheidung und Nutzung (CCU) von CO; erzielt wird,
sind forderfahig, sofern

(i) die Treibhausgasemissionen der Anlage ohne den Einsatz von Abscheidetechnologien
zum Uberwiegenden Anteil aus Prozessemissionen oder schwer vermeidbaren Treib-
hausgasemissionen bestehen. Die Bewilligungsbehérde bestimmt im Forderaufruf,
wann ein Uberwiegender Anteil aus Prozessemissionen oder schwer vermeidbaren
Emissionen nach Satz 1 vorliegt und wie dieser erreicht werden kann. Soweit in der
Anlage Biomasse eingesetzt wird, bei der es sich um an den vom CO,-Differenzver-
trag umfassten Standorten des geforderten CCfD-Produktionsverfahrens anfallende
Rest- und Abfallstoffe handelt, bleiben mit null bewertete biogene Treibhausgasemis-
sionen aus der Nutzung dieser Biomasse bei der Bestimmung des (iberwiegenden An-
teils nach Satz 1 unberiicksichtigt,

oder

(i)  das abgeschiedene CO; aus einer Abfallverbrennungsanlage im Sinne der 17. Verord-
nung zur Durchfiihrung des BImSchG (17. BImSchV) stammt, die zum Zeitpunkt der
Antragstellung bereits in Betrieb genommen wurde, und es bei der Erzeugung eines
Zwischenprodukts, welches zur Herstellung industrieller Produkte im Sinne von Num-
mer 4.17(g) 1. Halbsatz im Vorhaben eingesetzt wird, oder bei der Erzeugung von In-
dustriedampf gemaR den Vorgaben des Forderaufrufs entsteht,

und

(iii)  der Anschluss an die notwendigen CO,-Transport- und Speicherinfrastrukturen hin-
reichend gesichert ist. Die Bewilligungsbehorde kann im Forderaufruf nahere Vorga-
ben zum Nachweis des Anschlusses an die notwendigen Transport- und Speicherinf-
rastrukturen treffen.

Die Voraussetzungen nach (a) missen hinsichtlich der im Antrag auf Férderung des Antrag-
stellers geplanten Treibhausgasemissionen der Anlagen fiir jedes Kalenderjahr innerhalb
der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags, in denen CCS- oder CCU-Technologien eingesetzt
werden, erflillt sein. Die Anforderungen nach den Nummern 4.9 bis 4.14 an Energietrager,
die in Vorhaben mit CCS- und CCU-Technologien eingesetzt werden, bleiben unberiihrt. Die
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(b)

(c)

(d)

Bewilligungsbehorde kann im Forderaufruf weitere oder abweichende Vorgaben zu dieser
Nummer 4.15 machen. Die Quellen und Mengenverhaltnisse der abzuscheidenden Treib-
hausgasemissionen sind vom Antragsteller Gber Angabe der Energietrager und Roh- und
Hilfsstoffe des Vorhabens zu plausibilisieren.

Treibhausgasemissionsminderungen, die durch den Einsatz von CCS- oder CCU-Technolo-
gien erzielt werden, werden bei der Berechnung der geplanten und der tatsachlich realisier-
ten Treibhausgasemissionsminderung des Vorhabens nur berticksichtigt, wenn sie die je-
weils aktuell geltenden Vorgaben des EU-ETS 1 fiir den Nachweis der dauerhaften Speiche-
rung oder Bindung des CO; erfiillen, insbesondere mit der Folge, dass keine Verpflichtung
zur Abgabe von Zertifikaten entsteht oder die abgeschiedenen Treibhausgasemissionen von
den Treibhausgasemissionen der Anlage abzuziehen sind.

Bei Vorhaben, in denen Treibhausgasemissionsminderungen durch CCS- oder CCU-Techno-
logien erzielt werden, sind die Systemgrenzen abweichend von Nummer 2.33 so zu bestim-
men, dass auch die CO,-Abscheidung innerhalb der Systemgrenzen des Vorhabens erfolgt.
Im Fall von CCS sind samtliche Anlagenteile, die der Weiterleitung in eine CO,-Transportinf-
rastruktur zwecks langfristiger Speicherung dienen, zu bericksichtigen. Die CO,-Transpor-
tinfrastruktur, in die das abgeschiedene CO, weitergeleitet wird, liegt auRerhalb der Sys-
temgrenzen. Soweit flr die Zwecke einer CO,-Abscheidung nach Nummer 4.15(a) eine Luft-
zerlegungsanlage eingesetzt werden soll, kann im Antrag auf Forderung bestimmt werden,
dass der Betrieb der Luftzerlegungsanlage abweichend von Nummer 2.33 innerhalb der Sys-
temgrenzen erfolgt.

Anlagenbetreiber von zu fordernden CO,-Abscheidungsanlagen, die nicht zugleich Betreiber
samtlicher im Vorhaben zu fordernden Anlagen sind, miissen in den Fallen von Num-

mer 4.15(a) unabhangig von den Voraussetzungen nach Nummer 5.2 Satz 1 bis 2 Teil eines
Konsortiums werden. Erfolgt der Betrieb einer Luftzerlegungsanlage fiir die Zwecke einer
CO,-Abscheidung nach Nummer 4.15(a) gemal Nummer 4.15(c) Satz 4 innerhalb der Sys-
temgrenzen des Vorhabens, miissen Anlagenbetreiber der zu férdernden Luftzerlegungsan-
lage, die nicht zugleich Betreiber sémtlicher im Vorhaben zu férdernden Anlagen sind, un-
abhangig von den Voraussetzungen nach Nummer 5.2 Satz 1 bis 2 Teil eines Konsortiums
werden.

4.16 Die Vorhaben miissen die folgenden Mindestanforderungen erfiillen:

(a)

(b)

Das Vorhaben muss eine MindestgroRRe der absoluten durchschnittlichen jahrlichen Treib-

hausgasemissionen im Referenzsystem aufweisen. Die MindestgroRe wird mit dem Férder-
aufruf von der Bewilligungsbehérde festgelegt. Sie betrdgt mindestens fiinf kt CO,-Aquiva-
lente pro Kalenderjahr.

Das Vorhaben ist mit den Klimaschutzzielen der Bundesrepublik Deutschland und der EU
vereinbar. Dies ist insbesondere unter folgenden Voraussetzungen der Fall:

(i) Spatestens ab dem vierten vollstiandigen Kalenderjahr innerhalb der Laufzeit des CO,-
Differenzvertrags muss die relative Treibhausgasemissionsminderung gegeniiber dem
Referenzsystem mindestens 50 % betragen.

(i)  Eine relative Treibhausgasemissionsminderung von mindestens 85 % gegeniiber dem
Referenzsystem muss mit den verwendeten Technologien bei Einsatz entsprechender
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Energietrager und Rohstoffe innerhalb der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags tech-
nisch moglich sein und in den letzten zwolf Monaten der Laufzeit des CO,-Differenz-
vertrags erreicht werden (Zugangskriterium Klimaneutralitat).

(iii)  Die Bewilligungsbehorde kann mit dem Foérderaufruf héhere Schwellenwerte fir (i)
und (ii) festlegen.

(iv) Die Schwellenwerte nach (i) und (ii) miissen unabhangig von einem bilanziellen Ener-
gietragereinsatz erreicht werden. Vom vorstehenden Satz ausgenommen ist ein bi-
lanzieller Einsatz von Wasserstoff, soweit im Vorhaben unter den Voraussetzungen
von Nummer 4.9(a) Satz 2 Wasserstoff aus einer Netzinfrastruktur, die ausschlieBlich
der physischen Versorgung mit Wasserstoff dient, physisch eingesetzt wird, sowie ein
bilanzieller Einsatz von Biomasse oder von nicht biogenen Wasserstoffderivaten.

4.17 Nicht férderfahig sind

(a)

(b)

Vorhaben, die zum Zeitpunkt der Bewilligung bereits begonnen wurden (Vorhabenbeginn
gemall Nummer 2.39). Férderfahig bleiben Vorhaben, fiir die bereits eine beihilferechtliche
Genehmigung der Europaischen Kommission das Vorliegen des Anreizeffekts bestatigt hat
oder wenn die Bewilligungsbehoérde einen vorzeitigen Vorhabenbeginn zugelassen und die
Forderfahigkeit gemaR dieser Forderrichtlinie festgestellt hat; oder

Vorhaben, die ausschlielRlich der Produktion von Sekundarenergietrdagern (insbesondere
Strom), Fernwarme, wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen, Kohlenstoffdi-
oxid, Wasserstoff, Energietragern, deren Energiegehalt aus biogenen Quellen stammt, mit
Ausnahme von biogenen Wasserstoffderivaten, oder der kombinierten Produktion von
Strom und Warme, sofern die Warme nicht bei der Herstellung industrieller Produkte ein-
gesetzt wird, dienen; die Forderung der Produktion von Wasserstoffderivaten bestimmt
sich nach Nummer 4.5; oder

Vorhaben, bei denen die maximale gesamte Férdersumme nach Nummer 7.4(b) 15 Millio-
nen Euro unterschreitet; die Bewilligungsbehoérde kann im Férderaufruf einen anderen
Schwellenwert festlegen; oder

Vorhaben, deren maximale gesamte Fordersumme nach Nummer 7.4(b) die Gesamthohe
eines Forderaufrufs Giberschreitet; oder

Vorhaben, die ausschlielllich dem Transport von Treibhausgasen dienen; oder

Vorhaben, die ausschlielRlich der geologischen Speicherung von Treibhausgasen dienen;
oder

Vorhaben, die nicht unmittelbar der Herstellung industrieller Produkte dienen; fiir Vorha-
ben, die der Herstellung von Industriedampf dienen, kann die Bewilligungsbehorde von die-
ser Nummer 4.17(g) Ausnahmen und Vorgaben fiir die Forderfahigkeit im Forderaufruf fest-
legen; oder

Vorhaben, in denen die Produktion in Anlagen erfolgt, die nicht auf dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland betrieben werden; oder
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(o)

(p)

(a)

(s)

Vorhaben, in denen die Produktion in Anlagen erfolgt, die nicht so beschaffen sind, dass ihr
Referenzsystem nach Kapazitat oder Feuerungswarmeleistung gemal Anhang | der Richtli-
nie 2003/87/EG?° vom EU-ETS 1 erfasst wire; oder

Vorhaben, die nach Ende der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags ohne staatliche Férderung
nicht weiterbetrieben werden kdnnen; oder

Vorhaben, die nicht in besonderem MaRe dazu beitragen, dass die Ziele dieser Forderricht-
linie verwirklicht werden; oder

Vorhaben, die bereits unter dem Férderprogramm CO,-Differenzvertrage ganz oder teil-
weise gefordert werden; oder

Vorhaben, firr die der Antragsteller bereits Férdermittel unter einem anderen Férderpro-
gramm der Europaischen Union, des Bundes oder eines Bundeslandes beantragt hat oder
die bereits unter einem anderen Forderprogramm gefordert werden, sofern der Forder-
aufruf dies bestimmt; die sonstigen Vorgaben zu anderweitiger Forderung im Sinne der
Nummer 2.3 bleiben unberuhrt; oder

diejenigen Mehrkosten von Anlagen, die bereits im Rahmen des Forderprogramms CO,-Dif-
ferenzvertrage fir ein anderes Vorhaben gefordert werden; oder

Vorhaben, die ganz oder teilweise aufgrund von gesetzlichen Vorschriften umgesetzt wer-
den missen; oder

Vorhaben, die die im Férderaufruf nach Nummer 7.4(e) festgelegte maximale gesamte For-
dersumme je Vorhaben Uberschreiten; oder

Vorhaben, die zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Umweltziele nach Artikel 17 der
Verordnung (EU) 2020/8522! fiihren; oder

Vorhaben, die nicht den geltenden Unionsnormen entsprechen; oder

Vorhaben, die unter dem Férderprogramm CO,-Differenzvertrage ganz oder teilweise ge-
fordert worden sind, sofern der dem Vorhaben zugrundeliegende geschlossene CO,-Diffe-
renzvertrag vor dem operativen Beginn beendet worden ist; der Ausschluss der Forderfa-
higkeit nach dieser Nummer 4.17(s) gilt fir die ndchsten beiden Gebotsverfahren, deren
materielle Ausschlussfrist nach der Beendigung des CO,-Differenzvertrags endet.

4.18 Eine Forderung erfolgt fiir denjenigen Produktionsanteil der Anlagen und Prozesse, der einem
CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist. Die Bewilligungsbehorde kann hierzu im Férder-
aufruf nahere Angaben machen. Die Bewilligungsbehorde kann zudem abweichend hiervon im

20 Rjchtlinie 2003/87/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 {iber ein System fiir
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2024/795
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform ,Strategische
Technologien fiir Europa“ (STEP) und zur Anderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU)
2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU)
2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABI. L, 2024/795, 29.2.2024).

21 verordnung (EU) 2020/852 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 uiber die Einrichtung
eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088
(ABI. L 198 vom 22.6.2020, S. 13), zuletzt berichtigt durch die Berichtigung der Verordnung (EU) 2020/852 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 (iber die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung
nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (Amtsblatt der Europaischen
Union L 198 vom 22. Juni 2020) (ABI. L 142 vom 1.6.2023, S. 45).
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4.19

4.20

5.1

5.2

5.3

Forderaufruf zusatzlich die Forderung der Betriebskosten fiir ndher im Férderaufruf festzulegende
Hochstanteile konventioneller Produktionsverfahren vorsehen, soweit dies aus technologischen
Griinden zwingend erforderlich ist.

Wenn das Vorhaben eine Anlage zur Abscheidung von CO; beinhaltet und in dieser Anlage auch
CO; abgeschieden wird, das nicht in dem geférderten CCfD-Produktionsverfahren entsteht, erfolgt
die Férderung von Mehrkosten sowie die Bestimmung der Treibhausgasemissionen nur fir denje-
nigen Anteil des abgeschiedenen CO,, der dem geférderten CCfD-Produktionsverfahren unmittel-
bar zuzurechnen ist.

Der Antragsteller kann in seinem Antrag auf Férderung festlegen, dass nur ein bestimmter Teil der
Produktionsmenge, die einem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefordert werden soll.
Durch eine Festlegung nach Satz 1 kommt es nicht zu einer Beschrankung der Systemgrenzen oder
des zu férdernden Vorhabens nach Nummer 8.2(f). Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, be-
ziehen sich die Vorgaben dieser Forderrichtlinie, insbesondere die Mindestanforderungen nach
Nummer 4.16, oder Vorgaben aufgrund dieser Forderrichtlinie, unabhangig von einer Festlegung
nach Satz 1, auf das gesamte zu fordernde Vorhaben und den gesamten Produktionsanteil der An-
lagen und Prozesse, der einem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist. Die Festlegung nach
Satz 1 kann wahrend der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags nicht mehr gedandert werden.

ZUWENDUNGSEMPFANGER

Antragsberechtigt sind Unternehmen im Sinne des § 14 des Birgerlichen Gesetzbuchs, einschliel3-
lich Kommunen, kommunale Eigenbetriebe, kommunale Unternehmen und kommunale Zweck-
verbande, soweit sie wirtschaftlich tatig sind (,Antragsberechtigte”). Antragsteller miissen Anla-
genbetreiber der zu férdernden Anlage oder der zu férdernden Anlagen sein.

Mehrere Antragsberechtigte kdnnen ein Konsortium bilden, sofern sie beabsichtigen, gemeinsam
ein oder mehrere forderfahige Produkte in Deutschland herzustellen, hierbei insgesamt die Min-
destgroRe nach Nummer 4.16(a) erreichen und ein technologischer Verbund der Herstellungspro-
zesse des oder der forderfahigen Produkte vorliegt (,,Konsortium®). Ein technologischer Verbund
im Sinne von Satz 1 liegt vor, wenn eine Weitergabe von Zwischenprodukten hinsichtlich des oder
der herzustellenden Produkte erforderlich ist und tatsachlich erfolgt. Innerhalb des Konsortiums
ist ein Mitglied des Konsortiums zu bestimmen, welches den Antrag auf Forderung stellt (,,Konsor-
tialfihrer”) und das fiir das Konsortium zustellungsbevollméchtigt ist. Jedes Mitglied des Konsorti-
ums wird Zuwendungsempfanger und Vertragspartner des CO,-Differenzvertrags. Fir die Ver-
pflichtungen aus dem Zuwendungsbescheid und dem CO,-Differenzvertrag und fiir etwaige Uber-
schusszahlungen haben die Mitglieder des Konsortiums als Gesamtschuldner einzustehen. Zuwen-
dungen werden an den Konsortialflihrer mit befreiender Wirkung gegeniiber den Konsortialmit-
gliedern ausgezahlt. Fir ein Konsortium werden Scope-1-Emissionen gemaR Nummer 7.1(e) aller
beteiligten Konsortialmitglieder als gemeinsame Scope-1-Emissionen betrachtet und die geférder-
ten Produkte der gesamten Wertschopfungskette im Konsortium als gemeinsame Produkte. So-
weit Zwischenprodukte innerhalb des Konsortiums weiterverwendet werden, ist auch die zwi-
schenzeitliche Abgabe an Nichtmitglieder des Konsortiums moglich. Im Fall eines Konsortiums
missen alle zu fordernden Anlagen durch Konsortialmitglieder betrieben werden.

Antragsteller missen in wirtschaftlicher und fachlicher Hinsicht fahig sein, das zu férdernde Vor-
haben durchzufihren. Liegen diese Voraussetzungen unter Berilcksichtigung der im Antrag ge-
machten Angaben und ibermittelten Unterlagen nicht vor, wird der Antrag abgelehnt.
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5.4

6.2

Nicht antragsberechtigt sind:

(a)

(d)

Rechtstrager, die eine rechtswidrige Beihilfe erhalten haben, deren Unvereinbarkeit mit
dem Binnenmarkt durch einen (eine Einzelbeihilfe oder eine Beihilferegelung betreffenden)
Beschluss der Kommission festgestellt wurde. Satz 1 gilt nicht, wenn der Gesamtbetrag der
rechtswidrigen und mit dem Binnenmarkt unvereinbaren Beihilfe, einschlieRlich der ent-
sprechenden Rickforderungszinsen, vollstandig zurtickgezahlt oder auf ein Sperrkonto
Uberwiesen wurde;

Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Europaischen Kommission fiir
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten?. Dies betrifft unter anderem Unternehmen, die Gegenstand eines Insol-
venzverfahrens sind oder die die Voraussetzungen fiir die Er6ffnung eines Insolvenzverfah-
rens auf Antrag der Glaubiger erfillen;

Rechtstrager, die eine Vermogensauskunft gemald § 802c der Zivilprozessordnung oder
§ 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind;

Rechtstrager, gegen welche die EU Sanktionen verhangt hat, also etwa Unternehmen, wel-
che

(i) in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhangt werden, ausdriicklich ge-
nannt sind, oder

(i)  im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhangt hat, oder

(iii)  in Wirtschaftszweigen tatig sind, gegen die die EU Sanktionen verhadngt hat, soweit
die Zuwendungen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben wirden.

ART DER FORDERUNG UND UBERSCHUSSZAHLUNGSPFLICHT

Art der Férderung

(a) Zuwendungen werden im Wege der Projektférderung in Form von nicht riickzahlbaren Zu-

wendungen gewahrt.

(b) Auf die Gewahrung der Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Die Bewilligungsbehoérde

entscheidet Gber die Bewilligung der Antrage nach pflichtgemalRem Ermessen und im Rahmen
der verfligbaren Haushaltsmittel.

Uberschusszahlungspflicht

Die Hohe der Uberschusszahlungspflicht legt die Bewilligungsbehérde auf Basis dieser Férderricht-
linie und des CO,-Differenzvertrags fest.

22 Mitteilung der Kommission — Leitlinien fiir staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanziel-
ler Unternehmen in Schwierigkeiten (ABI. C 249 vom 31.7.2014, S. 1).
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7.1

UMFANG DER FORDERUNG, UBERSCHUSSZAHLUNGEN UND REDUZIERUNG DER PRO-
DUKTION IN KONVENTIONELLEN REFERENZANLAGEN

Jahrliche Berechnung

(a)

Die H6he der Zuwendungen und die Hohe der Uberschusszahlungen werden jahrlich nach
Kalenderjahren, auch bei einem unterjahrigen operativen Beginn des Vorhabens, ermittelt
und berechnen sich wie folgt. Ndheres ist in Anhang 1 Abschnitt 1 und 2 geregelt.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

Der Basis-Vertragspreis bildet die Grundlage fiir die Ermittlung der Hohe der Zuwen-
dungen und der Hohe der Uberschusszahlungen. Der Basis-Vertragspreis ist der Be-
trag, den der Antragsteller zur Abdeckung von Mehrkosten im Vergleich zum Refe-
renzsystem je Tonne vermiedener Treibhausgasemissionen veranschlagt (,,Basis-Ver-
tragspreis”). Bei der Veranschlagung des Basis-Vertragspreises sollten die Antragstel-
ler beachten, dass bereits bewilligte anderweitige Forderungen im Sinne von Num-
mer 2.3 Satz 1 bei Berechnung der Forderkosteneffizienz gemaRk Nummer 8.3(f) be-
rlicksichtigt werden.

Zum Basis-Vertragspreis wird nach MalRgabe von Nummer 7.2 eine Dynamisierungs-
komponente fir die jeweilige Abrechnungsperiode addiert (,Dynamisierter Vertrags-
preis“). Der Basis-Vertragspreis wird dadurch angepasst auf die dynamisierten Ener-
gietragereinsatze des entsprechenden Kalenderjahres und die Energietragerpreise
der dynamisierten Energietrager. Die Dynamisierung federt das Preisrisiko von Ener-
gietrdgern ab und erhéht somit die Effizienz der Férderung.

Von dem Basis-Vertragspreis, im Fall der Dynamisierung von dem dynamisierten Ver-
tragspreis, wird der fiir das CCfD-Produktionsverfahren im Vergleich zum Referenz-
system entstehende effektive CO,-Preis abgezogen. Der Abzug federt das Risiko der
CO,-Kosten ab und erhdht somit die Effizienz der Forderung.

Die sich daraus ergebende Differenz wird mit der im Vergleich zum Referenzsystem
tatsachlich realisierten spezifischen Treibhausgasemissionsminderung und der reali-
sierten Produktionsmenge des CCfD-Produktionsverfahrens multipliziert. Fir Treib-
hausgasemissionsminderungen, die durch einen bilanziellen Energietragereinsatz er-
reicht werden, wird keine Férderung gewahrt. Nummer 4.16(b)(iv) Satz 2 gilt entspre-
chend.

Das Ergebnis bildet den Betrag, den der Zuwendungsempfanger vom Zuwendungsge-
ber erhilt oder — im Falle einer negativen Differenz zwischen Basis-Vertragspreis
oder dynamisiertem Vertragspreis und effektivem CO,-Preis — die Uberschusszah-
lung, die der Zuwendungsempfanger an den Zuwendungsgeber entrichtet. Die reali-
sierte absolute Treibhausgasemissionsminderung darf die im Antrag nach Num-

mer 8.2(d) angegebene oder nach Nummer 7.9 angepasste geplante absolute Treib-
hausgasemissionsminderung Ubersteigen. Bei der Berechnung der Auszahlungs-
summe werden jedoch maximal 130 % der geplanten absoluten Treibhausgasemissi-
onsminderung beriicksichtigt. Wird in einem Kalenderjahr keine Treibhausgasemissi-
onsminderung erreicht, betrdgt der Auszahlungsbetrag null Euro (Anhang 1 Ab-
schnitt 1 Absatz 1).

Von dem jahrlichen Betrag, der sich nach Nummer 7.1(a)(i) bis (v) ergibt, wird eine
anderweitige Férderung, die nach Einreichung des Antrags bewilligt wird, oder die
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nicht bereits bei der Ermittlung der Férderkosteneffizienz nach Nummer 8.3(f) be-
rlcksichtigt wurde, gemal Nummer 7.5(c) abgezogen. Soweit eine bei Antragseinrei-
chung bereits bewilligte anderweitige Forderung nach diesem Zeitpunkt erhéht wird,
gilt Satz 1 entsprechend fiir den Betrag, um den sich die anderweitige Forderung ge-
genliber dem Zeitpunkt der Antragseinreichung erhoht hat. Sofern der Abzug abseh-
bar dauerhaft zu einer Reduzierung der Zuwendung fiihrt, wird auch die im Zuwen-
dungsbescheid festgelegte maximale jahrliche Férdersumme und die maximale ge-
samte Fordersumme angepasst. Naheres wird in Anhang 1 geregelt.

(vii)  Von dem jahrlichen Betrag, der sich nach Nummer 7.1(a)(i) bis (v) ergibt, kann die Be-
willigungsbehorde sektor- oder produktspezifisch im Férderaufruf festlegen, dass
60 % des vorhabenspezifischen griinen Mehrerloses abgezogen wird, sofern der
grine Mehrerlos nach Auffassung der Bewilligungsbehorde voraussichtlich nicht aus-
reichend in den Geboten eingepreist wird. Die Methodik zur Bestimmung des griinen
Mehrerléses wird von der Bewilligungsbehorde im Forderaufruf bekannt gemacht.
Ndheres wird in Anhang 1 geregelt.

(viii) Soweit der Antragsteller im Antrag auf Forderung festlegt, dass gemals Nummer 4.20
nur ein Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen
ist, gefordert wird, wird der jahrliche Betrag, der sich nach Nummer 7.1(a)(i) bis (vii)
ergibt, entsprechend dem Verhaltnis der zu fordernden Produktionsmenge zur Ge-
samtproduktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, ange-
passt. Naheres wird in Anhang 1 geregelt.

(b)  Der effektive CO,-Preis berechnet sich aus dem CO»-Preis im EU-ETS 1, den Treibhaus-
gasemissionen des Referenzsystems nach Nummer 7.1(d) und den Treibhausgasemissionen
des Vorhabens nach Nummer 7.1(e) sowie den kostenlosen Zuteilungen von Emissionsbe-
rechtigungen des EU-ETS 1 fiir das geforderte Vorhaben und fiir das Referenzsystem, und
den real erzielten Treibhausgasemissionsminderungen im Vergleich zum Referenzsystem.
Die Berechnung der kostenlosen Zuteilungen von Emissionsberechtigungen des EU-ETS 1 ist
zum Zeitpunkt der Berechnung auf Grundlage der aktuell geltenden Rechtslage vorzuneh-
men. In Teiljahren sind die kostenlosen Zuteilungen von Emissionsberechtigungen des EU-
ETS 1, die das gefoérderte Vorhaben fiir das jeweilige Kalenderjahr erhalten hat, gemal der
Dauer des Teiljahres am Kalenderjahr anteilig zu bertcksichtigen. Die genaue Berechnung
des effektiven CO,-Preises ergibt sich aus Anhang 1 Abschnitt 1 Absatz 2. Den Preisindex zur
jahrlichen Ermittlung des effektiven CO,-Preises benennt die Bewilligungsbehdrde im For-
deraufruf. Sie kann den bekanntgegebenen Preisindex hinsichtlich des jeweiligen CO,-Diffe-
renzvertrag aus sachlichen Griinden dndern. Dies ist insbesondere dann moéglich, wenn der
betroffene Preisindex eingestellt wird oder der Preisindex nicht mehr geeignet ist, den CO,-
Preis abzubilden. Eine Anderung ist den betroffenen Zuwendungsempfiangern unverziiglich
mitzuteilen.

(c)  Das Referenzsystem im Sinne der Nummer 2.24 wird von der Bewilligungsbehorde unter
Bericksichtigung der Bestimmungen des EU-ETS 1 im Foérderaufruf festgelegt. Hierbei fin-
den die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission?® Be-
ricksichtigung; bei Anlagen mit Produktbenchmarks auch Anhang | der Richtlinie

2 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter Uber-
gangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemaf Artikel 10a
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2003/87/EG*. Die im Férderaufruf festgelegten Referenzsysteme gelten fiir die gesamte
Laufzeit der in dem jeweiligen Gebotsverfahren abgeschlossenen CO,-Differenzvertrage.
Etwaige spatere Anderungen des Anhangs | der Richtlinie 2003/87/EG werden nicht bertick-
sichtigt. Neben der Angabe der auf die Produktionsmenge bezogenen spezifischen Treib-
hausgasemissionen umfasst das Referenzsystem auch die Angabe der auf die Produktions-
menge bezogenen spezifischen Energietragereinsatze.

(d) Die spezifischen Treibhausgasemissionen des Referenzsystems werden von der Bewilli-
gungsbehorde im Férderaufruf festgelegt und berechnen sich auf Grundlage der im Anhang
der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission® angegebenen Benchmark-
werte flir den Zeitraum 2021 bis 2025 oder entsprechender unionsrechtlicher Vorgaben.
Bei Referenzsystemen, die auf Produktbenchmarks mit Erhebung von Stromverbrauchsda-
ten basieren, werden die indirekten Emissionen entsprechend dem im Foérderaufruf ange-
gebenen Stromverbrauch vom Benchmarkwert abgezogen. Ndhere Regelungen zur Berech-
nung der indirekten Emissionen trifft der Férderaufruf. Ergeben sich die Treibhausgasemis-
sionen des Referenzsystems aus einer Kombination mehrerer Benchmarks oder ist die An-
wendung des Fallback-Benchmarks fiir Warmebereitstellung und Brennstoffeinsatz notwen-
dig, trifft die Bewilligungsbehorde die entsprechenden Festlegungen. Die spezifischen Ener-
gietragereinsatze des Referenzsystems werden in Kohdrenz zu den spezifischen Treibhaus-
gasemissionen durch die Bewilligungsbehorde ermittelt. Bei vorgelagerten Referenzsyste-
men, die im Forderaufruf festgelegt werden, werden die Produktemissionen (siehe An-
hang 1 Abschnitt 4 Absatz 3) den Antragstellern mit Veroffentlichung des Forderaufrufs ge-
sondert mitgeteilt. Die Produktemissionen sind nach den Vorgaben von Anhang 1 Ab-
schnitt 4 mit den Treibhausgasemissionen des vorgelagerten Referenzsystem zu addieren.
Die sich hieraus ergebende Summe tritt in der Berechnung an die Stelle der Treibhaus-
gasemissionen des Referenzsystems des zu férdernden Vorhabens.

(e) Die Treibhausgasemissionen des Vorhabens ergeben sich aus den Treibhausgasemissionen
der geférderten Anlagen (Scope-1-Emissionen), welche nach Anhang | der Richtlinie
2003/87/EG* in der jeweils aktuell geltenden Fassung fiir die dort genannten industriellen

2

2!

2
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a

der Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Parlaments und des Rates (ABI. L 59 vom 27.2.2019, S. 8), zuletzt
gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar 2024 zur Anderung
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Ubergangsvorschriften zur Harmonisierung
der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABI. L, 2024/873, 4.4.2024).

Richtlinie 2003/87/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 Gber ein System fur
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2024/795
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform ,Strategische
Technologien fiir Europa“ (STEP) und zur Anderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU)
2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU)
2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABI. L, 2024/795, 29.2.2024).
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission vom 12. Marz 2021 zur Festlegung angepasster
Benchmarkwerte fiir die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten fiir den Zeitraum 2021-2025 gemaR Ar-
tikel 10a Absatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Parlaments und des Rates (ABI. L 87 vom
15.3.2021, S. 29), zuletzt gedndert durch die Durchfihrungsverordnung (EU) 2026/389 der Kommission vom 23.
Februar 2026 zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/447 hinsichtlich der Festlegung eines an-
gepassten Benchmarkwerts fiir Soda fir das Jahr 2025 (ABI. L, 2026/389, 26.2.2026).

Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 Gber ein System fiir
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt gedndert durch die Verordnung 2024/795 des
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Tatigkeiten erfasst werden, und werden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Berechnung
aktuell geltenden Fassung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission?’
oder entsprechender unionsrechtlicher Vorgaben berechnet. Soweit Anlagen nicht ver-
pflichtend in das EU-ETS 1 einbezogen werden, gilt Satz 1 entsprechend. Soweit eine ent-
sprechende Anwendung nach Satz 2 nicht in Betracht kommt, wird die Bewilligungsbehdérde
die erforderlichen Vorgaben treffen. Nummer 7.1(f) bleibt unberihrt. Bei der Berechnung
der Treibhausgasemissionen nach Satz 1 ist Nummer 7.1(a)(iv) Satz 2 und 3 entsprechend
zu bericksichtigen.

(f) Treibhausgasemissionsminderungen, die durch den Einsatz von Technologien zur Errei-
chung von Negativemissionen (Negativemissionstechnologien) erzielt werden, werden bei
der Berechnung der geplanten und der tatsachlich realisierten Treibhausgasemissionsmin-
derung des Vorhabens nicht berticksichtigt.

(g) Die Modalitaten der Zuwendungen und Uberschusszahlungen richten sich nach Nummer 9
sowie den naheren Bestimmungen des Zuwendungsbescheids und des CO,-Differenzver-
trags.

7.2 Dynamisierung der Energietragerkosten

(a)  Die Dynamisierung von einem oder mehreren Energietragern dient der Verringerung des
Preisrisikos. Dadurch wird der Antragsteller besser abgesichert und kann mit einem gerin-
geren Risikoaufschlag kalkulieren; dies macht die Férderung zugleich fiir den Staat glinsti-
ger.

(b)  Beider Festlegung des Referenzsystems kann die Bewilligungsbehorde einen oder mehrere
Energietrager des Referenzsystems bestimmen, der oder die ganz oder anteilig dynamisiert
werden. Sie benennt dazu im Forderaufruf die spezifischen Einsatze der jeweiligen Energie-
trager fiir alle in Betracht kommenden Referenzsysteme. Sofern ein oder mehrere Energie-
trager des jeweiligen Referenzsystems dynamisiert werden und nicht samtliche Energietra-
ger, die beim Vorhaben zum Einsatz kommen, nach Nummer 7.2(c) dynamisiert werden,
werden die im Referenzsystem dynamisierten Energietragereinsatze um die Mengen der-
selben Energietrager, die beim Vorhaben zum Einsatz kommen und nicht nach Num-
mer 7.2(c) dynamisiert werden, reduziert. Die Reduzierung erfolgt nach MaRgabe von An-
hang 1 Abschnitt 2 Absatz 5.

(c)  Die Bewilligungsbehorde kann dartiber hinaus im Forderaufruf festlegen, dass auch einer
oder mehrere Energietrager, die beim Vorhaben zur Herstellung von Produkten und Zwi-
schenprodukten oder im Rahmen von Technologien zur Abscheidung von CO; und Weiter-
leitung in eine CO,-Transportinfrastruktur zwecks langfristiger Speicherung eingesetzt wer-
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Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform , Strategische Tech-
nologien fiir Europa“ (STEP) und zur Anderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU)
2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU)
2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABI. L, 2024/795, 29.2.2024).
Durchfithrungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 {iber die Uberwachung von
und die Berichterstattung Uber Treibhausgasemissionen gemaR der Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Par-
laments und des Rates und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission (ABI. L 334 vom
31.12.2018, S. 1), zuletzt gedndert durch die Durchfihrungsverordnung (EU) 2024/2493 der Kommission vom
23. September 2024 zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 in Bezug auf die Aktualisie-
rung der Uberwachung von und der Berichterstattung tiber Treibhausgasemissionen geméR der Richtlinie
2003/87/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (ABI. L, 2024/2493, 27.9.2024).
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7.3

(d)

(g)

den, ganz oder anteilig dynamisiert werden, sofern langfristige Liefer- oder Absicherungs-
vertrage mit Festpreisbindung fiir diese Energietrager nicht oder nur mit erheblichen Risiko-
aufschlagen im notwendigen Umfang angeboten werden. Sofern und soweit festgelegt
wird, dass eine Dynamisierung fiir Sekundarenergietrager, wiederverwertete kohlenstoff-
haltige Brennstoffe, Wasserstoff, energetisch genutzte Wasserstoffderivate oder Biomasse,
mit Ausnahme von stofflich genutzten biogenen Wasserstoffderivaten, erfolgt, werden fiir
diese Energietrager immer die von der Bewilligungsbehorde festgelegten Basispreise und
Preisindizes in Ansatz gebracht, selbst wenn die genannten Energietrager vom Zuwen-
dungsempfanger hergestellt werden. Fir die notwendige Menge an Energietrdagern zur Pro-
duktion der in Satz 2 genannten Energietrager erfolgt in diesem Fall keine Dynamisierung.

Die Dynamisierung bericksichtigt die reale Entwicklung der Preise fiir die eingesetzten
Energietrager sowie die Treibhausgasemissionsminderung des Vorhabens (,,Dynamisie-
rungskomponente®). Die Bewilligungsbehorde kann im Forderaufruf je Sektor oder bei Be-
darf je Referenzsystem oder je Technologie die maximale bericksichtigungsfahige Menge
an Energietragereinsatz nennen. Diese darf der Antragsteller im Antrag nicht Gberschreiten.
Die Bewilligungsbehorde benennt im Férderaufruf Preisindizes und die Basispreise je dyna-
misiertem Energietrager. Sofern fir einen oder mehrere Energietrager kein geeigneter
Preisindex verfligbar ist, der spezifisch die Preisbewegungen des jeweiligen Energietragers
abbildet, kann die Bewilligungsbehdrde einen oder mehrere geeignete Ersatzindizes festle-
gen. Sofern vor dem Gebotsverfahren ein vorbereitendes Verfahren durchgefiihrt worden
ist, kann die Bewilligungsbehorde von einer Benennung der Basispreise im Forderaufruf ab-
sehen und den Basispreis den Unternehmen, die nach dem Ergebnis des vorbereitenden
Verfahrens zur Teilnahme am Gebotsverfahren zugelassen sind, gesondert mitteilen. Die
Bewilligungsbehorde kann den bekanntgegebenen Preisindex hinsichtlich des jeweiligen
CO,-Differenzvertrags aus sachlichen Griinden andern. Dies ist insbesondere dann moglich,
wenn der betroffene Preisindex eingestellt wird oder der Preisindex nicht mehr geeignet
ist, den Marktwert des indizierten Energietragers abzubilden. Letzteres kann insbesondere
dann der Fall sein, wenn sich maRgebliche methodische Anderungen in der Ermittlung des
Preisindex ergeben. Eine Anderung ist den betroffenen Zuwendungsempfingern unverziig-
lich mitzuteilen.

Sofern und soweit fiir erneuerbaren Wasserstoff eine Dynamisierung vorgesehen ist, wird
das sich aus dem anzuwendenden Preisindex ergebende Preisniveau um 5 % erhoht.

Sofern fiir erneuerbaren und CO,-armen Wasserstoff jeweils eine gesonderte Dynamisie-
rung vorgesehen ist, ist ab dem Jahr 2035 fiir CO,-armen Wasserstoff das sich aus dem
Preisindex flir erneuerbaren Wasserstoff ergebende Preisniveau anzuwenden, wenn das
Preisniveau fur erneuerbaren Wasserstoff unter dem sich aus dem Preisindex fiir CO-ar-
men Wasserstoff ergebenden Preisniveau liegt.

Naheres regelt der Anhang 1.

Abweichung von angegebenen Energietragereinsatzen

(a)

Soweit ein Zuwendungsempfanger in einem oder mehreren Kalenderjahren um mehr als
flnf Prozentpunkte von den in seinem Antrag nach Nummer 8.2(d) angegebenen oder nach
Nummer 7.9 angepassten relativen Einsatzen eines oder mehrerer Energietrager abweichen
mochte, hat er die vorherige Zustimmung der Bewilligungsbehorde zu beantragen. Der An-
trag muss die in Nummer 8.2(d) genannten Angaben umfassen, soweit sich bezlglich der
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(c)

dort genannten Angaben durch die geplante Anderung der relativen Energietrigereinsatze
Abweichungen gegeniber dem Antrag nach Nummer 8.2(d) oder den Anpassungen nach
Nummer 7.9 ergeben. Nummer 8.2(d) Satz 8 gilt fiir die Angaben nach Satz 2 entsprechend.
Abweichungen von den im Antrag nach Nummer 8.2(d) angegebenen oder nach Num-

mer 7.9 angepassten relativen Einsdtzen eines oder mehrerer Energietrager um bis zu finf
Prozentpunkte sind, unter Beachtung der sonstigen Anforderungen und Vorgaben dieser
Forderrichtlinie und des CO,-Differenzvertrags, ohne Zustimmung der Bewilligungsbehoérde
zul3ssig. Ein Wechsel zwischen erneuerbarem und CO;-armem Wasserstoff bedarf abwei-
chend von Satz 1 keiner Zustimmung der Bewilligungsbehorde.

Die Bewilligungsbehorde kann dem Antrag nach Nummer 7.3(a) Satz 1 zustimmen, wenn
(i) die beantragte Abweichung
(A)  auf hoherer Gewalt beruht, oder

(B)  zusatzliche Treibhausgasemissionsminderungen innerhalb des geférderten
Vorhabens bewirkt, oder

(C) auf signifikanten technologischen Verbesserungen des geférderten Vorhabens
beruht, oder

(D) auf unvorhergesehenen Preisentwicklungen beruht, oder

(E)  auf eine Knappheit bei der Verfligbarkeit bestimmter Energietrager reagiert,
oder

(F)  auf eine von dem Zuwendungsempfanger nicht zu vertretende verspatete Be-
reitstellung von Strom- oder Wasserstoffnetzinfrastruktur reagiert;

und

(i)  die beantragte Abweichung mit energie- und klimapolitischen Zielen im Einklang
steht,

und

(iii)  das Vorhaben die weiteren Anforderungen dieser Forderrichtlinie weiter erfillt; ins-
besondere

(A)  darf der Ausschlussgrund nach Nummer 4.17(j) nicht verwirklicht sein; und

(B)  muss das Vorhaben weiter den Anforderungen an ein CCfD-Produktionsverfah-
ren (Nummer 2.10) geniigen; und

(C)  muss das Vorhaben die Mindestanforderungen nach Nummer 4.16(b) einhal-
ten. Dies gilt nicht, wenn der Zuwendungsempfanger darlegen kann, dass aus
von ihm nicht zu vertretenden Griinden, insbesondere aufgrund von héherer
Gewalt oder verspateter Bereitstellung von Infrastrukturen, die Mindestanfor-
derungen nach Nummer 4.16(b) nicht erflllt werden kénnen.

In den Féllen nach Satz 1 (i)(A) und (i)(B) soll die Bewilligungsbehdrde dem Antrag nach
Nummer 7.3(a) Satz 1 grundsatzlich zustimmen.

Die Voraussetzungen fiir die Nutzung bestimmter Energietrager nach den Nummern 4.9 bis
4.14 bleiben unberiihrt.
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7.4

7.5

(d)

(e)

(f)

(g)

Der im Antrag nach Nummer 8.2(d) angegebene oder nach Nummer 7.9 angepasste Pfad
der absoluten Treibhausgasemissionsminderung darf nicht unterschritten werden. Die Be-
willigungsbehorde kann hiervon Abweichungen zulassen, soweit die beantragte Abwei-
chung nicht auf ein Vertretenmiissen des Zuwendungsempfangers, insbesondere aufgrund
von hoherer Gewalt oder verspateter Bereitstellung von Infrastrukturen, zurlickzufiihren
ist.

Soweit die Bewilligungsbehorde der beantragten Abweichung zustimmt, bestimmt sich die
Berechnung der Zuwendung oder Uberschusszahlung nach den Angaben im Antrag nach
Nummer 7.3(a) und die im Antrag nach Nummer 8.2(d) angegebenen oder nach Num-
mer 7.9 angepassten Energietragereinsdtze werden durch diese Angaben ersetzt.

Die maximale jahrliche Férdersumme sowie die maximale gesamte Férdersumme werden
durch Anpassungen der Energietragereinsatze innerhalb des Vorhabens aufgrund dieser
Nummer 7.3 nicht gedndert.

Der Antrag nach Nummer 7.3(a) Satz 1 kann von einem Zuwendungsempfanger auch vor
dem operativen Beginn und nur einmal pro Kalenderjahr gestellt werden.

Maximale Férdersumme

(a)

(d)

Der Zuwendungsbescheid legt die jeweilige maximale jahrliche Fordersumme sowie die ma-
ximale gesamte Fordersumme fest.

Die maximale gesamte Fordersumme entspricht der Summe der maximalen jahrlichen For-
dersummen.

Die maximale jahrliche Fordersumme wird auf Grundlage des Basis-Vertragspreises errech-
net. Zum Basis-Vertragspreis wird ein Term addiert, welcher den potenziell zusatzlichen
Budgetbedarf durch die Dynamisierung der Energietrager des Referenzsystems und des
Vorhabens sowie etwaige Schwankungen des effektiven CO,-Preises angemessen beriick-
sichtigt.

Naheres regelt der Anhang 1.

Im Forderaufruf kann festgelegt werden, dass die maximale gesamte Fordersumme nach
Nummer 7.4(b) je Vorhaben auf einen bestimmten Betrag beschrankt ist. Die Bewilligungs-
behorde kann festlegen, dass einer bestimmten Art von Vorhaben ein Gber Satz 1 hinausge-
hender Betrag zugutekommen kann.

Kumulierungsverbot, Anrechnung und beihilferechtliche Héchstgrenzen

(a)

(b)

Sofern der Zuwendungsempfanger fiir das Vorhaben eine anderweitige Férderung erhilt,
die einer Forderung nach dieser Forderrichtlinie nicht nach Nummer 4.17(m) entgegen-
steht, hat die Bewilligungsbehdrde im Rahmen der jahrlichen Berechnung der Zuwendung
und der Uberschusszahlung nach Nummer 7.1 sicherzustellen, dass keine Uberkompensa-
tion erfolgt. Im Ubrigen gilt Nummer 7.1(a).

Die Bewilligungsbehorde macht eine Liste derjenigen Forderungen, die als anderweitige
Forderungen im Sinne dieser Férderrichtlinie gelten, mit dem Férderaufruf bekannt. Die
Liste ist nicht abschlieffend und entbindet die Antragsteller nicht von einer eigenstandigen
Prifung hinsichtlich des Erhalts anderweitiger Forderungen, wobei die Antragsteller die Be-
willigungsbehdrde um Bestatigung ihres jeweiligen Priifergebnisses ersuchen kénnen.
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7.6

7.7

(d)

Von der nach den Nummern 7.1 und 9.2 zu berechnenden Zuwendung wird jede nach Ein-
reichung des Antrags bewilligte anderweitige Férderung abgezogen. Soweit eine bei An-
tragseinreichung bereits bewilligte anderweitige Forderung nach diesem Zeitpunkt erhoht
wird, gilt Satz 1 entsprechend fiir den Betrag, um den sich die Forderung gegeniiber dem
Zeitpunkt der Antragseinreichung erhdht hat. Der Abzug hat in dem Kalenderjahr zu erfol-
gen, welches auf das Kalenderjahr folgt, in dem die anderweitige Férderung ausgezahlt
oder auf sonstige Weise gewahrt worden ist. Soweit ein Abzug nicht oder nicht in voller
Hohe moglich ist, da die aufgrund der anderweitigen Férderung gewahrte Zuwendung die
Hohe der fiir das jeweilige Kalenderjahr berechneten Zuwendung libersteigt oder eine
Uberschusszahlung durch den Zuwendungsempfinger zu erfolgen hat, hat die Bewilligungs-
behorde bereits aufgrund des CO,-Differenzvertrags geleistete Zuwendungen in Héhe der
nicht abzugsfahigen anderweitigen Férderungen zuriickzufordern, begrenzt auf den Betrag
aller bisher an den Zuwendungsempfanger aufgrund des CO,-Differenzvertrags geleisteten
Zuwendungen. Im Ubrigen sind nicht abgezogene oder zuriickgeforderte Betrége in den
nachfolgenden Kalenderjahren in Abzug zu bringen. Diese Nummer 7.5(c) findet Anwen-
dung auf anderweitige Forderungen, die vor der Antragstellung bewilligt, jedoch nicht bei
der Ermittlung der Férderkosteneffizienz nach Nummer 8.3(f) beriicksichtigt worden sind.

Soweit in einem Vorhaben Wasserstoff eingesetzt wird, der durch Elektrolyseanlagen eines
verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfangers im Sinne der §§ 15 ff. AktG pro-
duziert wird, wird die hinsichtlich dieser Elektrolyseanlagen ausgezahlte oder auf sonstige
Weise gewdhrte Forderung eines verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfangers
im Sinne der §§ 15 ff. AktG entsprechend Nummer 7.1(a)(vi) und Nummer 7.5(c) abgezo-
gen, sofern die Fordermittel als Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV oder als
zentral verwaltete Unionsmittel, die nicht direkt oder indirekt der Kontrolle Deutschlands
unterliegen, zu qualifizieren sind. Die Hohe des Abzugs bestimmt sich nach Anhang 1 Ab-
schnitt 1 Absatz 7. Im CO,-Differenzvertrag kénnen ndhere Vorgaben zu den erforderlichen
Nachweisen getroffen werden.

Die Bewilligungsbehorde kann hinsichtlich der Anrechnung von Forderungen, die einem
verbundenen Unternehmen des Zuwendungsempfangers im Sinne der §§ 15 ff. AktG ausge-
zahlt oder auf sonstige Weise gewdahrt werden, abweichende oder ergdanzende Vorschriften
im Forderaufruf festlegen.

EU-Beihilferecht

Soweit die Europdische Kommission eine Hochstgrenze fiir die Férderung eines Vorhabens festge-
legt hat und der Zuwendungsempfanger einen rechtskraftigen Anspruch auf diese Forderung hat,
darf die Gesamtforderung dieses Vorhabens einschlieRlich der auf dieser Forderrichtlinie basie-
renden Forderung diese Hochstgrenze nicht Gberschreiten.

Begrenzung und Aussetzung von Zahlungspflichten

(a)

Die in einem Kalenderjahr zu leistende Uberschusszahlung ist der Hohe nach begrenzt auf

(i) die Summe samtlicher bis zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung gezahlter Zu-
wendungen, abziiglich der bis dahin zu leistenden Uberschusszahlungen;

(i)  hochstens jedoch auf ein Flinfzehntel der maximalen gesamten Férdersumme. Fir
die in Nummer 4.2(d) definierten Teiljahre bestimmt sich die Begrenzung der Uber-
schusszahlung anteilig nach dem Verhaltnis der Dauer des jeweiligen Teiljahres zur
Dauer eines vollen Kalenderjahres.

28



(b)

(c)

Die Bewilligungsbehorde soll auf Antrag des Zuwendungsempfangers die beiderseitigen
Zahlungspflichten im Zusammenhang mit der Zuwendung oder Uberschusszahlung fiir die
verbleibende Laufzeit des CO,-Differenzvertrags mit Wirkung zum Ablauf von drei Jahren,
gerechnet ab dem Schluss des Kalenderjahres, in welchem die Antragstellung durch den Zu-
wendungsempfanger erfolgte, beenden, wenn in einem Kalenderjahr der Zuwendungsemp-
fanger eine Uberschusszahlung nach dem CO,-Differenzvertrag an den Zuwendungsgeber
geleistet hat. Den Antrag kann der Zuwendungsempfanger jeweils ausschlieflich in einem
der Uberschusszahlung nachfolgenden Kalenderjahr stellen.

Die Bewilligungsbehorde kann abweichende oder erganzende Vorschriften im Férderaufruf
festlegen.

7.8 Reduzierung der Produktion in konventionellen Referenzanlagen

(a)

(b)

Sofern der Zuwendungsempfanger oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im Sinne
der §§ 15 ff. AktG zum Zeitpunkt der Antragstellung eine oder mehrere Anlagen in Deutsch-
land betreibt, die demselben Referenzsystem oder — bei Vorhaben, die sich auf mehrere
Referenzsysteme beziehen — denselben Referenzsystemen unterliegen wie eine oder meh-
rere geférderte Anlagen (,,konventionelle Referenzanlage”), hat der Zuwendungsempfanger
die Produktion in den konventionellen Referenzanlagen wahrend der Laufzeit des CO,-Dif-
ferenzvertrags um insgesamt mindestens 85 % der Produktionskapazitat der geférderten
Anlagen zu reduzieren. Sofern im Rahmen des Vorhabens die Umstellung einer bestehen-
den konventionellen Produktion auf ein CCfD-Produktionsverfahren erfolgt, gelten auch die
von der Umstellung erfassten Anlagen als konventionelle Referenzanlagen. Der mit der Um-
stellung einhergehende Abbau konventioneller Produktionskapazitaten wird auf die nach
Satz 1 geforderte Produktionskapazitdatsreduzierung angerechnet. Nahere Regelungen wer-
den im CO,-Differenzvertrag getroffen.

Soweit der Antragsteller im Antrag auf Forderung festlegt, dass gemall Nummer 4.20 nur
ein Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefor-
dert wird, gilt Nummer 7.8(a) hinsichtlich der Produktionskapazitdt der geférderten Anla-
gen entsprechend dem Verhaltnis der zu férdernden Produktionsmenge zur Gesamtproduk-
tionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist.

7.9 Verschiebung des operativen Beginns

(a)

(b)

Sofern der tatsachliche operative Beginn des Vorhabens von dem geplanten operativen Be-
ginn des Vorhabens abweicht, werden die nach Nummer 8.2(d) bei Antragstellung gemach-
ten Angaben auf Antrag des Zuwendungsempfangers entsprechend der Verschiebung des
operativen Beginns durch die Bewilligungsbehérde nach Nummer 7.9(c) angepasst. Der An-
trag kann bereits vor dem operativen Beginn gestellt werden, ist jedoch spatestens unver-
ziglich zu stellen, sobald der tatsachliche operative Beginn erfolgt ist. Die Bewilligungsbe-
horde soll den Antrag nach Satz 1 innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bescheiden.

Erfolgt eine Verschiebung des operativen Beginns um ein oder mehrere vollstiandige Kalen-
derjahre, ist im Antrag eine entsprechende Verschiebung der Angaben, die bei Antragstel-
lung nach Nummer 8.2(d) gemacht worden sind, vorzunehmen. Falls die Verschiebung des
operativen Beginns nicht um ein oder mehrere vollstandige Kalenderjahre erfolgt, sind im
Antrag nach Nummer 7.9(a) Satz 1 die Veranderungen der absoluten Planwerte der Treib-
hausgasemissionsminderung, der Produktionsmenge und der Energietragereinsatze jedes
Energietragers des Vorhabens zeitlich hinreichend bestimmt (beispielsweise monatsgenau)
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8.
8.1

(c)

(g)
(h)

darzulegen. Darlber hinaus sollen im Antrag die geplanten relativen Energietragereinsatze
festgelegt werden. Die nach Satz 2 und Satz 3 angegebenen Werte dirfen nicht im Wider-
spruch zu den Angaben im Antrag nach Nummer 8.2(d) stehen. Nummer 8.2(d) Satz 8 gilt
fiir die Angaben nach Satz 2 und Satz 3 entsprechend.

Die Bewilligungsbehorde gibt dem Antrag nach Nummer 7.9(a) Satz 1 statt, wenn die Vo-
raussetzungen nach Nummer 7.9(b) Satz 4 erfillt sind. In diesem Fall nimmt sie auf Grund-
lage des Antrags die Anderung der Planwerte, bezogen auf die vollstindigen Kalenderjahre
und bei einem unterjdhrigen operativen Beginn zusatzlich bezogen auf die Teiljahre inner-
halb der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags, vor. Die Bewilligungsbehorde passt hierfir die
in Nummer 7.9(b) Satz 2 genannten absoluten Planwerte an und ermittelt die daraus abge-
leiteten Planwerte gemald den Vorgaben in Anhang 1 Abschnitt 5.

Erfolgt der Antrag nicht innerhalb der in Nummer 7.9(a) Satz 2 2. Halbsatz vorgesehenen
Frist oder ist die Voraussetzung nach Nummer 7.9(b) Satz 4 nicht erfillt, nimmt die Bewilli-
gungsbehorde nach pflichtgemalRem Ermessen eine Anpassung der in Nummer 7.9(b) Satz 2
genannten Werte entsprechend der Abweichung des tatsachlichen operativen Beginns des
Vorhabens von dem geplanten operativen Beginn des Vorhabens vor und ermittelt die dar-
aus abgeleiteten Planwerte gemal den Vorgaben in Anhang 1 Abschnitt 5. Die nach Satz 1
ermittelten Werte dirfen nicht im Widerspruch zu den Angaben im Antrag nach Num-

mer 8.2(d) stehen.

In den Féllen von Nummer 7.9(c) und Nummer 7.9(d) erfolgen im Ubrigen nur Anpassungen
des geforderten Vorhabens, soweit diese im Rahmen der Vorschriften des CO,-Differenz-
vertrags beantragt wurden und nach den Vorschriften des CO,-Differenzvertrags durch die
Bewilligungsbehorde zustimmungsfahig sind.

Die maximalen jahrlichen Férdersummen werden im Fall von Nummer 7.9(a) Satz 1 oder im
Fall von Nummer 7.9(d) nach MaRgabe von Anhang 1 Abschnitt 3 angepasst. Die im Zuwen-
dungsbescheid nach Nummer 7.4(b) festgelegte maximale gesamte Fordersumme wird
hierdurch nicht erhoht.

Nummer 4.2 bleibt unberuhrt.

Soweit ein Zuwendungsempfanger in einem oder mehreren Kalenderjahren um mehr als
flinf Prozentpunkte von den nach dieser Nummer angepassten relativen Einsatzen eines
oder mehrerer Energietrager abweichen mdchte, ist Nummer 7.3 anzuwenden.

Der Antrag nach Nummer 7.9(a) Satz 1 kann von einem Zuwendungsempfanger vor dem
operativen Beginn nur im Fall einer wesentlichen Verschiebung des operativen Beginns und
nur einmal pro Kalenderjahr jeweils bis zum 1. April gestellt werden. Eine wesentliche Ver-
schiebung nach Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn sich der geplante oder der nach dieser
Nummer bereits verschobene operative Beginn um mindestens vier Monate verschiebt.

GEBOTSVERFAHREN

Verfahrensablauf

(a)

Die Bewilligungsbehorde flihrt Gebotsverfahren durch, in denen die Antragsteller ihre An-
trage fiir ein oder mehrere Vorhaben einreichen. Die Gebotsverfahren werden durch Foér-
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deraufrufe eingeleitet. Die Bewilligungsbehorde kann im Forderaufruf den Beginn der ma-
teriellen Ausschlussfrist abweichend von dem Zeitpunkt der Einleitung des Gebotsverfah-
rens festlegen.

(b) Die Bewilligungsbehorde kann Gebotsverfahren zur Steigerung einer effektiven Erreichung
der Forderziele im Forderaufruf in Abstimmung mit der Europdischen Kommission auf be-
stimmte Produkte nach Anhang | der Richtlinie 2003/87/EG?, bestimmte im Férderaufruf
festgelegte Sektoren oder Technologien beschranken oder im Forderaufruf festlegen, dass
das Fordervolumen mindestens einem oder mehreren Vorhaben aus einem oder mehreren
Sektoren oder Technologien zugutekommt (,,beschranktes Gebotsverfahren), wenn

(i) ein sektor- oder technologielbergreifendes Gebotsverfahren eines der folgenden, in
Forderaufrufen konkretisierbaren Ziele nicht mit gleicher Wirksamkeit erreichen
wirde:

(A)  einim Unionsrecht verankertes sektor- oder technologiespezifisches Ziel,
(B) die spezielle Férderung von Demonstrationsvorhaben,

(C) die gezielte Férderung von Sektoren oder innovativen Technologien, die das
Potenzial haben, langfristig einen wichtigen und kosteneffizienten Beitrag zum
Klimaschutz und zu einer umfassenden Dekarbonisierung zu leisten, oder

(ii)  davon ausgegangen werden kann, dass ein selektiverer Ansatz zu niedrigeren Klima-
schutzkosten fuhrt, oder

(iii)  sich die Hohe der Gebote, die verschiedene Gruppen von Unternehmen voraussicht-
lich abgeben werden, erheblich unterscheidet (mehr als 10 %); wobei in diesem Fall
Gruppen von Unternehmen mit vergleichbaren Kosten miteinander konkurrieren
mussen.

(c) Ein Gebotsverfahren, einschlieRlich eines beschrankten Gebotsverfahrens, darf nur erfol-
gen, wenn zu erwarten ist, dass in diesem Verfahren nicht alle Antragsteller einen vollen
Zuschlag erhalten, sodass nicht das Risiko einer Beeintrachtigung des Wettbewerbs be-
steht.

(d)  Ein beschranktes Gebotsverfahren ist nur zuldssig, soweit ein hinreichender Wettbewerb
und eine groRtmogliche Technologieoffenheit sichergestellt sind.

(e)  Im Forderaufruf werden insbesondere die Durchfiihrung eines Gebotsverfahrens, eine mog-
liche Begrenzung des Gebotsverfahrens, die Férderbedingungen, das Férdervolumen, das
Bewertungsschema fiir die Bewertung der Gebote (siehe Nummer 8.3), die Frist zur Abgabe
der Gebote, die bei der Antragstellung zu verwendenden Vordrucke und vorzulegenden Do-
kumente sowie die Verfahrensregelungen fir das Gebotsverfahren bekanntgegeben.

28 Richtlinie 2003/87/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 (iber ein System fiir
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2024/795
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform ,Strategische
Technologien fiir Europa“ (STEP) und zur Anderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU)
2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU)
2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABI. L 2024/795 vom 29.2.2024).
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8.2

(f)

(8)
(h)

Die Bewilligungsbehorde legt im Forderaufruf einen Hochstpreis fiir alle Gebote, fiir Gebote
von Antragstellern eines bestimmten Sektors, fiir Gebote von Antragstellern, die eine be-
stimmte Technologie einsetzen, oder fiir Gebote von Antragstellern, deren Vorhaben einem
bestimmten Referenzsystem zuzuordnen ist, fest. Die Hochstpreise sollen so angesetzt wer-
den, dass auf Basis aktueller Preiserwartungen im Laufe der Férderung Uberschusszahlun-
gen erwartet werden kénnen und die Vorhaben nach Ende der Laufzeit des CO,-Differenz-
vertrags voraussichtlich ohne staatliche Forderung weiterbetrieben werden kénnen. Fir
hiervon abweichende Hochstpreise bedarf es der Zustimmung der Europaischen Kommis-
sion oder der gemeinsamen Zustimmung des Bundeskanzleramts und des BMF. Gebote mit
spezifischen Forderkosten (Nummer8.3(f), Anhang 2 Absatz 1) oberhalb des im Férder-
aufruf festgelegten Hochstpreises werden von dem Gebotsverfahren ausgeschlossen.

Die Bewilligungsbehoérde macht den Forderaufruf im Bundesanzeiger bekannt.

Der Antragsteller kann der Bewilligungsbehorde innerhalb einer im Forderaufruf festgeleg-
ten Frist vor Ablauf der materiellen Ausschlussfrist der Gebote die von ihm vorbereiteten
Antragsunterlagen und das von ihm ausgefiillte Muster des CO,-Differenzvertrags zur un-
verbindlichen Prifung Gibermitteln. Die Bewilligungsbehdorde teilt dem Antragsteller ihre
Einschatzung bis eine Woche vor Ablauf der materiellen Ausschlussfrist der Gebote mit. Na-
here Bestimmungen hierzu trifft der Forderaufruf.

Antrage

(a)

(b)

(c)

(d)

Antrage sind unter Verwendung der von der Bewilligungsbehorde vorgegebenen und voll-
standig ausgefillten Vordrucke nach den im Férderaufruf genannten Vorgaben einzu-
reichen.

Antrdge unter einer Bedingung, zum Beispiel Hilfsantrage, sind nicht zulassig und werden
abgelehnt.

In den Antragen sind alle Angaben zu machen und Unterlagen einzureichen, die fir die Pri-
fung, die Entscheidung liber die Zuwendungsvoraussetzungen und die Wertung der Gebote
erforderlich sind.

Der Antragsteller hat fiir jedes Kalenderjahr und bei einem unterjahrigen geplanten operati-
ven Beginn zusatzlich fur die Teiljahre innerhalb der nach Nummer 4.2(a) und Num-

mer 4.2(b) zu bestimmenden Laufzeit des CO,-Differenzvertrags, gerechnet ab dem vom
Antragsteller geplanten operativen Beginn des Vorhabens, im Antrag folgendes anzugeben:

(i) die jeweils geplante absolute Treibhausgasemissionsminderung und die jeweils ge-
plante Produktionsmenge je Referenzsystem;

(i)  die jeweils geplanten absoluten Energietrdgereinsatze jedes Energietrdgers des Vor-
habens;

(iii)  findet auf das Vorhaben ein vorgelagertes Referenzsystem Anwendung, auRerdem
die jeweils geplante Einsatzmenge des Vorprodukts des Vorhabens.

Im Fall eines unterjahrig geplanten operativen Beginns des Vorhabens sind fiir das letzte
vollstandige Kalenderjahr und fiir das letzte Teiljahr zeitlich hinreichend bestimmte Anga-
ben zu machen; die Bewilligungsbehorde trifft hierzu in den Antragsunterlagen nahere Vor-
gaben. Die geplanten spezifischen Treibhausgasemissionen, die spezifische Treibhaus-
gasemissionsminderung und die geplanten spezifischen Energietrdgereinsatze werden von
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der Bewilligungsbehorde auf Grundlage der Angaben gemal Satz 1 nach MaRgabe von An-
hang 1 Abschnitt 5 berechnet. Dariliber hinaus werden im Antrag die geplanten relativen
Energietragereinsatze festgelegt. Die eingesetzten Mengen an Sekundarenergietragern,
wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen, Wasserstoff, Biomasse oder nicht bi-
ogenen Wasserstoffderivaten sind im Antrag anzugeben, unabhangig davon, ob sie vom Zu-
wendungsempfanger selbst hergestellt oder von auBen bezogen werden. Im Antrag nicht zu
bericksichtigen sind Energietrager, die vom Zuwendungsempfanger zur Produktion von Se-
kundarenergietragern, wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen, Wasserstoff,
energetisch genutzten Wasserstoffderivaten und Biomasse, mit Ausnahme stofflich genutz-
ter biogener Wasserstoffderivate, eingesetzt werden. Wenn Wasserstoffderivate im Vorha-
ben zum Einsatz kommen, die nicht energetisch genutzt werden und nach Nummer 2.42
Zwischenprodukte sind, sind zusatzlich die zur Produktion der Wasserstoffderivate notwen-
digen Mengen von Energietragern im Antrag gesondert anzugeben. Sofern und soweit ein
bilanzieller Einsatz von Biomasse oder nicht biogenen Wasserstoffderivaten im Vorhaben
geplant ist, sind zusatzlich Angaben zu den physisch eingesetzten Energietragern zu ma-
chen.

(e)  Essind insbesondere folgende Angaben zu machen beziehungsweise Unterlagen einzu-
reichen:

(i) eine Vorhabenbeschreibung, die mindestens Folgendes umfasst:
(A)  eine technische Beschreibung des Vorhabens mit Angaben

(1)  zur technischen Durchfiihrbarkeit und zum technologischen Pfad zur De-
karbonisierung des Prozesses einschlielich einer konzeptionellen und
guantitativen Darstellung, wie Treibhausgasemissionen eingespart und
die Mindestanforderungen nach Nummer 4.16(b) erreicht werden,

(2)  zur Erreichung der MindestgrofRe nach Nummer 4.16(a),
(3) zum geplanten Zeitpunkt des operativen Beginns,

(4) dazu, inwieweit es sich um ein CCfD-Produktionsverfahren nach MaR-
gabe von Nummer 2.10 handelt,

(5)  zur Darstellung der Systemgrenzen und Anlagenabgrenzung unter Be-
achtung der hierzu in dieser Forderrichtlinie und im Férderaufruf ge-
troffenen Bestimmungen,

(B)  Angaben zu den Standorten der vom Vorhaben erfassten Produktionsanlagen
und dazu, ob jede einzelne Produktionsanlage so beschaffen ist, dass ihr Refe-
renzsystem nach ihrer Produktionskapazitat oder Feuerungswarmeleistung ge-
maR Anhang | der Richtlinie 2003/87/EG* vom EU-ETS 1 erfasst wire,

2 Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 (iber ein System fiir
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2024/795
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform ,Strategische
Technologien fiir Europa“ (STEP) und zur Anderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU)
2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU)
2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697, (EU) 2021/241 (ABI. L, 2024/795, 29.2.2024).

33



(ii)

(iii)
(iv)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)
(xii)

(C) Darstellung der wirtschaftlichen und operativen Durchfiihrbarkeit und der er-
forderlichen Expertise zur Umsetzung des zu férdernden Vorhabens,

(D) eine Meilensteinplanung fiir den Zeitraum zwischen der Bekanntgabe des Zu-
wendungsbescheids und dem geplanten operativen Beginn des Vorhabens, aus
der hervorgeht, welche Meilensteine kalenderjahrlich jeweils erreicht sein
werden,

(E)  Angaben zur Ubertragbarkeit des technologischen Konzepts der zu férdernden
Anlagen auf weitere Anlagen des Antragstellers und anderer Rechtstrager,

(F)  Angaben zu den im Vorhaben herzustellenden Produkten,

eine quantitative Darstellung, welche Restemissionen verbleiben, gegebenenfalls in-
klusive spezifischer Energietragereinsatze und Treibhausgasemissionen unter ver-
schiedenen Betriebsmodi der zu fordernden Anlage,

Nachweis der ausreichenden Bonitat,
ein Finanzierungsplan mit Angaben zu den Eigen- und Fremdmitteln,

Nachweis liber eine Sicherheit (Nummer 2.29) in Hohe der im Forderaufruf gemaR
Nummer 12.1(f) Satz 2 von der Bewilligungsbehdrde festgelegten Ausgleichszahlung
(Umsetzungsgarantie oder -biirgschaft). Durch diese Umsetzungsgarantie oder -blirg-
schaft werden etwaige Forderungen des Zuwendungsgebers im Zusammenhang mit
der Ausgleichszahlung nach Nummer 12.1(f) und der Vertragsstrafe nach Num-

mer 12.2(c) gesichert. Die Bewilligungsbehorde gibt die Umsetzungsgarantie oder -
blirgschaft unverziglich zuriick,

(A)  wenn der Antragsteller flr sein Gebot keinen Zuschlag erhalten hat oder die im
Forderaufruf genannte Bindungsfrist fiir das nach Nummer 8.2(e)(xiv) abzuge-
bende Angebot abgelaufen ist; oder

(B)  wenn der operative Beginn des geférderten Vorhabens des Antragstellers in-
nerhalb der Frist fiir den operativen Beginn des Vorhabens gemaf Num-
mer 4.2(a) bis Nummer 4.2(c) erfolgt; oder

(C)  wenn der Antragsteller eine Zahlung nach Nummer 12.1(f) Satz 2 oder Num-
mer 12.2(c) geleistet hat,

Angaben Uber fiir das Vorhaben bereits bewilligte oder beantragte anderweitige For-
derung,

eine Bestatigungserklarung, dass mit dem Vorhaben zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung noch nicht begonnen wurde (Vorhabenbeginn gemaR Nummer 2.39),

Angaben zu weiteren Informations- und Mitwirkungsverpflichteten im Sinne der
Nummer 10.2(f),

die Erklarungen zur Datenverarbeitung,
die Erklarung zu subventionserheblichen Tatsachen,
die Erklarung zum Nichtvorliegen von Griinden nach Nummer 5.4,

die Erklarung, dass dem Antragsteller die Vorgaben des Kartellrechts bekannt sind
und weder im Zuge des betreffenden Gebotsverfahrens noch generell in Bezug auf
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Gebotsverfahren unter dieser Forderrichtlinie gegen diese Vorgaben verstolRen
wurde oder wird; die Bewilligungsbehérde kann hierzu im Férderaufruf weitere Vor-
gaben treffen,

(xiii) eine Bestatigungserklarung, dass samtliche notwendigen auBenwirtschafts- und fusi-
onskontrollrechtlichen Genehmigungen fiir die Tatigkeit des Antragstellers oder im
Falle eines Konsortiums der Konsortialmitglieder vorliegen,

(xiv) eine Erkldarung, dass sich der Antragsteller mit dem Inhalt und Abschluss des nach
Nummer 8.5 ausgefillten und gegebenenfalls abgestimmten CO,-Differenzvertrags
einverstanden erklart und mit diesem Inhalt ein Angebot auf Abschluss des CO,-Diffe-
renzvertrags abgibt. Die Bindungsfrist an dieses Angebot betrdgt sechs Monate, so-
weit im Forderaufruf nicht etwas Abweichendes geregelt ist,

(xv) eine Bestatigungserklarung, dass das Vorhaben nicht gemal Nummer 4.17(o) ganz
oder teilweise aufgrund gesetzlicher Vorschriften umgesetzt werden muss,

(xvi) eine Bestatigungserklarung, dass das Vorhaben nicht zu einer erheblichen Beein-
trachtigung der Umweltziele nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852%° fiihrt,

(xvii) eine Bestatigungserklarung, dass das Vorhaben den geltenden Unionsnormen ent-
spricht,

(xviii) eine Verpflichtungserklarung des Eigentimers der geférderten Anlagen oder konven-
tionellen Referenzanlagen, sofern der Antragsteller nicht selbst Eigentiimer dieser
Anlagen ist. Die Bewilligungsbehorde kann auf Antrag des Antragstellers von der Vor-
lage einer Verpflichtungserklarung nach Satz 1 absehen, sofern das Sicherungsbe-
dirfnis des Zuwendungsgebers anderweitig sichergestellt werden kann. Im Fall von
Satz 2 hat der Antragsteller bei Einreichung des Antrags nachvollziehbar zu begriin-
den, warum von der Vorlage einer Verpflichtungserklarung abgesehen werden soll
und unter Beilegung entsprechender Erklarungen oder Vereinbarungen darzulegen,
auf welche Art und Weise das Sicherungsbediirfnis des Zuwendungsgebers anderwei-
tig sichergestellt wird,

(xix) ein tragfahiges Konzept zum Standorterhalt und zur Beschaftigungsentwicklung in
Bezug auf das CCfD-Produktionsverfahren, sofern im Betrieb des Zuwendungsemp-
fangers kein Betriebsrat besteht und der Zuwendungsempfanger nicht tarifgebunden
ist. Sofern im Betrieb des Zuwendungsempfangers ein Betriebsrat besteht oder der
Zuwendungsempfanger tarifgebunden ist, ist anstelle von Satz 1 zu erklaren, dass
spatestens zum operativen Beginn des Vorhabens eine schriftliche Vereinbarung des
Zuwendungsempfangers mit dem zustandigen Betriebsrat oder den zustandigen Ta-
rifvertragsparteien eingereicht wird, aus welcher hervorgeht, dass vom Zuwendungs-
empfanger ein tragfdhiges Konzept zum Standorterhalt und zur Beschéaftigungsent-
wicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfahren verfolgt wird, sowie

30 verordnung (EU) 2020/852 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 uiber die Einrichtung
eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088
(ABI. L 198 vom 22.6.2020, S. 13), zuletzt berichtigt durch die Berichtigung der Verordnung (EU) 2020/852 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 (iber die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung
nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (Amtsblatt der Europaischen
Union L 198 vom 22. Juni 2020) (ABI. L 142 vom 1.6.2023, S. 45).
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(g)

(h)

(xx)  Angaben zum Anteil der nach Nummer 4.20 zu férdernden Produktionsmenge im
Verhaltnis zur Gesamtproduktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren nach
Nummer 4.18 zuzurechnen ist, sofern nach Nummer 4.20 nur ein Teil der Produkti-
onsmenge gefordert werden soll.

Die Bewilligungsbehdorde kann nach pflichtgemadRBem Ermessen weitere Unterlagen und
Nachweise sowie die Priifung und Bestatigung von Unterlagen etwa durch einen von ihr be-
nannten Prifer verlangen. Die Kosten sind durch den Antragsteller zu tragen.

Sofern und soweit das vom Antragsteller im Antrag auf Forderung beschriebene Vorhaben
innerhalb der Systemgrenzen nach Nummer 2.33 liegt, handelt es sich um das zu férdernde
Vorhaben. Sofern das vom Antragsteller realisierte Vorhaben wesentlich von dem nach

Satz 1 zu férdernden Vorhaben abweicht, was insbesondere bei einem Standortwechsel der
Fall ist, bedirfen diese Abweichungen der vorherigen Zustimmung der Bewilligungsbe-
horde. Abweichungen, die in dieser Forderrichtlinie oder im Muster-CO,-Differenzvertrag
zugelassen sind, bleiben unberihrt.

Ein Vorhaben kann durch die Bewilligungsbehérde von der Teilnahme am Gebotsverfahren
ausgeschlossen werden, wenn die vom Antragsteller im Antrag fir die Teilnahme am Ge-
botsverfahren gemachten Angaben falsch sind oder in unbegriindeter Weise erheblich von
den Angaben abweichen, die der Antragsteller im vorbereitenden Verfahren nach Num-
mer 8.6 gemacht hat. Dies ist insbesondere dann der Fall, soweit die Abweichungen nicht
auf den Férderaufruf oder auf Anderungen am Férderprogramm CO,-Differenzvertrage ,
insbesondere Anderungen an dieser Férderrichtlinie sowie dem Muster-CO,-Differenzver-
trag nach Bekanntgabe der Durchfiihrung des vorbereitenden Verfahrens im Bundesanzei-
ger zurlickzufiihren sind.

Malgeblich fur die Bewertung und Priifung der in einem Gebotsverfahren gestellten An-
trage durch die Bewilligungsbehorde ist die Sachlage zum Zeitpunkt der behérdlichen Ent-
scheidung. Hinsichtlich der in dieser Forderrichtlinie in Bezug genommenen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften gilt der Zeitpunkt der materiellen Ausschlussfrist (Nummer 8.3(d)),
sofern nicht nach Nummer 3.5 ein friiherer Zeitpunkt zugrunde zu legen ist.

8.3  Priifung und Wertung der Gebote

(a)

Die Bewilligungsbehorde prift die Antrage entsprechend der in dieser Forderrichtlinie und
der im jeweiligen Forderaufruf getroffenen Bestimmungen. Den Zuschlag erhalten die for-
derfahigen Gebote in der Reihenfolge ihrer Bewertung im Rahmen des fiir den jeweiligen
Forderaufruf geltenden Fordervolumens. Fiir die Bemessung des fiir die Vorhaben erforder-
lichen Anteils des Fordervolumens wird die maximale gesamte Fordersumme der jeweiligen
Vorhaben zugrunde gelegt. Bei Punktegleichheit entscheidet das Los, sofern nicht alle
punktgleichen Antrage einen Zuschlag erhalten konnen. Die Bewilligungsbehoérde kann im
Forderaufruf Falle bestimmen, in denen das fir den jeweiligen Férderaufruf geltende For-
dervolumen liberschritten werden kann, und die dazu erforderlichen Regelungen treffen.

Antrdge des Antragstellers, die ganz oder teilweise auf die Férderung desselben Vorhabens
gerichtet sind, sind innerhalb eines Forderaufrufs nicht zuldssig. Sind mehrere Antrdge des
Antragstellers ganz oder teilweise auf die Férderung desselben Vorhabens gerichtet, geht
ausschlieBlich der zuletzt eingereichte Antrag des Antragstellers in die Priifung und Wer-
tung ein. Alle weiteren, friiher eingereichten Antrage des Antragstellers werden abgelehnt.
Bei gleichzeitigem Eingang entscheidet das Los.
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(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

Sind mehrere Antrage unterschiedlicher Antragsteller ganz oder teilweise auf die Férderung
desselben Vorhabens gerichtet, geht ausschlieBlich das férderfahige Gebot in die Priifung
und Wertung ein, welches die beste Forderkosteneffizienz nach Nummer 8.3(f) aufweist.
Bei gleicher Hohe der Forderkosteneffizienz entscheidet das Los.

Antrage, die in der im Forderaufruf bestimmten Frist (materielle Ausschlussfrist) nicht in
der von der Bewilligungsbehorde vorgegebenen Form eingereicht werden oder die nicht die
geforderten oder —im Falle einer Nachforderung — nachgeforderten Angaben und Unterla-
gen enthalten, werden abgelehnt.

Die Bewertung der Gebote erfolgt ausschlielRlich anhand des Kriteriums der Férderkosten-
effizienz.

Das Kriterium der Forderkosteneffizienz beruht auf der Berechnung spezifischer Forderkos-
ten. Die spezifischen Forderkosten ergeben sich aus der Summe des Basis-Vertragspreises
und der Kosteneffizienz anderweitiger Férderung im Sinne von Nummer 2.3 Satz 1, sofern
diese anderweitige Férderung zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits bewilligt ist.

(i) Zur Ermittlung der Kosteneffizienz anderweitiger Forderung wird deren abgezinste
Summe durch die abgezinste und nach den Vorschriften dieser Férderrichtlinie ermit-
telte geplante absolute Treibhausgasemissionsminderung wahrend der Laufzeit des
CO,-Differenzvertrags dividiert. Der fir die Berechnung nach Satz 1 erforderliche
Zinssatz wird von der Bewilligungsbehorde im Forderaufruf festgelegt.

(i)  Zur Bewertung der Forderkosteneffizienz wird diese mit den durch die Bewilligungs-
behorde festgelegten Hochstpreisen (vergleiche Nummer8.1(f)) normiert. Anhang 2
definiert die Berechnungsmethodik.

(iii)  Anderweitige Forderungen, die nach den Regelungen des jeweiligen Férderpro-
gramms nicht mit einer Férderung im Forderprogramm CO,-Differenzvertrage kumu-
liert werden diirfen, werden bei der Berechnung der spezifischen Forderkosten nicht
bericksichtigt, sofern und soweit

(A)  der Zuwendungsempfanger im Antrag auf Forderung erklart, dass ein Kumulie-
rungsverbot besteht und er die anderweitige Férderung, einschlieRlich der ent-
sprechenden Riickforderungszinsen, im Fall des Abschlusses eines CO,-Diffe-
renzvertrags zuriickzahlen oder auf diese verzichten wird, und

(B)  zwischen der Bewilligungsbehorde und der zustandigen Stelle, die die ander-
weitige Férderung verwaltet, Einvernehmen tber den Widerruf und, sofern die
anderweitige Forderung bereits ausgezahlt oder auf sonstige Weise gewahrt
wurde, die Riickforderung der anderweitigen Forderung, einschlieflich der ent-
sprechenden Riickforderungszinsen, im Fall des Abschlusses eines CO,-Diffe-
renzvertrags besteht.

Das Gebotsverfahren erfolgt statisch und nach dem Gebotspreisverfahren (pay-as-bid), so-
dass erfolgreiche Antragsteller die Zuwendung auf Grundlage des von ihnen beantragten
Basis-Vertragspreises erhalten.

Bei der Prifung der Antrage arbeitet die Bewilligungsbehdrde mit der Deutschen Emissions-
handelsstelle (DEHSt) zusammen.
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8.4

8.5

(i)

Im Forderaufruf kann festgelegt werden, dass nur ein bestimmter Prozentsatz des im jewei-
ligen Forderaufruf festgelegten Férdervolumens Vorhaben zugutekommen kann, die dem-
selben Sektor oder derselben Technologie zuzuordnen sind. Die Sektoren und Technologien
sowie die Zuordnung eines Vorhabens zu einem Sektor oder einer Technologie ergeben sich
aus dem Férderaufruf. Ubersteigt die maximale gesamte Férdersumme eines Vorhabens —
unter Berlicksichtigung der jeweiligen maximalen gesamten Férdersumme der Vorhaben,
die diesem Vorhaben in der Reihenfolge nach Nummer 8.3(a) Satz 2 in dem gleichen Sektor
oder innerhalb einer Technologie vorgehen — den nach Satz 1 im Férderaufruf festgelegten
Schwellenwert, findet dieses Vorhaben aus dem jeweiligen Sektor oder der jeweiligen Tech-
nologie in der Wertung nach Nummer 8.3(a) keine Beriicksichtigung. Sofern auf ein Vorha-
ben mehrere Referenzsysteme Anwendung finden, die nach den Bestimmungen im Forder-
aufruf unterschiedlichen Sektoren zuzurechnen sind, wird das Vorhaben insgesamt dem
Sektor zugeordnet, der den hochsten Mittelungsfaktor nach Anhang 3 Abschnitt 1 Absatz 2
aufweist. Die Bewilligungsbehorde kann im Férderaufruf Falle bestimmen, in denen von
den Regelungen nach dieser Nummer abgewichen werden kann, und die dazu erforderli-
chen Regelungen treffen.

Ist der gebotene Basis-Vertragspreis im Verhaltnis zu den marktiiblichen Kosten fiir die Ver-
meidung einer Tonne CO; unter Berlicksichtigung insbesondere der eingesetzten Technolo-
gie und der geplanten Energietragereinsatze ungewdhnlich niedrig, steht es im Ermessen
der Bewilligungsbehorde, von dem Antragsteller alle erforderlichen Auskiinfte anzufordern,
die die Bewilligungsbehorde bendtigt, um zu tGberpriifen, ob der Antrag oder das Angebot
des Antragstellers, insbesondere der gebotene Basis-Vertragspreis, durch eine oder meh-
rere MalRnahmen beeinflusst wurde, die den Wettbewerb verfalschen oder zu verfadlschen
drohen. Kommt die Bewilligungsbehorde nach Abschluss der Priifung zu dem Ergebnis, dass
die Beeinflussung im Einzelfall als wesentlich einzustufen ist, kann die Bewilligungsbehorde
den Antragsteller vom laufenden Gebotsverfahren ausschlieRen. Dies gilt auch, wenn we-
gen mangelnder Mitwirkung des Antragstellers nicht oder nicht rechtzeitig geprift werden
kann, ob eine MaRnahme vorliegt, die den Wettbewerb verfélscht oder zu verfilschen
droht.

Zuwendungsbescheid

Die Bewilligungsbehorde bewilligt erfolgreichen Antragstellern die Zuwendung jeweils durch ei-
nen Zuwendungsbescheid, der gleichzeitig mit der Erteilung des Zuschlags zugunsten des erfolg-
reichen Gebots im Rahmen der Gebotsverfahren erlassen wird.

CO,-Differenzvertrag

(a)

Der Abschluss des CO,-Differenzvertrags kommt dadurch zustande, dass die Bewilligungs-
behorde den Zuschlag zugunsten des Angebots des Antragstellers nach Nummer 8.2(e)(xiv)
erteilt und damit das Angebot annimmt. Der CO,-Differenzvertrag dient der ndheren Ausge-
staltung des auf dem Zuwendungsbescheid beruhenden Zuwendungsverhaltnisses. Der
CO,-Differenzvertrag enthilt auch Regelungen zu den Uberschusszahlungen des Zuwen-
dungsempfangers.

Die Bewilligungsbehorde veroffentlicht ein Muster des CO,-Differenzvertrags unter Beach-
tung der Vorgaben dieser Forderrichtlinie. Aus Griinden der Wettbewerbsgleichheit wird
der Muster-CO,-Differenzvertrag nur angepasst, soweit die Besonderheiten des Zuwen-
dungsempfangers dies zwingend erfordern.
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8.6

Der CO,-Differenzvertrag enthalt auch Regelungen fiir den Fall, dass die geférderten Anla-
gen auf einen Dritten ibertragen werden sollen. In diesem Fall ist insbesondere sicherzu-
stellen, dass Uberschusszahlungen an den Zuwendungsgeber weiterhin entrichtet werden
und der Erwerber die Anforderungen sowie die Pflichten des Zuwendungsempfangers aus
dieser Forderrichtlinie, dem Férderaufruf und dem CO,-Differenzvertrag erfiillt.

Vorbereitendes Verfahren

(a)

(b)

(c)

(d)

Die Bewilligungsbehorde kann vor dem Gebotsverfahren ein vorbereitendes Verfahren
durchfiihren, durch das Informationen fiir das Gebotsverfahren gewonnen werden und in
dem den Antragstellern die Moglichkeit gewahrt wird, Fragen zum Gebotsverfahren zu stel-
len. Sie macht die Durchfiihrung eines vorbereitenden Verfahrens einschliefRlich der Verfah-
rensregelungen im Bundesanzeiger bekannt.

Vorhaben, mit denen am vorbereitenden Verfahren nicht teilgenommen wurde oder zu de-
nen die angeforderten Informationen nicht vollstandig oder nicht fristgerecht Gbermittelt
wurden, sind vom nachfolgenden Gebotsverfahren ausgeschlossen (materielle Ausschluss-
frist). Flr den Wechsel einzelner Antragsteller, die Aufnahme neuer Antragsberechtigter in
ein Konsortium oder die Neubildung eines Konsortiums zwischen einem Antragsteller, des-
sen Vorhaben nach Teilnahme am vorbereitenden Verfahren zur Teilnahme am Gebotsver-
fahren zugelassen worden ist, und neuen Antragsberechtigten gilt Nummer 8.2(g).

Wenn ein vorbereitendes Verfahren durchgefiihrt wurde, kann die Bewilligungsbehérde
von der Veroffentlichung des Férderaufrufs im Bundesanzeiger gemaR Nummer 8.1(g) ab-
sehen und den Forderaufruf stattdessen nur auf der Internetseite des Forderprogramms
veroffentlichen.

Die Bewilligungsbehorde kann nach Ablauf der materiellen Ausschlussfrist (Nummer 8.6(b)
Satz 1) vor dem Gebotsverfahren ein weiteres vorbereitendes Verfahren durchfiihren. Hin-
sichtlich der materiellen Ausschlussfrist des weiteren vorbereitenden Verfahrens kann die
Bewilligungsbehorde festlegen, dass Antragsteller, die am vorherigen vorbereitenden Ver-
fahren teilgenommen haben, mittels einer Bestatigungserklarung am weiteren vorbereiten-
den Verfahren teilnehmen konnen. Im Fall einer Bestatigungserklarung nach Satz 2 gilt
Nummer 8.6(b) Satz 1 mit der MaRgabe, dass Antragsteller, die am vorherigen vorbereiten-
den Verfahren teilgenommen haben und die Bestatigungserklarung im Sinne von Satz 2
nicht innerhalb der materiellen Ausschlussfrist des weiteren vorbereitenden Verfahrens
Ubermitteln, von der Teilnahme am nachfolgenden Gebotsverfahren ausgeschlossen sind.
Alternativ zur Ubermittlung der Bestatigungserkldrung nach Satz 2 kann ein Antragsteller
am weiteren vorbereitenden Verfahren dadurch teilnehmen, dass er die fiir das weitere
vorbereitende Verfahren angeforderten Informationen vollstandig und fristgerecht tber-
mittelt. Im Fall von Satz 4 gilt Nummer 8.6(b) Satz 1. Ab dem Zeitpunkt der Bekanntma-
chung der Durchfiihrung eines weiteren vorbereitenden Verfahrens nach Satz 1 im Bundes-
anzeiger ist eine Teilnahme am vorherigen vorbereitenden Verfahren ausgeschlossen. In
dem Fall, dass ein Antragsteller eine Bestatigungserklarung nach Satz 2 Gbermittelt hat, gilt
Nummer 8.2(g) Satz 2 mit der MalRgabe, dass Abweichungen zu den vom Antragsteller im
vorherigen vorbereitenden Verfahren gemachten Angaben auch mit Anderungen am Fér-
derprogramm zwischen dem vorherigen und dem weiteren vorbereitenden Verfahren be-
grindet werden kénnen.
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8.7

8.8

9.2

Informationsveranstaltungen und 6ffentliche Konsultationsverfahren

Die Bewilligungsbehorde kann erganzend zu den Informationen zur Klarung fachlicher Fragen zum
Forderprogramm CO»-Differenzvertrage Informationsveranstaltungen durchfiihren. Vor der Fest-
legung methodischer Regelungen zum Foérderprogramm CO,-Differenzvertrage kann die Bewilli-
gungsbehorde 6ffentliche Konsultationsverfahren durchfihren.

Ausschluss

(a)  Ein Antragsteller kann von einem laufenden Gebotsverfahren und zukiinftigen Gebotsver-
fahren ausgeschlossen werden, wenn er oder ein mit ihm im Sinne der §§ 15 ff. AktG ver-
bundenes Unternehmen mit anderen Antragstellern im Zusammenhang mit der Beantra-
gung von Zuwendungen nach dieser Forderrichtlinie Vereinbarungen getroffen oder Verhal-
tensweisen aufeinander abgestimmt hat, die nach einer rechtskraftigen kartellbehoérdlichen
Entscheidung nach § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) oder Arti-
kel 101 AEUV eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs be-
zwecken oder bewirken. Sofern die kartellbehérdliche Entscheidung gemal § 2 Absatz 2
Satz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes im Wettbewerbsregister einzutragen ist, kann der
Ausschluss von laufenden und zukiinftigen Gebotsverfahren maximal so lange vorgesehen
werden, wie die Eintragung im Wettbewerbsregister besteht. Sofern keine Eintragung der
kartellbehordlichen Entscheidung im Wettbewerbsregister zu erfolgen hat, kann der Aus-
schluss von laufenden und zukiinftigen Gebotsverfahren maximal fiir sechs Monate ab
Rechtskraft der kartellbehordlichen Entscheidung vorgesehen werden.

(b)  Die Bewilligungsbehorde kann Antragsteller auch dann von der Teilnahme an einem laufen-
den Gebotsverfahren ausschliefen, wenn sie Uber hinreichende Anhaltspunkte dafiir ver-
fligt, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der Beantragung von Zuwendungen
nach dieser Forderrichtlinie mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Ver-
haltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die nach § 1 GWB oder Artikel 101 AEUV eine
Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewir-
ken.

BERECHNUNGSVERFAHREN, AUS- UND UBERSCHUSSZAHLUNGEN
Monitoringkonzept

Der Zuwendungsempfanger hat mit dem operativen Beginn des Vorhabens ein Monitoringkon-
zept fir die Ermittlung und Berichterstattung der Treibhausgasemissionen, der Energiever-
brauchsdaten und der wesentlichen Produktionsparameter des geférderten Vorhabens einzu-
reichen. Nahere Vorgaben hierzu trifft der CO,-Differenzvertrag.

Berechnungsverfahren

(a) Die Zuwendungen an den Zuwendungsempfinger oder die Uberschusszahlungen an den
Zuwendungsgeber werden kalenderjahrlich nach Durchfiihrung eines Berechnungsverfah-
rens geleistet. Bei einem unterjahrigen operativen Beginn des Vorhabens erstreckt sich die
Laufzeit des CO,-Differenzvertrags liber 16 Kalenderjahre. Die Berechnung erfolgt in diesem
Fall weiterhin nach Kalenderjahren.

(b)  Die Bewilligungsbehorde fihrt das Berechnungsverfahren durch.
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(c)

(i) Zu diesem Zweck hat der Zuwendungsempfanger die ermittelten und verifizierten
Treibhausgasemissionen des geforderten Vorhabens (realisierte Treibhausgasemissi-
onen), die kostenlosen Zuteilungen von Emissionsberechtigungen des EU-ETS 1 fiir
das gefoérderte Vorhaben (realisierte kostenlose Zuteilung), die Energieverbrauchsda-
ten (real gemessene Einséatze fir die Energietrager des geférderten Vorhabens) sowie
die wesentlichen Produktionsparameter (realisierte Produktionsmenge und, soweit
relevant, Einsatzmengen von Eingangsstoffen und Vorprodukten) in einem Emissions-
und Energieeffizienzbericht abschlieRend bis zum 30. April des jeweiligen Folgejahres
vorzulegen (,,Berechnungsangaben®). Sofern und soweit ein bilanzieller Einsatz von
Biomasse oder nicht biogenen Wasserstoffderivaten im Vorhaben erfolgt, sind so-
wohl Angaben zu den bilanziell eingesetzten als auch zu den physisch eingesetzten
Energietrdgern zu machen.

(i)  Sofern ein Vorhaben die Herstellung mehrerer Produkte umfasst, die unterschiedli-
chen Referenzsystemen zuzuordnen sind, sind die jeweiligen Produktionsmengen, die
real gemessenen Einsatze fir die Energietrager des geforderten Vorhabens und die
realisierten kostenlosen Zuteilungen fir die erfassten Referenzsysteme separat aus-
zuweisen.

(iii)  Bei Vorhaben, in denen Treibhausgasemissionsminderungen durch CCS oder CCU er-
zielt werden, miissen die Berechnungsangaben zusatzlich folgende Angaben umfas-
sen:

(A)  Sofern die CO,-Abscheidung durch eine spezielle Anlage erfolgt, an die CO; aus
einer oder mehreren geférderten Anlagen weitergeleitet wird: Menge des aus
geforderten Anlagen in eine Abscheidungsanlage weitergeleiteten CO,,

(B) Zusammensetzung des abgeschiedenen CO; (fossil, biogen, mineralisch, atmo-
sphaérisch, sonstige),

(C) bei CCS: Menge des aus dem geforderten Vorhaben in eine CO,-Transportinfra-
struktur zwecks langfristiger Speicherung weitergeleiteten CO,,

(D) bei CCU: Verwendung des abgeschiedenen CO, und Menge des in einem Pro-
dukt dauerhaft gebundenen CO..

Soweit moglich, sind bei CCS zudem Angaben zur Menge des in einer Speicherstatte
langfristig gespeicherten CO, sowie zum Speicherort zu machen.

Die Berechnungsangaben beziehen sich auf das vorherige Kalenderjahr; in Teiljahren bezie-
hen sie sich nur auf den Zeitraum des Teiljahres innerhalb der Laufzeit des CO,-Differenz-
vertrags. Bei einem unterjahrigen operativen Beginn des Vorhabens sind Berechnungsanga-
ben liber einen Zeitraum von 16 Kalenderjahren zu machen; im Bericht fir das letzte Teil-
jahr sind in diesem Fall zusatzlich zu den Angaben nach Satz 2 die ermittelten und verifizier-
ten Treibhausgasemissionen und die wesentlichen Produktionsparameter der letzten zwolf
Monate innerhalb der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags vorzulegen.

In dem Emissions- und Energieeffizienzbericht nach Nummer 9.2(b) sind, soweit moglich,
die im Vollzug des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) ermittelten, verifizierten
und berichteten Daten zu verwenden. Der Zuwendungsempfanger hat der Weitergabe die-
ser Daten durch die DEHSt an die Bewilligungsbehérde im CO,-Differenzvertrag zuzustim-
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men. Mit den Berechnungsangaben ist ein Nachweis Ulber die an die DEHSt erteilte Zustim-
mung zur Datenweitergabe vorzulegen. Soweit nach Nummer 9.2(b) tGber die im Vollzug des
TEHG berichteten Daten hinausgehende Berechnungsangaben vorzulegen sind (zum Bei-
spiel zusatzliche oder unterjahrige Daten) oder die geforderte Anlage nicht in den Anwen-
dungsbereich des TEHG fallt, hat die Ermittlung und Berichterstattung in entsprechender
Anwendung der Vorgaben des TEHG, der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der
Kommission®' und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission3? oder ent-
sprechender unionsrechtlicher Vorgaben, in der jeweils geltenden Fassung, zu erfolgen. So-
weit eine entsprechende Anwendung nach Satz 4 nicht in Betracht kommt, wird die Bewilli-
gungsbehorde die erforderlichen Vorgaben treffen. In den Fallen der Satze 4 und 5 miissen
die Angaben zu Treibhausgasemissionen, Energieverbrauchen und Produktionsparametern
vorab durch eine von der Bewilligungsbehorde benannte sachverstandige Priifstelle (zum
Beispiel Priifstelle nach § 21 TEHG) verifiziert worden sein. Soweit in den Fallen des Satz 1
im Einzelfall Zweifel an der Qualitdt der berichteten Daten bestehen, kann die Bewilligungs-
behorde die Prifung und Bestatigung bestimmter Angaben durch eine von ihr benannte
sachverstandige Priifstelle verlangen.

(e) Die Bewilligungsbehorde hat das Berechnungsverfahren spatestens drei Monate nach Zu-
gang der vollstandigen Berechnungsangaben durchzufiihren und dem Zuwendungsempfan-
ger das Ergebnis ihrer Berechnungen, insbesondere die Hohe der jahrlichen Zuwendung
oder der Uberschusszahlung, unter Beriicksichtigung geleisteter Abschlagszahlungen, mit-
zuteilen. Ausnahmsweise kann die Bewilligungsbehorde den Zeitraum der Durchfiihrung
des Berechnungsverfahrens auf maximal vier Monate verlangern. Die Verlangerung der
Durchfiihrung des Berechnungsverfahrens hat die Bewilligungsbehérde dem Zuwendungs-
empfanger gegeniber in Textform zu begriinden.

(f) Die Bewilligungsbehorde ist berechtigt weitere Informationen anzufordern.

(g) Zuwendungen und Uberschusszahlungen des Zuwendungsempfingers sind innerhalb von
30 Tagen nach Mitteilung des Ergebnisses der Berechnung fallig. Zahlungen erfolgen unter
dem Vorbehalt einer méglichen Anderung des Ergebnisses der Berechnung nach Num-
mer 9.3.

(h)  Na&heres zum Berechnungsverfahren kann im Muster-CO,-Differenzvertrag geregelt wer-
den.

31 purchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 iiber die Uberwachung von
und die Berichterstattung Gber Treibhausgasemissionen gemaR der Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission (ABI. L 334 vom
31.12.2018, S. 1), zuletzt gedndert durch die Durchfihrungsverordnung (EU) 2024/2493 der Kommission vom
23. September 2024 zur Anderung der Durchfithrungsverordnung (EU) 2018/2066 in Bezug auf die Aktualisie-
rung der Uberwachung von und der Berichterstattung {iber Treibhausgasemissionen gemaR der Richtlinie
2003/87/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (ABI. L, 2024/2493, 27.9.2024).

32 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter Uber-
gangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemaf Artikel 10a
der Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Parlaments und des Rates (ABI. L 059 vom 27.2.2019, S. 8), zuletzt
gedndert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar 2024 zur Anderung
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Ubergangsvorschriften zur Harmonisierung
der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABI. L, 2024/873, 4.4.2024).
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9.3

9.4

9.5

9.6

Nachtrégliche Anderungen

Sofern im Berechnungsverfahren vorgelegte Daten im Rahmen der Nachprifung durch die DEHSt
korrigiert werden, nachtrigliche Anderungen beziiglich der realisierten kostenlosen Zuteilungen
fiir das geforderte Vorhaben erfolgen oder die Preisdaten der im Forderaufruf festgelegten
Preisindizes korrigiert werden, sind der Berechnung der Zuwendung oder Uberschusszahlung
diese Daten zugrunde zu legen. Ein bereits durchgefiihrtes Berechnungsverfahren ist in diesem
Fall innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der gednderten Daten durch die Bewilligungsbehorde
auf Grundlage der nach Satz 1 gednderten Daten neu durchzufiihren. Das Ergebnis des neu durch-
geflihrten Berechnungsverfahrens nach Satz 2 hat die Bewilligungsbehorde dem Zuwendungs-
empfinger, unter Beriicksichtigung bereits erfolgter Zuwendungs- und Uberschusszahlungen, mit-
zuteilen. Nummer 9.2(g) gilt entsprechend.

Abschlagszahlungen

(a)  Auf Antrag des Zuwendungsempfangers kann die Bewilligungsbehorde je Quartal einen Ab-
schlag gewahren, wenn der Zuwendungsempfanger flir etwaige Rickerstattungen nebst
Zinsen Sicherheiten leistet.

(b)  Ruckforderungen zu viel geleisteter Abschlagszahlungen sind mit fiinf Prozentpunkten tiber
dem Basiszinssatz jahrlich ab dem Zeitpunkt der Auszahlung zu verzinsen.

Ausschliisse
(a)  Eine Zuwendung wird in einem Kalenderjahr nicht gewahrt,

(i) wenn der Zuwendungsempfianger in einem Kalenderjahr vorsatzlich oder grob fahr-
lassig Energietrager verwendet, deren Verwendung nach den Bestimmungen dieser
Forderrichtlinie (insbesondere Nummern 4.9 bis 4.14), des Férderaufrufs oder des
CO,-Differenzvertrags nicht zuldssig ist; oder

(i)  wenn der Zuwendungsempfanger nach den Bestimmungen dieser Forderrichtlinie,
des Forderaufrufs oder des CO,-Differenzvertrags erforderliche Nachweise beziiglich
der im geférderten Vorhaben verwendeten Energietrager vorsatzlich oder grob fahr-
Iassig nicht vorlegen kann.

(b)  Es werden keine Zuwendungen fiir die tbrige Laufzeit des CO,-Differenzvertrags gewahrt,
wenn spatestens ab dem vierten vollstandigen Kalenderjahr nach dem operativen Beginn
die relative Treibhausgasemissionsminderung gegeniiber dem Referenzsystem nicht min-
destens 50 % betragt. Dies gilt nicht, wenn der Zuwendungsempfanger gegeniliber der Be-
willigungsbehorde darlegen kann, dass aus von ihm nicht zu vertretenden Griinden, insbe-
sondere aufgrund von hoherer Gewalt oder verspateter Bereitstellung von Infrastrukturen,
der Mindestwert nicht erreicht werden konnte. Sofern die Bewilligungsbehorde gemaR
Nummer 4.16(b)(iii) einen hoheren Schwellenwert festgelegt hat, gilt fiir Satz 1 dieser Wert.

Erstattung der Zuwendung bei Stilllegung der geférderten Anlage

Grundsatzlich dirfen geférderte Anlagen innerhalb der Laufzeit des CO»-Differenzvertrags nicht
endgiiltig stillgelegt werden. Sofern geférderte Anlagen vor Ende der Laufzeit des CO»-Differenz-
vertrags endgiiltig stillgelegt werden sollen, bedarf dies der vorherigen Zustimmung der Bewilli-
gungsbehorde. Im Fall der endgiiltigen Stilllegung der geforderten Anlagen hat der Zuwendungs-
empfanger die gewahrten Zuwendungen an den Zuwendungsgeber und die Bewilligungsbehorde
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10.
10.1

10.2

bereits geleistete Uberschusszahlungen an den Zuwendungsempfinger zu erstatten. Die Bewilli-
gungsbehorde kann die Riickerstattung der gewadhrten Zuwendungen, die sich nach einem Abzug
etwaiger Uberschusszahlungen ergibt, auf 5 % oder mehr der maximalen gesamten Férdersumme
begrenzen, soweit dies zur Vermeidung unbilliger Harte auch unter Berlicksichtigung des Ver-
kaufswerts der Anlagen und der Profitabilitat des Zuwendungsempfangers zwingend erforderlich
ist. Die Bewilligungsbehdrde hat vor der Geltendmachung eines zugunsten des Zuwendungsemp-
fangers reduzierten Riickerstattungsanspruchs nach Satz 4 das Einvernehmen mit dem BMF her-
zustellen.

EVALUATION, KONTROLLE UND TRANSPARENZ

Evaluation, Kontrolle und Uberpriifung

(a)

(b)
(c)

Zur Einhaltung der beihilfe-, zuwendungs- und haushaltsrechtlichen Verpflichtungen und
zur Erfolgskontrolle fiihrt die Bewilligungsbehorde anhand der in Nummer 3.2 genannten
Ziele sowie der dafiir gewahlten Indikatoren und Kriterien eine begleitende Zielerrei-
chungs-, Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle dieser Férderrichtlinie gemaR den Ver-
waltungsvorschriften Nummer 11a zu § 44 BHO in Verbindung mit Nummer 2.2 zu § 7 BHO
durch. Eine externe Evaluation kann beauftragt werden.

Die Bewilligungsbehorde flihrt eine Erfolgskontrolle der durchgefiihrten Vorhaben durch.

Die Forderrichtlinie wird auf Basis der durchgefiihrten Gebotsverfahren und Férderungen
fortlaufend auf ihre Effektivitat und Effizienz evaluiert.

Auskunfts- und Priifungsrechte

(a)

(b)

(c)

Dem Antragsteller und dem Zuwendungsempfanger obliegen jeweils umfassende Informa-
tions- und Mitwirkungspflichten, die sich auf alle Phasen der Antragstellung, Zuwendung
und Uberschusszahlung sowie deren Erfolgskontrolle und Evaluation erstrecken. Soweit ein
berechtigtes Interesse der Bewilligungsbehorde gegeben ist, kann diese auch nach Beendi-
gung des CO,-Differenzvertrags Informationen und Auskiinfte im Zusammenhang mit die-
sem Forderprogramm vom Zuwendungsempfanger verlangen.

Der Antragsteller und der Zuwendungsempfanger haben der Bewilligungsbehdérde in jeder
Phase der Antragstellung, des Bewilligungszeitraums und bis zum Erlass des Schlussbe-
scheids unverziiglich und unaufgefordert Anderungen liber entscheidungserhebliche Tatsa-
chen fiir die Zuwendung und Uberschusszahlung sowie der fiir die Férderung relevanten
Tatsachen mitzuteilen.

Der Antragsteller und der Zuwendungsempfanger haben der Bewilligungsbehdrde, dem
Bundesrechnungshof, den Priiforganen der Europaischen Union sowie jeweils deren Beauf-
tragten (,,Informationsempfanger”) auf Verlangen Auskiinfte zu erteilen, Einsicht in samtli-
che Biicher, Unterlagen und Daten des Unternehmens sowie Priifungen zu gestatten, damit
die fur die Auszahlung relevanten Angaben (auch aufgrund von verdachtsunabhangigen
Stichprobenprifungen) tiberprift, UnregelmaRigkeiten aufgeklart, Mitteilungspflichten er-
fillt und die Férderung von Dekarbonisierungsvorhaben, insbesondere im Zusammenhang
mit dem Wasserstoffmarkthochlauf, fir die Zukunft evaluiert und verbessert werden kon-
nen (,Informationszwecke”). Ndheres kann im Muster-CO,-Differenzvertrag geregelt wer-
den.
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(d)

Der Zuwendungsempfinger hat alle zuwendungsrelevanten und alle fiir die Uberschusszah-
lung relevanten Unterlagen mindestens zehn Jahre nach Ende der Laufzeit des CO,-Diffe-
renzvertrags aufzubewahren und im Fall einer Uberpriifung vorzulegen.

Der Antragsteller und der Zuwendungsempfanger haben sich damit einverstanden zu erkla-
ren, dass

(i) die von den Informationsempfangern dazu bestimmten Personen zur Erfillung ihrer
Aufgaben innerhalb der iblichen Geschaftszeiten die Betriebs- und Geschaftsraume
sowie die dazugehorigen Grundstiicke des Zuwendungsempfiangers betreten diirfen,

(i)  die Informationsempfanger zur Erfillung ihrer Aufgaben Informationen und Erkennt-
nisse an andere Behérden sowie jeweils deren Beauftragten unter Verpflichtung auf
die Vertraulichkeit dieser Informationen weiterleiten diirfen,

(iii)  die Informationsempfanger Daten in anonymisierter oder aggregierter Form verof-
fentlichen dirfen, soweit dies berechtigte Interessen des Zuwendungsempfangers
nicht verletzt,

(iv) die Informationsempfanger Informationen und Erkenntnisse zu Informationszwecken
verarbeiten, mit amtlichen Daten verkniipfen und auf Datentrdgern speichern dr-
fen,

(v)  die Bewilligungsbehorde die Angaben mit anderen Behdrden sowie deren jeweils Be-
auftragten unter Verpflichtung auf die Vertraulichkeit dieser Angaben abgleichen
darf,

(vi) andere Behorden sowie deren jeweils Beauftragten der Bewilligungsbehorde Aus-
kinfte erteilen und daflir auch Daten tGbermitteln diirfen, die der staatlichen Ge-
heimhaltung unterliegen,

(vii) die Forderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit den Verwaltungsvor-
schriften Nummern 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO in einem zentralen System des Bundes
erfasst wird (Zuwendungsdatenbank).

Die Informations- und Mitwirkungspflichten dieser Nummer 10.2, denen der Antragsteller
und der Zuwendungsempfanger unterliegen, erstrecken sich vorbehaltlich weitergehender
Regelungen im Zuwendungsbescheid oder CO,-Differenzvertrag auch auf die mit dem An-
tragsteller und dem Zuwendungsempfanger gesellschaftsrechtlich oder in sonstiger vertrag-
licher Form verbundenen Gesellschaften und Unternehmen (insbesondere verbundene Un-
ternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG) sowie jeweils deren wirtschaftlich Berechtigte im
Sinne des § 3 des Geldwaschegesetzes in der jeweils aktuell geltenden Fassung und gesetzli-
che Vertreter,

(i) denen Informationen vorliegen, die aus Sicht des Bundes oder der Bewilligungsbe-
hoérde fir die Antragstellung, Zuwendung, Uberschusszahlung oder Evaluierung der
Zuwendung oder der Uberschusszahlung erforderlich sind oder deren Mitwirkung
hierzu erforderlich ist;

(i)  derer sich der Antragsteller oder der Zuwendungsempfanger unmittelbar oder mit-
telbar zur Erreichung des nach dieser Forderrichtlinie festgelegten Forderzwecks be-
dient;
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(iii)  denen der Antragsteller oder der Zuwendungsempfinger Férdermittel, sei es unmit-
telbar oder mittelbar, zur Verfligung stellt; oder

(iv)  von denen der Antragsteller oder der Zuwendungsempfanger Energie bezieht oder
Energie flir den Zuwendungsempfanger von Dritten im Zusammenhang mit dem Vor-
haben einkauft

(nachfolgend ,,weitere Informations- und Mitwirkungsverpflichtete”).

(g) Der Antragsteller und der Zuwendungsempfanger haben Beschiftigte, Geschéaftspartner,
Behorden (insbesondere die Bundesnetzagentur und die DEHSt) sowie weitere Informa-
tions- und Mitwirkungsverpflichtete gegeniiber den Informationsempfangern von ihrer Ver-
schwiegenheitsverpflichtung hinsichtlich der Unterlagen und Informationen, die fiir die Er-
fullung der Informationszwecke erforderlich sind, freizustellen. Sie haben darauf hinzuwir-
ken, dass diese die angeforderten Informationen den Informationsempfangern unverziig-
lich und unmittelbar zur Verfiigung stellen.

(h)  Der Antragsteller und der Zuwendungsempfanger haben sicherzustellen, dass die weiteren
Informations- und Mitwirkungsverpflichteten den Informations- und Mitwirkungspflichten
aus dieser Forderrichtlinie, dem Forderaufruf und dem CO,-Differenzvertrag in derselben
Form nachkommen wie der Antragsteller oder der Zuwendungsempfanger selbst. VerstoRe
gelten als VerstoRe des Antragstellers beziehungsweise als VerstoRRe des Zuwendungsemp-
fangers.

(i) Im Bewilligungszeitraum hat der Zuwendungsempfanger die Bewilligungsbehorde unaufge-
fordert tiber fiir die Férderung und die Uberschusszahlung relevante Anderungen auf Ebene
der weiteren Informations- und Mitwirkungsverpflichteten zu unterrichten.

(i) Das Einverstandnis mit der Einhaltung der in dieser Nummer 10.2 erwahnten Verpflichtun-
gen ist im Antrag zu erklaren.

10.3 Berichterstattung

(a) Die Bewilligungsbehorde veroffentlicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt des
Abschlusses eines CO,-Differenzvertrags die beihilferechtlich erforderlichen Informationen
in der Beihilfentransparenzdatenbank der Europaischen Kommission, soweit der gewihrte
Zuschuss 100.000 Euro Ubersteigt.

(b)  Die Bewilligungsbehorde erstellt Jahresberichte®* zu den nach dieser Férderrichtlinie ge-
wahrten Zuwendungen, die die Bundesrepublik Deutschland der Europdischen Kommission
sowie das BMWE auf Verlangen dem Deutschen Bundestag vorlegt.

33 Die 6ffentliche Suchfunktion der Beihilfentransparenzdatenbank ist abrufbar unter: https://webgate.ec.eu-
ropa.eu/competition/transparency/public?lang=de.

34 Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 iiber besondere Vorschriften fiir die Anwendung von
Artikel 108 tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI. L 248 vom 24.9.2015, S. 9) sowie Verordnung
(EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchfiihrung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates liber besondere Vorschriften fiir die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABI. L 140 vom
30.4.2004, S. 1), zuletzt gedndert durch die Durchfiihrungsverordnung (EU) 2025/905 der Kommission vom 12.
Mai 2025 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 in Bezug auf einen Mechanismus der internen Uber-
priifung im Hinblick auf die Beriicksichtigung der Feststellungen des Ausschusses zur Uberwachung der Einhal-
tung des Ubereinkommens von Aarhus in der Sache ACCC/C/2015/128 und in Bezug auf andere verfahrenstech-
nische Aktualisierungen (ABI. L, 2025/905, 13.6.2025).
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10.4 Plan zum Wissenstransfer

11.
111

11.2

(a)

(d)

Der Zuwendungsempfinger hat die Offentlichkeit und branchenbezogene Interessensver-
treter (iber den Einsatz des CCfD-Produktionsverfahrens im Zuge eines Wissenstransfers
regelmaRig und umfassend zu informieren, und so zu dessen kommerziellen Skalierung bei-
zutragen.

Die Bewilligungsbehorde darf die im Rahmen der Beantragung von Zuwendungen nach die-
ser Forderrichtlinie und die im Rahmen der Forderung erlangten Daten des Antragstellers
oder Zuwendungsempfangers in nicht exklusiver Weise und unter Wahrung der anwendba-
ren datenschutzrechtlichen Vorschriften an die Offentlichkeit, branchenbezogene Interes-
senvertreter, 6ffentliche und private Forschungseinrichtungen oder sonstige Dritte (,,Emp-
fanger”) weitergeben. Eine Weitergabe der Daten unterbleibt, wenn dies gesetzlich unter-
sagt ist, oder die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung gefdhrden kann. Sofern es sich bei den
Daten um vertrauliche Informationen, Geschaftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nummer 1
des Gesetzes zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen (GeschGehG) oder sonstige einem
geistigen Eigentumsrecht unterliegende Daten des Antragstellers oder des Zuwendungs-
empfangers handelt (,geschiitzte Daten”), erfolgt eine solche Weitergabe nur in anonymi-
sierter und aggregierter Form. Der Bewilligungsbehdrde sind die in den Gbermittelten Da-
ten enthaltenen geschitzten Daten durch den Antragsteller oder Zuwendungsempfanger
als solche kenntlich zu machen, soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist.

Abweichend von Nummer 10.4(b) Satz 3 darf die Weitergabe von geschiitzten Daten an 6f-
fentliche und private Forschungseinrichtungen zum Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung auch in nicht aggregierter und nicht anonymisierter Form erfolgen, sofern der An-
tragsteller oder Zuwendungsempfanger hierzu ausdricklich eingewilligt hat. Der Antragstel-
ler oder Zuwendungsempfanger kann die Erteilung der Einwilligung vom Abschluss ange-
messener Schutzmalnahmen (einschlieBlich Geheimhaltungsvereinbarungen) mit dem
Empfanger der Daten abhéngig machen. Eine Veroffentlichung von Daten nach Satz 1, die
ein Empfanger erhalt, ist nicht erlaubt. Die Bewilligungsbehorde hat den Antragsteller oder
Zuwendungsempfanger iber die Weitergabe von Daten nach Satz 1 an einen Empfanger zu
unterrichten. Nummer 10.4(b) Satz 4 gilt entsprechend; Veréffentlichungen von For-
schungsergebnissen aufgrund der nach Satz 1 weitergegebenen Daten dirfen diese nur in
aggregierter und anonymisierter Form enthalten.

Die Bewilligungsbehorde kann weitere Informationspflichten festlegen. Gesetzliche Vorga-
ben zur Weitergabe von Daten bleiben von dieser Nummer unberihrt.

SUBVENTIONSERHEBLICHKEIT

Die nach dieser Forderrichtlinie gewahrten Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des § 264
des Strafgesetzbuches sowie des Subventionsgesetzes (SubvG).

Die Antragsberechtigten werden vor der Antragstellung auf die Strafbarkeit des Subventionsbe-
trugs und auf ihre Mitteilungspflichten nach § 3 SubvG hingewiesen sowie entsprechend der Ver-
waltungsvorschrift Nummer 3.4.6 zu § 44 BHO die im konkreten Fall subventionserheblichen Tat-
sachen in Form einer abschliefenden Auflistung benannt. Der Hinweis einschlieRlich der Auflis-
tung der subventionserheblichen Tatsachen ist in das Antragsformular aufzunehmen und dort ist
eine Bestatigung des Antragstellers lber seine Kenntnisnahme der Strafbarkeit des Subventions-
betrugs sowie der fiir die Priifung seines Antrags subventionserheblichen Tatsachen beizufligen.
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11.3 Im Antrag und der jihrlichen Ubermittlung der Berechnungsangaben nach Nummer 9.2(b) bestati-
gen die fur den Antragsteller und den Zuwendungsempfanger handelnden Personen die Kenntnis
beziiglich der Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und der Mitteilungspflichten nach § 3 SubvG.

12. RECHTSFOLGEN BEI VERSTOBEN

12.1 Aufhebung des Zuwendungsbescheids und vorzeitige Beendigung des CO,-Differenzvertrags

(a)

(b)

Die Aufhebung des Zuwendungsbescheids richtet sich nach den §§ 48, 49 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes.

Ein Zuwendungsbescheid soll, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teil-
weise mit Wirkung fir die Vergangenheit zurlickgenommen oder widerrufen werden, wenn

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

die Bewilligungsbehdrde davon Kenntnis erlangt, dass

(A)  der Zuwendungsempfanger in Bezug auf Zuwendungsvoraussetzungen eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskiinfte zurlickgehalten hat
oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu Gibermitteln; oder

(B) der Zuwendungsempfanger versucht hat, Informationen zu erhalten, durch die
er unzuldssige Vorteile beim Gebotsverfahren erlangt haben kénnte; oder

(C) der Zuwendungsempfanger fahrldssig oder vorsatzlich irrefiihrende Informati-
onen Ubermittelt hat, die die Vergabeentscheidung der Bewilligungsbehorde
erheblich beeinflusst haben kénnten, oder versucht hat, solche Informationen
zu Ubermitteln; oder

(D) der Zuwendungsempfanger die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstan-
dige Angaben erwirkt hat; oder

das gefoérderte Vorhaben aufgrund vorsatzlichen oder fahrlassigen Handelns des Zu-
wendungsempfangers keine relative Treibhausgasemissionsminderung von mindes-
tens 85 % gegeniiber dem Referenzsystem in den letzten zwolf Monaten der Laufzeit
des CO,-Differenzvertrags erreicht hat. Das Vertretenmiissen fir die Verletzung die-
ser Pflicht wird vermutet. In dem Fall der Aufhebung des Zuwendungsbescheids ge-
maRk diesem Absatz hat der Zuwendungsempfanger 10 % der insgesamt an den Zu-
wendungsempfanger ausgezahlten Zuwendungen an den Zuwendungsgeber zuriick-
zuzahlen. Fir jeden Prozentpunkt, den das Vorhaben unter der Erreichung der relati-
ven Treibhausgasemissionsminderung von 85 % liegt, erhoht sich die Riickzahlungs-
summe nach Satz 3 um jeweils zwei Prozentpunkte. Fiir jeden weiteren Prozent-
punkt, den das Vorhaben unter der Erreichung der relativen Treibhausgasemissions-
minderung von 70 % liegt, erhoht sich die Riickzahlungssumme nach Satz 3 um je-
weils insgesamt drei Prozentpunkte. Die Riickzahlungssumme nach Satz 3 ist be-
grenzt auf die insgesamt an den Zuwendungsempfianger ausgezahlten Zuwendungen;
oder

der Zuwendungsempfanger die Zuwendung nicht oder nicht mehr fiir den vorgesehe-
nen Zweck verwendet hat; oder

der Zuwendungsempfanger aufgrund des Zuwendungsbescheids ergangene Auflagen
nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfillt hat, insbesondere den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorgelegt hat; oder
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(c)

(d)

(e)

(v)  der CO-Differenzvertrag nach Nummer 12.1(f) oder Nummer 12.1(g) beendet wird
oder auf sonstige Weise vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit nichtig oder be-
endet wird.

Ein Zuwendungsbescheid darf — sofern die in (i) bis (v) genannten Umstande nicht bereits in
Nummer 12.1(b) fallen — auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise,
auch mit Wirkung flr die Vergangenheit, zurickgenommen oder widerrufen werden, wenn

(i) der Zuwendungsempfanger oder ein weiterer Mitwirkungs- und Informationsver-
pflichteter seinen Verpflichtungen nach Nummer 10.2 dieser Forderrichtlinie nicht
nachkommt; oder

(i)  der Zuwendungsempfanger Berechnungsangaben nach Nummer 9.2(b) nicht voll-
standig, nicht rechtzeitig oder unrichtig einreicht; oder

(iii)  der Zuwendungsempfanger eine zum Zeitpunkt der Antragstellung oder nach Einrei-
chung des Antrags beantragte oder bewilligte anderweitige Forderung gegentiber der
Bewilligungsbehoérde nicht angibt; oder

(iv)  die Voraussetzungen nach Nummer 8.8(a) Satz 1 vorliegen; oder

(v)  feststeht, dass der operative Beginn des geforderten Vorhabens nicht spatestens 18
Monate nach Ablauf der Frist fir den operativen Beginn nach Nummer 4.2(a) bis
Nummer 4.2(c) erfolgen kann. In diesem Fall kann die Bewilligungsbehorde den Zu-
wendungsbescheid vor dem operativen Beginn des geforderten Vorhabens aufheben.
Die Verwirkung etwaiger Vertragsstrafen durch den Zuwendungsempfanger bleibt
hiervon unberihrt; oder

(vi)  die geforderten Anlagen nach Nummer 9.6 mit vorheriger Zustimmung der Bewilli-
gungsbehorde endgiiltig stillgelegt worden sind.

Die Bewilligungsbehorde hat im Rahmen ihrer Entscheidung zur Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheids insbesondere abzuwagen, welche Nachteile mit der Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheids fiir den Zuwendungsgeber einhergehen. Auch in den Fallen der Num-

mer 12.1(b) kann von einer Aufhebung des Zuwendungsbescheids abgesehen werden,
wenn die Nachteile fiir den Zuwendungsgeber iberwiegen.

Der Fall einer Aufhebung des Zuwendungsbescheids (Riicknahme oder Widerruf), ein-
schlieRlich der in den Absatzen (b) und (c) genannten Umstédnde, sowie der Fall einer ge-
richtlichen Aufhebung des Zuwendungsbescheids, werden als auRerordentliche Kiindi-
gungsgriinde auch in den CO,-Differenzvertrag aufgenommen.

Der Zuwendungsempfanger kann den CO;-Differenzvertrag vor dem operativen Beginn mit
Frist von einem Monat zum Monatsende kiindigen. In diesem Fall hat der Zuwendungsemp-
fanger dem Zuwendungsgeber einen von der Bewilligungsbehdrde im Forderaufruf festge-
legten Betrag innerhalb der Kiindigungsfrist nach Satz 1 zu zahlen (Ausgleichszahlung). Er-
fillt der Zuwendungsempfanger seine Zahlungspflicht nach Satz 2 nicht innerhalb der Kiin-
digungsfrist nach Satz 1, soll der Zuwendungsgeber zur Befriedigung seines Anspruchs die
gemal Nummer 8.2(e)(v) vom Zuwendungsempfanger bei der Antragstellung eingereichte
Umsetzungsgarantie oder -blrgschaft in Anspruch nehmen.
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(g)

Erfolgt der operative Beginn nicht innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf der Frist gemaR
Nummer 4.2(a) bis Nummer 4.2(c), endet der CO,-Differenzvertrag vor Beginn der Vertrags-
laufzeit nach Nummer 4.2(a). Die Bewilligungsbehorde kann die Frist nach Satz 1 verlan-
gern. Eine verwirkte Vertragsstrafe nach Nummer 12.2(c) Satz 1 in Héhe der von der Bewil-
ligungsbehorde gemal Nummer 12.1(f) Satz 2 im Forderaufruf festgelegten Ausgleichszah-
lung bleibt fur den Fall, dass der CO,-Differenzvertrag nach Satz 1 beendet wird, unberihrt.

12.2 Vertragsstrafe

(a)

Im CO,-Differenzvertrag wird eine vom Zuwendungsempfanger zu entrichtende Vertrags-
strafe fur den Fall festgelegt, dass der Zuwendungsempfanger eine der nachfolgenden
Pflichten vorsatzlich oder fahrlassig verletzt. Weitere Fallgruppen der Vertragsstrafe kon-
nen im Muster-CO,-Differenzvertrag vorgesehen werden.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Der Zuwendungsempfanger oder ein weiterer Informations- und Mitwirkungsver-
pflichteter erfiillt seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten im Sinne der Num-

mer 10.2 nach erfolgter Abmahnung nicht vollstdandig; jedes weitere vorsatzliche Un-
terlassen nach Ablauf je eines Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt
eine Pflichtverletzung dar.

Der Zuwendungsempfanger reicht die jahrlichen Berechnungsangaben nach Num-
mer 9.2(b) nach erfolgter Abmahnung nicht vollstdandig, nicht rechtzeitig oder unrich-
tig ein; jedes weitere vorsatzliche Unterlassen nach Ablauf je eines Monats, gerech-
net ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine Pflichtverletzung dar.

Der Zuwendungsempfanger gibt eine nach Abschluss des CO,-Differenzvertrags bean-
tragte oder bewilligte anderweitige Forderung gegeniber der Bewilligungsbehorde
nicht an; jedes weitere vorsatzliche Unterlassen nach Ablauf je eines Monats, gerech-
net ab der Beantragung oder Bewilligung der anderweitigen Férderung, stellt eine
Pflichtverletzung dar.

Der Zuwendungsempfanger verstolRt gegen eine aufgrund des Zuwendungsbescheids
ergangene Auflage nach erfolgter Abmahnung; jedes weitere vorsatzliche Handeln
nach Ablauf je eines Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine
Pflichtverletzung dar.

Der Zuwendungsempfanger nimmt bis zum Ende der Laufzeit des CO,-Differenzver-
trags die in Nummer 7.8 vorgesehene Produktionsreduzierung nach erfolgter Abmah-
nung nicht vor; jedes weitere vorséatzliche Unterlassen nach Ablauf je eines Monats,
gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine Pflichtverletzung dar.

Der Zuwendungsempfanger weicht ohne Zustimmung der Bewilligungsbehorde in
einem Kalenderjahr um mehr als fiinf Prozentpunkte von den nach Nummer 8.2(d)
im Antrag auf Forderung angegebenen oder den nach Nummer 7.9 angepassten rela-
tiven Energietragereinsatzen ab.

Die Summe der in einem Kalenderjahr und dem vorangegangenen Kalenderjahr reali-
sierten absoluten Treibhausgasemissionsminderungen unterschreitet die Summe der
bei der Antragstellung gemaR Nummer 8.2(d) angegebenen oder nach Nummer 7.9
angepassten geplanten absoluten Treibhausgasemissionsminderungen fiir dieses Ka-
lenderjahr und das vorangegangene Kalenderjahr um mehr als 30 %.
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12.3

13.

(b)

(c)

(d)

Hinsichtlich Nummer 12.2(a)(vii) errechnet sich die vom Zuwendungsempfanger zu entrich-
tende Vertragsstrafe wie folgt: Die Summe der in dem jeweiligen Kalenderjahr und dem vo-
rangegangenen Kalenderjahr realisierten Abweichung von der geplanten absoluten Treib-
hausgasemissionsminderung, abzlglich 30 % der Summe der geplanten absoluten Treib-
hausgasemissionsminderungen in dem jeweiligen Kalenderjahr und dem vorangegangenen
Kalenderjahr, wird mit dem jeweils aktuellen effektiven CO,-Preis gemals Nummer 7.1(b)
multipliziert. MaRstab ist die nach Nummer 8.2(d) geplante oder die nach Nummer 7.9 an-
gepasste absolute Treibhausgasemissionsminderung.

In den Gbrigen in Nummer 12.2(a) genannten Fallen betragt die vom Zuwendungsempfan-
ger zu entrichtende Vertragsstrafe pro Pflichtverletzung bis zu 1 % der maximalen gesam-
ten Férdersumme. Fiir eine fahrlassige Verletzung von Pflichten nach Nummer 12.2(a) kann
im Muster-CO,-Differenzvertrag eine niedrigere Hohe der Vertragsstrafe vorgesehen wer-
den.

Der Zuwendungsempfanger hat an den Zuwendungsgeber die von der Bewilligungsbehdrde
gemal Nummer 12.1(f) im Forderaufruf festgelegte Ausgleichszahlung zu zahlen, sofern der
operative Beginn des Vorhabens aufgrund vorsatzlichen oder fahrlassigen Verhaltens des
Zuwendungsempfangers nicht innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf der Frist gemaR
Nummer 4.2(a) bis Nummer 4.2(c) erfolgt. Im Férderaufruf kdnnen nahere Bestimmungen
zu Satz 1 getroffen sowie weitere Regelungen, insbesondere gestaffelte Vertragsstrafen
vorgesehen werden, falls der operative Beginn des Vorhabens innerhalb von 18 Monaten
nach Ablauf der Frist gemaR Nummer 4.2(a) bis Nummer 4.2(c) erfolgt.

In dem Fall, dass es sich bei dem Zuwendungsempfanger um ein Konsortium nach Num-
mer 5.2 handelt, gelten die vorstehenden Nummern 12.2(a) bis (c) entsprechend fiir den
Fall, dass ein oder mehrere Konsortialmitglieder die Vertragsstrafe gemaR den vorstehen-
den Nummern verwirken. Samtliche Konsortialmitglieder haften als Gesamtschuldner fiir
die Zahlung der von einem oder mehreren Konsortialmitgliedern verwirkten Vertragsstra-
fen. Weitere Einzelheiten regelt der Muster-CO,-Differenzvertrag.

Bekanntmachung von bestandskraftigen BuBgeldbescheiden, gerichtlichen Entscheidungen und
schwerwiegenden VerstoRen gegen den Zuwendungsbescheid oder CO,-Differenzvertrag

(a)

Die Bewilligungsbehoérde macht den Erlass bestandskraftiger BuRgeldbescheide und rechts-
kraftiger gerichtlicher Entscheidungen, mit denen im Zusammenhang mit einer Zuwendung
nach dieser Forderrichtlinie oder einem CO,-Differenzvertrag ein KartellrechtsverstoR fest-
gestellt, ein BulRgeld oder eine Geld- oder Freiheitsstrafe verhangt wurde, sowie schwer-
wiegende VerstoRe gegen den Zuwendungsbescheid oder den CO,-Differenzvertrag fir ei-
nen Zeitraum von funf Jahren auf ihrer Internetseite bekannt. In der Bekanntmachung sind
die Art des VerstoRes, der Zuwendungsempfanger und die Sanktion zu benennen.

Der Zuwendungsempfanger hat sich im CO,-Differenzvertrag mit der Bekanntgabe nach
Malgabe des Absatzes (a) einverstanden zu erklaren.

GELTUNGSDAUER

Diese Forderrichtlinie tritt am 4. Mai 2026 in Kraft. Sie wird aufgehoben, wenn alle laufenden CO,-

Differenzvertrage beendet sind, spatestens jedoch zum 31. Dezember 2055, sofern die Geltungs-
dauer dieser Forderrichtlinie nicht vorab verlangert wird.
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Vor der Veroffentlichung eines Férderaufrufs ist das Einvernehmen mit dem BMF herzustellen.
Spatestens nach dem dritten Forderaufruf wird die Férderrichtlinie zum ersten Mal evaluiert und
erforderlichenfalls im Einvernehmen mit dem BMF angepasst. Weitere Evaluierungen und Anpas-
sungen bleiben vorbehalten. Fiir Forderantrage, die vor Inkrafttreten der gednderten Férderricht-
linie gestellt wurden, gilt die letzte Fassung der ersetzten Richtlinie, auch wenn die Entscheidung
Uber den Antrag erst nach Inkrafttreten der gednderten Richtlinie erfolgt.

Berlin, den 4. Mai 2026
Bundesministerium

flr Wirtschaft und Energie

Im Auftrag

Beate Baron
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1)

Anhang 1
Berechnung des Auszahlungsbetrags und Bestimmung der maximalen Férdersumme

Die Hohe der jahrlichen Zuwendung oder der jahrlichen Uberschusszahlungen (,,Auszahlungsbe-
trag”) wird von der Bewilligungsbehorde auf Grundlage des Gebots der Zuwendungsempfanger an-
hand der nachfolgenden Bestimmungen ermittelt. Abschnitt 1 erldutert die allgemeinen Berech-
nungsvorschriften des Auszahlungsbetrags. Dabei wird die Dynamisierung des Referenzsystems, die
die dynamische Entwicklung der entsprechenden Energietragerpreise berlicksichtigt, beschrieben.
Abschnitt 2 legt fest, wie die dynamische Entwicklung der Energietragerpreise des Vorhabens abge-
bildet wird. Abschnitt 3 legt dar, wie die maximale Fordersumme berechnet wird. Abschnitt 4 trifft
Bestimmungen fiir den Fall, dass vorgelagerte Referenzsysteme auf das Vorhaben Anwendung fin-
den. Die Berechnungen erfolgen auf Basis spezifischer GrofRen (normiert auf eine Einheit des Pro-
dukts). Abschnitt 5 definiert daher spezifische Variablen ausgehend von den absoluten, messbaren
GrolRen.

Die Ausgestaltung der Dynamisierung hangt davon ab, welche Energietrdager nach den im Forder-
aufruf getroffenen Vorgaben der Bewilligungsbehorde dynamisiert werden, und welche Energietra-
ger im Vorhaben eingesetzt werden. Wird in einem Forderaufruf festgelegt, dass lediglich einzelne
oder mehrere Energietrager des Referenzsystems dynamisiert werden, trifft Abschnitt 1 zu. Werden
auch einzelne oder mehrere Energietrager der Vorhaben dynamisiert, trifft ergdnzend Abschnitt 2
zZu.

Bei den im Folgenden aufgefiihrten Variablen ist zu beachten, dass diese Giberwiegend zeitlich varia-
bel sind. Das Superskript t flr die zeitliche Variabilitat wird im Folgenden meist zur besseren Lesbar-
keit ausgelassen und lediglich bei geplanten Werten, die nicht zeitlich konstant sind, gefiihrt. In der
Durchfiihrung realisierte Werte sind mit dem Superskript real gekennzeichnet und fiihren daher das
Superskript t nicht. Die zeitliche Abhangigkeit der Variablen wird in den erklarenden Tabellen nach
jeder Formel aufgefihrt. Hierbei gilt, dass sich die Bezeichnung Jahr und jahrlich auf die vollstandi-
gen Kalenderjahre und bei einem unterjahrigen operativen Beginn auf das erste sowie letzte Teiljahr
bezieht. Absolute Werte werden im Folgenden mit groBgeschriebenen Variablen bezeichnet, wah-
rend normierte Werte mit den entsprechenden Kleinbuchstaben bezeichnet werden. Dieser Absatz
gilt auch fiir Anhang 2 und Anhang 3.

Allgemeine Berechnung des Auszahlungsbetrags

Grundsatzlich ermittelt sich der Auszahlungsbetrag der jahrlichen Fordersumme wie in der folgen-
den Gleichung dargestellt. Der Auszahlungsbetrag ist durch die maximale jahrliche Férdersumme
beschrankt.

Basi Refit ff
Zeerp = (PCED + Akcegp — Peo2)Ae™ Q! — Rycem — Rgp — AFgyy [1a]

Der jahrliche Auszahlungsbetrag Zqcsp ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Basis-Vertrags-

preis pgéﬂ; (in der Regel angepasst um eine Dynamisierungskomponente Akgg%, siehe Abschnitt 1

Absatz 3) und einem effektiven CO,-Preis pﬁgz (siehe Abschnitt 1 Absatz 2), multipliziert mit der

jahrlichen real erzielten spezifischen Treibhausgasemissionsminderung Aereal

und multipliziert mit
der jahrlichen real erzielten Produktionsmenge Q¢?!, abziiglich anderweitiger Forderungen Ry ccp,

die das Unternehmen nach Einreichung des Antrags fiir das Vorhaben erhalt und die nicht bei der
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Ermittlung der Forderkosteneffizienz nach Nummer 8.3(f) beriicksichtigt worden sind, und — abhan-
gig von den Bestimmungen des Forderaufrufs — gegebenenfalls abzliglich der griinen Mehrerldse
Rp sowie der Forderung fir im Vorhaben eingesetzten Wasserstoff, der durch geférderte Elektroly-
seanlagen eines verbundenen Unternehmens hergestellt worden ist AFgyy (siehe Abschnitt 1 Ab-
satz 7).

Die realisierte spezifische Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt:
Aereal = eRef— ereal 2]

Die realisierten spezifischen Treibhausgasemissionen des Vorhabens el werden definiert als Wert
groRRer oder gleich Null. Negative Werte werden gleich Null gesetzt.

Darlber hinaus sind weitere Korrekturen fir Energietragerpreisanpassungen und die Anpassung
spezifischer Energietragereinsatze und der geplanten Treibhausgasemissionsminderung moglich.
Diese und weitere Elemente werden im Folgenden naher definiert und erlautert.

Der Basis-Vertragspreis p23§,i§ entspricht dem Gebot des Zuwendungsempfangers.
Wenn keine Treibhausgasemissionsminderung erreicht (Ae™2 < 0) oder geplant (Aeplan't <0)
wird, gilt Z¢cep = 0.

Wenn die realisierte absolute Treibhausgasemissionsminderung AE™? = Ae™? Q" die geplante
absolute Treibhausgasemissionsminderung AEF1ant = pAePlantqgPlant . mehr als 30 % tbersteigt
(AE™ > 1,3AEP2™Y gilt:

_ ‘
Zeem = (peass + Akgem — PES,)1,3AEP™ — Ry o — Rgp — AFgyy [3]

Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemall Nummer 4.20 nur ein Teil der Produkti-
onsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, geférdert wird, findet die folgende
Gleichung fiir den Auszahlungsbetrag Z¢cp v Anwendung:

Zeerpr = Zeep T (4]

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

Zcectp Auszahlungsbetrag des CO»-Differenzvertrags Jahrlich ermittelt
[EUR]

pgg%’f Basis-Vertragspreis Zeitlich konstant
[EUR/t CO2-Aq.]

Akgé% Dynamisierungskomponente fir die dynamische Energiepreisan- | Jahrlich ermittelt
passung des Referenzsystems
[EUR/t CO2-Aq.]

pgféz Effektiver CO2-Preis Jahrlich ermittelt
[EUR/t CO2-Aq.]

Aered! Realisierte spezifische Treibhausgasemissionsminderung des Vor- | Jahrlich ermittelt
habens
[t CO2-Aq./ME Produkt]

€Ref Spezifische Treibhausgasemissionen des Referenzsystems Zeitlich konstant
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Element

Beschreibung

Zeitliche Variabilitat

[t CO2-Aq./ME Produkt]

ereal

Realisierte spezifische Treibhausgasemissionen des Vorhabens
[t CO2-Aq./ME Produkt]

Jahrlich ermittelt

Qreal

Realisierte Produktionsmenge des Vorhabens
[ME Produkt]

Jahrlich ermittelt

RnCCfD

Anderweitige Forderung, die nach Nummer 7.5(c) in dem Kalen-
derjahr von dem Auszahlungsbetrag abzuziehen ist
[EUR]

Jahrlich ermittelt

Rep

Anpassungsterm zur Beriicksichtigung der griinen Mehrerldse
[EUR]

Jahrlich ermittelt

AFgyy

Forderung fur im Vorhaben eingesetzten Wasserstoff, der durch
geforderte Elektrolyseanlagen eines verbundenen Unternehmens
hergestellt worden ist und nach Nummer 7.5(d) abzuziehen ist
[EUR]

Jahrlich ermittelt

AEreal

Realisierte Treibhausgasemissionsminderung des Vorhabens
[t CO2-Aq.]

Jahrlich ermittelt

AE Plan,t

Geplante Treibhausgasemissionsminderung des Vorhabens in
Jahrt
[t CO2-Aq.]

Fir jedes Jahr festgelegt

AePlan,t

Geplante spezifische Treibhausgasemissionsminderung des Vor-
habens in Jahr t
[t CO2-Aq./ME Produkt]

Fir jedes Jahr festgelegt

Plan,t
Q

Geplante Produktionsmenge des Vorhabens in Jahr t
[ME Produkt]

Fir jedes Jahr festgelegt

Zcctp,T

Auszahlungsbetrag des CO:-Differenzvertrags, angepasst an den
Anteil der nach Nummer 4.20 zu fordernden Produktionsmenge
[EUR]

Jahrlich ermittelt

Tabelle 1

Anteil der nach Nummer 4.20 zu fordernden Produktionsmenge
an der Gesamtproduktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsver-
fahren zuzurechnen ist

Zeitlich konstant

Rgp ist nur anzuwenden, wenn die Bewilligungsbehorde im Forderaufruf festlegt, dass der griine

Mehrerl6és abgezogen wird.

2) Der effektive CO»-Preis ergibt sich wie folgt:

real _ jreal
eff _ (eRef aRef) (e a ) real

Pcoz = Aereal PEUA

(5]

Der effektive CO,-Preis beriicksichtigt Kosten und Erl6se, die sich aus dem EU-ETS 1 ergeben. Be-
trachtet wird hierbei die Differenz zwischen dem Vorhaben und dem jeweiligen dem EU-ETS 1 unter-

liegenden Referenzsystem, unter Berlicksichtigung der jeweiligen freien Allokation.

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
aARef Spezifische kostenlose Zuteilung fiir das Referenzsystem Jahrlich ermittelt

[t CO2-Aq./ME Produkt]
areal Realisierte spezifische kostenlose Zuteilung fiir das Vorhaben Jahrlich ermittelt
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

[t CO2-Aq./ME Produkt]

pEeal Indizierter CO»-Preis im EU-ETS 1 Jahrlich ermittelt
[EUR/t CO2-Aq.]
Tabelle 2
3) Zur Bericksichtigung der Energietragerpreisentwicklung von dynamisierten Energietragern des Refe-
renzsystems wahrend der Vertragslaufzeit (Dynamisierung) gilt fir die Dynamisierungskomponente:
AkRef,t _ ZiB{ZefdiRef (p}“eal_p?asis) 6
CCfD — AePlant [ ]
Die geplante spezifische Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt:
AePlan,t = eRef — ePlan,t (7]
Die geplanten spezifischen Treibhausgasemissionen des Vorhabens eP1a™t werden definiert als Wert
groRer oder gleich Null. Negative Werte werden gleich Null gesetzt.
Durch diese Anpassung werden hohere oder niedrigere Differenzkosten fiir die Durchfiihrung des
Vorhabens relativ zu dem jeweiligen Referenzsystem, ausgeglichen. Diese errechnen sich aus der
Differenz zwischen den realen indizierten Energietragerpreisen fir die Energietrager des Referenz-
systems und den Basispreisen fiir die dynamisierten Energietrager des Referenzsystems.
Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
diREf Spezifischer Einsatz von Energietrager i im Referenzsystem Zeitlich konstant
[MWh/ME Produkt]
iRef Faktor zur Bestimmung des Anteils der Dynamisierung von Ener- | Zeitlich konstant
gietrager i des Referenzsystems
pireal Realer indizierter Preis fiir Energietrager i Jahrlich ermittelt
[EUR/MWh]
pBasis Basispreis fiir Energietréiger i Zeitlich konstant
[EUR/MWh]
Plan,t Geplante spezifische Treibhausgasemissionen des Vorhabens in Fir jedes Jahr festgelegt
Jahrt
[t CO2-Aq./ME Produkt]

Tabelle 3

4) Den Faktor BiRef legt die Bewilligungsbehorde fir jeden Energietrager im Forderaufruf fest.

5) Die Summe aus Basis-Vertragspreis und der in Abschnitt 1 Absatz 3 beschriebenen Dynamisierungs-
komponente ergibt den dynamisierten Vertragspreis.

6) Vom Auszahlungsbetrag werden anderweitige Férderungen, die im Gebot und bei der Berechnung
der Forderkosteneffizienz nicht beriicksichtigt worden sind, nach MaRgabe von Nummer 7.5(c) ab-
gezogen (Rpccfp)-

7) Soweit in dem geférderten Vorhaben Wasserstoff eingesetzt wird, der durch Elektrolyseanlagen ei-

nes verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfangers produziert wird, wird die hinsichtlich
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dieser Elektrolyseanlagen ausgezahlte oder auf sonstige Weise gewahrte Forderung eines verbunde-
nen Unternehmens des Zuwendungsempfangers nach MalRgabe von Nummer 7.5(d) abgezogen.

Die Hohe des Abzugs berechnet sich aus der Férderung fir CAPEX und des Betriebs der Elektrolyse-
anlage bezogen auf die Produktionsmenge der Elektrolyseanlage. Der CAPEX bezogene Teil der For-
derung ist wie folgt ins Verhaltnis zu der Kapazitat der Elektrolyseanlage in Megawatt elektrischer
Leistung Py, deren Wirkungsgrad ngjy und deren Jahresnutzungsgrad jgy, sowie der Abschrei-
bungsdauer der Elektrolyseanlage tgy zu setzen:

F
ElyCAPEX 8]

f = .
ElyCAPEX PEly - NEly - JEly * tEly

Der Standardwert fir den Wirkungsgrad der Elektrolyseanlage ngjy wird auf 65 % und der Standard-
wert flr den Jahresnutzungsgrad jgj, auf 46 % festgelegt. Hohere Werte flr ngy und jgiy sind vom
Zuwendungsempfanger nachzuweisen. Die Abschreibungsdauer tg), wird auf 131.472 Stunden

(15 Jahre) festgelegt.

Die Bewilligungsbehorde kann im Férderaufruf hiervon abweichende Standardwerte fiir ng;, und

jely sowie eine abweichende Abschreibungsdauer tgy, festlegen.

Der hierdurch berechnete Betrag ist mit der Jahresmenge des in dem Vorhaben eingesetzten Was-
serstoffs, welcher durch die geférderte Elektrolyseanlage produziert worden ist, wie folgt zu multi-
plizieren:

_ nEly,CCfD
AFgiycapex = Dy, - frIycaPEX [9]

Soweit die Forderung eines verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfangers fir den Be-
trieb einer Elektrolyseanlage ausgezahlt oder auf sonstige Weise gewdhrt wurde, berechnet sich die
Hohe des Abzugs betreffend dieser Forderung wie folgt:

Ely,CCfD
AFg1yopEx = Dy - felyoPEX [10]

Die Summe der hierdurch berechneten Betrage AFgyopgx und AFgiycapex stellt die Hohe des Ab-

zugs nach Nummer 7.5(d) dar:

AFgyy = AFgiycapex + AFglyopex [11]
Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
Feycarex Ausgezahlte oder auf sonstige Weise gewdhrte CAPEX-Forderung | Zeitlich konstant

fir Elektrolyseanlage

[EUR]
Pgyy Elektrische Leistung der Elektrolyseanlage Zeitlich konstant

[MWel]
NEely Wirkungsgrad Elektrolyseanlage fiir den Wasserstoff bezogen auf | Zeitlich konstant

den Heizwert
MWy, /MW ]

tely Abschreibungsdauer der Elektrolyseanlage Zeitlich konstant
[Stunden]
jrly Jahresnutzungsgrad Zeitlich konstant
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
feiycapex Abzugsbetrag fir im geforderten Vorhaben eingesetzten Wasser- | Zeitlich konstant
stoff je MWh, der von der geférderten Elektrolyseanlage herge-
stellt wurde
[EUR/MWh]
Dglzy'CCfD Menge des im geférderten Vorhaben eingesetzten Wasserstoffs | Jihrlich ermittelt
(im Abrechnungsjahr), welcher durch die geférderte Elektrolyse-
anlage produziert worden ist
[MWh]
feiyopEx Ausgezahlte oder auf sonstige Weise gewdhrte Forderung eines Jahrlich ermittelt
verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfangers fiir den
Betrieb der Elektrolyseanlage je Produktionsmenge
[EUR/MWh]
AFgjycapex Hohe des von der Zuwendung abzuziehenden Betrags bezlglich Jahrlich ermittelt
des CAPEX bezogenen Teils der Forderung
[EUR]
AFgiyopEx Hohe des von der Zuwendung abzuziehenden Betrags beziiglich Jahrlich ermittelt
einer ausgezahlten oder auf sonstige Weise gewahrten Forderung
eines verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfiangers
[EUR]
Tabelle 4
2. Berechnung des Auszahlungsbetrags bei Dynamisierung von Energietragern des Vorha-
bens
1) Die Bewilligungsbehorde kann fiir einen oder mehrere Energietrager des Vorhabens eine Energietra-

gerpreisanpassung vorsehen. Dann gilt fiir den Auszahlungsbetrag folgende Gleichung:
i Plan,t
Zeemn = (PORih + Akcd — Peo2)Ae™Qre! — Rycem — Rgp — AFgyy (1b]
Der Auszahlungsbetrag ist durch die maximale jahrliche Férdersumme beschrankt.

Rgp ist nur anzuwenden, wenn die Bewilligungsbehorde im Férderaufruf festlegt, dass der griine
Mehrerl6s abgezogen wird.

Falls die Bewilligungsbehorde fiir einen oder mehrere Energietrager des Vorhabens eine Energietra-
gerpreisanpassung vorsieht, ersetzt die Dynamisierungskomponente nach Abschnitt 2 Absatz 3 die
Dynamisierungskomponente nach Abschnitt 1 Absatz 3.

Wenn keine Treibhausgasemissionsminderung erreicht (Ae™2 < 0) oder geplant (Aeplan't <0)

wird, gilt Z¢cep = 0.

Wenn die realisierte absolute Treibhausgasemissionsminderung AE™ = Ae™ Q" die geplante
absolute Treibhausgasemissionsminderung AEP1ant = AgPlantqPlant ym mehr als 30 % tbersteigt
(AE™? > 1,3AE2™Y gilt:

i Plan,t
Zeen = (pSip + Akedp — pgg2)1’3AEPlan,t — Rncep — Rgp — AFgyy [12]
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Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemall Nummer 4.20 nur ein Teil der Produkti-
onsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, geférdert wird, findet die folgende
Gleichung fir den Auszahlungsbetrag Z¢cep Anwendung:

Zeetpt = Zeep T [13]
Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
AkPlant Dynamisierungskomponente fir die dynamische Energietrager- Jahrlich ermittelt
CCfD
preisanpassung
[EUR/t CO2-Aq.]
Tabelle 5

2) Die Angabe der geplanten Energietragereinsatze erfolgt durch die Angabe der geplanten spezifi-

Plan,dyn,t

schen Energietragereinsatze der dynamisierten Energietrager in jedem Jahr t (d; ) sowie der

Plan,ndyn,t
i
ben insgesamt. Fir den Fall, dass das Vorhaben mehrere Produkte umfasst, die unterschiedlichen

nicht dynamisierten Energietrager in jedem Jahr t (d ). Diese Angaben erfolgen flir Vorha-

Referenzsystemen zuzuordnen sind, erfolgen die Angaben fir jedes dieser Produkte. Wenn das aus
technischen Griinden nicht maoglich ist, erfolgt die Angabe der absoluten GréRen nach Anhang 3 fir
das gesamte Vorhaben in Summe.

3) Die Dynamisierungskomponente berechnet sich gemaR der folgenden Formel, wobei auch die Dyna-
misierung des Referenzsystems berticksichtigt wird:

Vorhaben jPlan,dyn;t (_real_ Basis Ref jRef,dynt ( real __Basis
YiBi d; (Pi -p; ) i Bi g (Pi -Dj )

AePlan,t AePlan,t

Ak’ = 1l
Die so definierte Dynamisierungskomponente stellt eine positive Anpassung des Basis-Vertragsprei-
ses dar, wenn die Energietragerpreisanpassung fiir die dynamisierten Energietrager des Vorhabens
groRer ist als diejenige fir die dynamisierten Energietrager des jeweiligen Referenzsystems. Im ge-
genteiligen Fall wird die Dynamisierungskomponente negativ. Das Risiko, das sich aus Anderungen
der dynamisierten Energietragerpreise gegenilber den festgelegten Basispreisen ergibt, wird so im
Rahmen der weiteren Anforderungen und Restriktionen dieser Férderrichtlinie bericksichtigt.

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

Byorhabe“ Faktor zur Bestimmung des Anteils der Dynamisierung von Ener- Zeitlich konstant
gietrager i des Vorhabens

diplan'dyn't Spezifischer Einsatz des dynamisierten Energietragers i im Vorha- | Fir jedes Jahr festgelegt
ben in Jahrt
[MWh/ME Produkt]

gRefdynt Spezifischer Einsatz des dynamisierten Energietragers i im Refe- Fiir jedes Jahr festgelegt

1
renzsystem, angepasst um die nicht dynamisierten Energietrager-

einsatze im Vorhaben in Jahr t
[MWh/ME Produkt]

Tabelle 6

4) Den Faktor BY°rhaben |egt die Bewilligungsbehorde fir alle dynamisierten Energietrager und fiir alle

Vorhaben identisch im Férderaufruf fest. Auch bei einem Wert ungleich eins gelten diese Energietra-

Ref,dyn,t

ger weiterhin als vollstandig dynamisiert und flieBen somit nicht in die Berechnung von d;

gemal Absatz 5 ein.
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5) Die dynamisierten Energietragereinsatze im Referenzsystem werden in jedem Jahr basierend auf
denjenigen Energietragereinsatzen des Vorhabens, die nicht dynamisiert werden, angepasst. Daflr
werden fiir jedes Jahr die Nettoenergietragereinsatze ermittelt. Flir jeden dynamisierten Energietra-
ger des Referenzsystems wird dafiir der Einsatz des gleichen Energietragers im Vorhaben abgezo-
gen, wenn dieser nicht dynamisiert wird. Der Wert dieser Differenz ist durch Null nach unten be-
grenzt. Fir jeden Energietrager ergeben sich so folgende Nettoenergietragereinsatze:

diRef,dyn,t — max(d?ef _ diPlan,ndyn,t’ 0) [15]
Element ‘ Beschreibung Zeitliche Variabilitat
gFlanndynt Spezifischer Einsatz der nicht dynamisierten Energietrageriim Fir jedes Jahr festgelegt

1

Vorhaben in Jahr t
[MWh/ME Produkt]

Tabelle 7

3. Bestimmung der maximalen jahrlichen und maximalen gesamten Férdersumme

1) Fir den Fall, dass keine Dynamisierung von Energietragern des Vorhabens erfolgt, errechnet sich die
maximale jahrliche Fordersumme und damit der maximale jahrliche Auszahlungsbetrag wie folgt:
max,t __ Basis Reft sicher,t Plant ~Plant _ pmaxt
Zecrs = (PCEd + Akmaxcem — Peoa )Ae Q" Rpceip [16]
Wenn die errechnete maximale jahrliche Férdersumme fiir ein Jahr negativ ist, gilt fir dieses Jahr

max,t _
Zecip = 0.

Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemall Nummer 4.20 nur ein Teil der Produkti-
onsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, geférdert wird, gilt fiir die maximale

jahrliche Férdersumme ZE“&’B:‘T und damit den maximalen jahrlichen Auszahlungsbetrag die folgende

Gleichung:

Zecesr = Zeem T [17]

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

Z‘C“Caf’]‘jt Maximale jahrliche Férdersumme, je nach Anwendungsfall be- Fur jedes Jahr festgelegt
rechnet nach Abschnitt 3 Absatz 1 oder 3
[EUR]

Ak&ify}t.ccm Maximierte Dynamisierungskomponente fiir das Referenzsystem | Fiir jedes Jahr festgelegt
[EUR/t CO2-Aq.]

pzigz‘er’t Absicherungspreis flir den CO2-Preis, der fir die Bestimmung der | Fir jedes Jahr festgelegt
maximalen jahrlichen Férdersumme angesetzt wird
[EUR/t CO2-Aq.]

Rg’g&% Anderweitige Forderung, die nach Nummer 7.1(a)(vi) dauerhaft Fir jedes Jahr festgelegt
zur Reduzierung der Forderung flihrt
[EUR]

Z(r:‘lca‘f’]‘jfT Maximale jahrliche Fordersumme, angepasst an den Anteil der Fiir jedes Jahr festgelegt
nach Nummer 4.20 zu férdernden Produktionsmenge
[EUR]
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Tabelle 8

2) Der Term der maximierten Dynamisierungskomponente beriicksichtigt das zusatzlich notwendige

Budget, das durch die Dynamisierung des Referenzsystems zur Auszahlung kommen kdnnte. Dieser

Term stellt keine eigenstandige Beschrankung fiir Aer{EgD dar. Fiir den Term der maximierten Dyna-

misierungskomponente gilt:

a hoF BRedeef 1swhert

(18]

Reft _
Akmax.CCfD +a AePlant

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

o Absicherungsfaktor zur Bestimmung der maximierten Zeitlich konstant
Dynamisierungskomponente

iSiCher't Absicherungspreis flr den Energietrager i, der fur die Bestimmung | Fir jedes Jahr festgelegt
der maximalen jahrlichen Fordersumme angesetzt wird

[EUR/MWh]

Tabelle 9

3) Fir den Fall, dass eine Dynamisierung von Energietragern des Vorhabens erfolgt, errechnet sich die
maximale jahrliche Férdersumme wie folgt:

maxt _ Basis Plan,t sicher,t Plant Plant __ pmax;t
Zecp = (PED + Mkpaycem — Peoz.)Ae Q Rhcetp [19]
Element ‘ Beschreibung ‘ Zeitliche Variabilitat
kri}::(t:cm Maximierte Dynamisierungskomponente Fir jedes Jahr festgelegt
[EUR/t CO2-Aq.]
Tabelle 10

4) Hierbei gilt fir die maximierte Dynamisierungskomponente:

(20]

Vorhab Plan,dyn,t _sicher,t Ref yRef,dyn,t _sicher,t
kPlan t _ Zi Bi orha endi y pi 1 Zi Bi e di y pi
max.CCfD — a AePlant 1+a AePlant

Diese stellt keine eigenstdandige Beschrankung fiir Akglcaf%t dar. Zusatzlich zu Abschnitt 3 Absatz 2

werden somit auch die Absicherungspreise und Energietragereinsatze der dynamisierten Energietra-
ger des Vorhabens zur Definition der maximierten Dynamisierungskomponente herangezogen. Fir
den Fall, dass derselbe Energietrager auf Seiten des Vorhabens und des Referenzsystems dynami-
siert wird, wird nur der Betrag der Differenz der Einsatze in der Berechnung der maximalen Foérder-
summe berilicksichtigt. Ist der Einsatz auf Seiten des Referenzsystems groRer, wird die Differenz so
behandelt wie Energietrager, die nur im Referenzsystem eingesetzt werden, andernfalls so wie Ener-
gietrager, die im Vorhaben eingesetzt werden.

5) Der Absicherungsfaktor a zur Bestimmung der maximierten Dynamisierungskomponente wird im

Forderaufruf festgelegt. Der Absicherungspreis fiir den CO,-Preis pf:lélzlert und der Absicherungspreis

sicher,t

fur den Energietrager i p; werden im Forderaufruf als Zeitreihe fiir jedes Kalenderjahr bekannt-

sicher,t

gegeben. pcg, ~ wird entsprechend dem Verlauf der EEX EUA Futures ansteigend festgelegt.

eff

sichert ctellen keine Begrenzung fir p&ff, bzw. pre?! dar.

sicher,t
Pcoz ~ und p;
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6) Wenn die geplante Treibhausgasemissionsminderung AeP™ fiir ein Jahr negativ oder mit Null an-

gesetzt wird, gilt fur dieses Jahr Z&gpg = 0.

7) Die maximale gesamte Fordersumme ist definiert als Summe der maximalen jahrlichen Fordersum-
men der jeweiligen Jahre, berechnet nach Abschnitt 3 Absatz 1 oder 3 je nach Anwendungsfall.

max.gesamt _ max,t
Zeem = Yt Zccep [21]

Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemalR Nummer 4.20 nur ein Teil der Produkti-
onsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, geférdert wird, gilt:

max.gesamt __ max,t

Zecpr = 2t Zecm,r [22]
Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
Zéncaf’l‘)'gesamt Maximale gesamte Férdersumme Zeitlich konstant

[EUR]
Z(‘:‘zaf’];gﬁsamt Maximale gesamte Férdersumme, angepasst an den Anteil der Zeitlich konstant

nach Nummer 4.20 zu férdernden Produktionsmenge

[EUR]

Tabelle 11

8) Bei Verschiebung des operativen Beginns nach Nummer 7.9(a) wird die maximale Férdersumme aus

den gemall Nummer 7.9(c) oder Nummer 7.9(d) angepassten jahrlichen Planwerten mit den im For-

sicher,t sicher,t

deraufruf fir das jeweilige Kalenderjahr festgelegten Werten fiir pig, * und p;

i gemal den

Vorgaben dieses Abschnitts neu berechnet. Die hierdurch ermittelten, hinsichtlich der maximalen

. .. . .. . max,t,unkorr .
jahrlichen Férdersumme noch nicht korrigierten Werte, werden mit Z¢cp yerschoben P€2€iChnet.

a. Die Summe dieser Werte (iber alle Kalenderjahre der Laufzeit des CO,-Differenzvertrags wird
wie folgt ermittelt:

Zectmersehoben | = Lt LCciwerschoben [23]

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
Z‘C“Caf’]‘jf;]‘:;‘;g;;ben Nicht korrigierter Wert der maximalen jahrlichen Férdersumme | Fiir jedes Jahr festgelegt

fir das Jahr t bei Verschiebung des operativen Beginns

[EUR]
Z?caf}é,gfjfﬁfé’;f” Nicht korrigierter Wert der maximalen gesamten Fordersumme | Zeitlich konstant

bei Verschiebung des operativen Beginns

[EUR]

Tabelle 12

max.gesamt,unkorr

b. Falls die nach Absatz 8 a ermittelte maximale gesamte Férdersumme Z % o rcchoben  9i€ iM
Zuwendungsbescheid festgelegte maximale gesamte Férdersumme Zéncaf)];gesamt Ubersteigt, gilt:

i) Die nach Absatz 8 a errechneten maximalen jahrlichen Férdersummen werden anteilig ge-
kirzt:

Zmax.gesamt
Zmax,t — Zmax,t,unkorr cCfD [24]
CCfD,verschoben CCfD,verschoben ZmaX-geSamt,unkorr
CCfD,verschoben
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ii) Die Summe der nach Absatz 8 b i) gekiirzten maximalen jahrlichen Férdersummen ent-
spricht der urspriinglich im Zuwendungsbescheid festgelegten maximalen gesamten Forder-

summe:
max.gesamt _ max,t __ max.gesamt

ZCCfD,Verschoben - Zt ZCCfD,verschoben - ZCCfD [25]
Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
Zg]Caf)]()’fverschoben Korrigierter Wert der maximalen jahrlichen Férdersumme fiir das | Fiir jedes Jahr festgelegt

Jahr t bei Verschiebung des operativen Beginns

[EUR]
7max gesamt Korrigierter Wert der maximalen gesamten Fordersumme bei Ver- | Zeitlich konstant

CCfD,verschoben
schiebung des operativen Beginns
[EUR]

Tabelle 13

. . . .. max.gesamt,unkorr .
c. Falls die nach Absatz 8 a ermittelte maximale gesamte Férdersumme Zccep verschoben gleich
oder kleiner ist als die im Zuwendungsbescheid festgelegte maximale gesamte Fordersumme

Zmax.gesamt
CCfD

ermittelten maximalen gesamten Fordersumme wie nach Absatz 8 a berechnet festgelegt und

, werden die Werte der ermittelten maximalen jahrlichen Férdersummen und der

es gilt:

max,t __ ~max,tunkorr

ZCCfD,verschoben - ZCCfD,verschoben [26]
sowie

max.gesamt _ max,t max.gesamt

ZCCfD,verschoben - Zt ZCCfD,Verschoben < ZCCfD [27]

d. Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemaR Nummer 4.20 nur ein Teil der Produk-
tionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefordert wird, gilt:

max,t _ max,t
ZCCfD,verschoben,T — “~CcCfD,verschoben T [28]
sowie
max.gesamt _ max,t
ZCCfD,verschoben,T - Zt ZCCfD,VHschoben,T [29]
Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
zmaxt Korrigierter Wert der maximalen jahrlichen Fordersumme fiir das | Fir jedes Jahr festgelegt

CCfD,verschoben,T
Jahr t bei Verschiebung des operativen Beginns, angepasst an

den Anteil der nach Nummer 4.20 zu férdernden Produktions-
menge
[EUR]

7 max.gesamt Korrigierter Wert der maximalen gesamten Fordersumme bei Zeitlich konstant
CCfD,verschoben,T

Verschiebung des operativen Beginns, angepasst an den Anteil
der nach Nummer 4.20 zu férdernden Produktionsmenge
[EUR]

Tabelle 14
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4.
1)

Bestimmungen bei vorgelagerten Referenzsystemen

Finden vorgelagerte Referenzsysteme Anwendung, ist in den Berechnungen nach Anhang 1 Ab-
schnitt 1-3 und Abschnitt 5 sowie Anhang 2 und Anhang 3 anstelle der geplanten Produktionsmenge
des Vorhabens QP12™t dje geplante Einsatzmenge des Vorprodukts AP12™t und anstelle der realisier-
ten Produktionsmenge des Vorhabens Q@ die realisierte Einsatzmenge des Vorprodukts A™¢2! ein-
zusetzen. Spezifische GréRen sind auf die Mengeneinheit des Vorprodukts bezogen.

2) Beider Berechnung des Auszahlungsbetrags wird an allen Stellen nur die kostenlose Zuteilung von
Emissionsberechtigungen fiir die Produktion des Vorprodukts beriicksichtigt.

3) Die Treibhausgasemissionen des Referenzsystems berticksichtigen bei den vorgelagerten Referenz-
systemen die Treibhausgasemissionen, die aus der Herstellung oder dem Einsatz des Vorprodukts
resultieren. Zu diesen Treibhausgasemissionen werden die Treibhausgasemissionen addiert, die bei
der Herstellung der geférderten Produkte zusatzlich anfallen, nachgelagert oder parallel zu denjeni-
gen des Referenzsystems fiir das Vorprodukt. Diese zuséatzlichen Treibhausgasemissionen werden
als Produktemissionen egﬁf bezeichnet.

Die geplanten spezifischen Treibhausgasemissionen des Referenzsystems eines geférderten Pro-
dukts oder mehrerer geforderter Produkte sind wie folgt definiert:
Plan,t_Ref
epant = eRef 1 ZIQXPITEQ’ [30]
Fir die Bestimmung der realisierten Treibhausgasemissionsminderung in der Durchfiihrung des Vor-
habens gilt flr die spezifischen Treibhausgasemissionen des Referenzsystems:
eRer = eRef + %:fg?f [31]

4) Die Treibhausgasemissionen des Vorhabens bestimmen sich aus den Treibhausgasemissionen des
gesamten Prozesses, der sowohl die Herstellung des Vorprodukts als auch des geforderten Produkts
umfasst.

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
APlant Geplante Einsatzmenge des Vorprodukts des Vorhabens in Jahrt | Fiir jedes Jahr festgelegt
[ME Vorprodukt]
Areal Realisierte Einsatzmenge des Vorprodukts des Vorhabens Jahrlich ermittelt
[ME Vorprodukt]
Geplante Produktionsmenge des Vorhabens des geforderten Pro- | Fiir jedes Jahr festgelegt
Q})]an‘t dukts jin Jahrt
[ME Produkt]
Realisierte Produktionsmenge des Vorhabens des geférderten Jahrlich ermittelt
]-real Produkts j
[ME Produkt]
egffn't Spezifische Treibhausgasemissionen des Referenzsystems im Plan | Fiir jedes Jahr festgelegt
[t CO2-Aq./ME Vorprodukt]
Ref Produktemissionen, die bei der Herstellung der geférderten Pro- | Zeitlich konstant
oY dukte zusatzlich anfallen, nachgelagert oder parallel zu denjeni-
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

gen des Referenzsystems fiir das Vorprodukt, ausgedriickt spezi-
fisch zur Produktionsmenge des geférderten Produkts j

[t CO2-Aq./ME Produkt]

Treibhausgasemissionen des Referenzsystems des Vorprodukts Zeitlich konstant
[t CO2-Aq./ME Vorprodukt]

Ref
A

Tabelle 15

5. Weitere Definitionen und Umrechnung von absoluten in spezifische Gro3en

real

1) Die realisierten spezifischen Treibhausgasemissionen des Vorhabens e = sind wie folgt mit den ab-

Ereal

solut gemessenen Treibhausgasemissionen sowie der realisierten Produktionsmenge ver-

knlpft:

Ereal — Qrealereal (32]
Plant ¢ind wie folgt mit den ge-

und der geplanten Produktionsmenge QF'3™t ver-

2) Die geplanten spezifischen Treibhausgasemissionen des Vorhabens e

planten absoluten Treibhausgasemissionen gPlant

kniipft:

EPlan,t — QPlan,tePlan,t [33]

3) Die geplanten absoluten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems berechnen sich wie folgt:
Plant _

Eper = €rerQ”™™ [34]
4) Die realisierten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems berechnen sich wie folgt:

EE{Z?I — eReereal [35]
5) Die jahrlich ermittelte absolute Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt:

AETeal — Eﬁe?l _ Ereal 36]

e
6) Die fir jedes Jahr geplante absolute Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt:
Plant _ pPlant Plan,t
AEPlant — ER;}n —E [37]

7) Die fir jedes Jahr geplante relative Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt:

Plan,t
Plant _ AE '
2 - EPlan,t [38]

Ref

8) Die jahrlich ermittelte relative Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt:

real _ AEreal

— greal
ERef

(39]

9) Die realisierte spezifische kostenlose Zuteilung des Vorhabens a" perechnet sich wie folgt aus der

tatsachlich erfolgten absoluten kostenlosen Zuteilung AT ynd der realisierten Produktionsmenge:
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real _ Areal

a - Qreal

[40]

10) Die spezifische kostenlose Zuteilung des Referenzsystems ag.r wird von der Bewilligungsbehorde
ermittelt.

Plan,dynt .
anaynt sind

11) Die geplanten spezifischen Energietrdgereinsatze der dynamisierten Energietrager d;

Plan,dyn,t

mit den geplanten absoluten Einsatzen der Energietréger D, und der Produktionsmenge

QPlant wie folgt verkniipft:

Plan,dyn,t Plan,dyn,t ,
D! andynt _ d" an,dyn QPlant [41]

1 1

Plan,ndyn,t

12) Die geplanten spezifischen Energietrdgereinsatze der nicht dynamisierten Energietrager d;

Plan,ndyn,t

sind mit den geplanten absoluten Einsatzen der Energietrager D; und der Produktions-

menge QP1ant wie folgt verknipft:

Plan,ndyn,t Plan,ndyn,t )
Di anndynt _ di an,ndyn, QPlamt [42]

13) Der absolute geplante Energietragereinsatz des Referenzsystems an Energietrager i berechnet sich
wie folgt:

DiRef,t — d?efquan,t [43]

14) Der Einsatz des dynamisierten Energietragers i im Referenzsystem, reduziert auf den Betrag, der
groRer als der Einsatz desselben nicht dynamisierten Energietragers im Vorhaben ist, ist wie folgt
definiert:

DiRef,dyn,t — maX(DiRef,t _ DiPlan,ndyn,t’ 0) [44]

15) Der Gesamtenergieeinsatz eines Vorhabens berechnet sich wie folgt:

Plan,gesamt,t __ Plan,dyn,t Plan,ndyn,t
D = %iD; + %D [45]

16) Der spezifische Gesamtenergieeinsatz eines Vorhabens berechnet sich wie folgt:

Plan,gesamt,t __ Plan,dyn,t Plan,ndyn,t
d - Zidi + Zi di [46]

17) Der relative Anteil eines dynamisierten Energietragers am Gesamtenergieeinsatz berechnet sich wie
folgt:

Plan,dyn,t Plan,dyn,t
8Plan,dyn,t _ b _ 4
i - DPlan,gesamt,t - dPlan,gesamt,t

[47]

18) Der relative Anteil eines nicht dynamisierten Energietragers am Gesamtenergieeinsatz berechnet
sich wie folgt:
?lan,ndyn,t d?lal‘l,l‘ldyl’l,t

6Plan,ndyn,t _ b _ 4 (48]
i - DPlan,gesamt,t - dPlan,gesamt,t
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19) Unter Einbezug der absoluten Treibhausgasemissionsminderung und der absoluten geplanten Ener-
gietragereinsatze lasst sich der Auszahlungsbetrag fiir den Fall, dass nur Energietrager des Referenz-

systems dynamisiert werden, wie folgt darstellen:

Basis real
Zcesp = Peep AE

RefrReft 1 B AEreal
21 B e D e (prea pr a51s) R

QrealaRef_Areal real real
- (1 - AEreal pEUAAE

— Rucemn — Rgp — AFgyy [49]

Wenn die realisierte absolute Treibhausgasemissionsminderung AE™3! = AerealQreal dgje geplante

absolute Treibhausgasemissionsminderung AEF1ant = pgPlantqgPlant

(AETeal > 1 3AEPIant) gijt:

um mehr als 30 % (ibersteigt

_ ..Basis Plan,t
Zcerp = Pecep 1L3AE

21 BRefDReft (preal p?asis) 1,3

Qrealage—Are! real Plan,t
- (1 - AETeal pEUA1’3AE

— Rncerp — Rgp — AFgyy (50]

20) Unter Einbezug der absoluten Treibhausgasemissionsminderung und der absoluten geplanten Ener-
gietragereinsatze lasst sich der Auszahlungsbetrag fiir den Fall, dass Energietrager des Vorhabens

dynamisiert werden, wie folgt darstellen:

Basis real
Zcesp = Peep AE

h Plan,dyn,t 1 B Ref~ Ref,dyn,t 1 B AEreal
+ (21 B}/‘or abenDi y (p{ea aSlS) Z B e Di y (p{ea o 3515) )AEPlan,t

QrealaRef_Areal real real
- (1 - AEreal pEUAAE

— Rncep — Rgp — AFgyy (51]

Wenn die realisierte absolute Treibhausgasemissionsminderung AE™3! = Aerealqreal dgie geplante
absolute Treibhausgasemissionsminderung AEF1ant = pAePlantgPlant . mehr als 30 % tbersteigt
(AETed > 1 3AEP1anY) git:

_ ..Basis Plan,t
Zcerp = Pecep 1L3AE

+ (21 B}/orhabenDiplanrdynrt (pfeal Ba51s) Z B}(efDRefdynt (preal pFasm) ) 1,3

1
Qre@lager—ATe? real Plan,t
- (1 - AEreal pEUA1'3AE

— Rpcep — Rgp — AFgyy (52]
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

Ereal Realisierte Treibhausgasemissionen des Vorhabens in Jahr t Jahrlich ermittelt
[t CO2-Aq.]

gPlant Geplante Treibhausgasemissionen des Vorhabens in Jahr t Fir jedes Jahr festgelegt
[t CO2-Aq.]

E]?;“’t Geplante Treibhausgasemissionen des Referenzsystems in Jahr t Fir jedes Jahr festgelegt
[t CO2-Aq.]

Eﬁzafl Realisierte Treibhausgasemissionen des Referenzsystems Jahrlich ermittelt
[t CO2-Aq.]

pPlant Geplante relative Treibhausgasemissionsminderung des Vorha- Fir jedes Jahr festgelegt
bens in Jahr t

preal Realisierte relative Treibhausgasemissionsminderung des Vorha- | Jdhrlich ermittelt
bens

Areal Realisierte kostenlose Zuteilung des Vorhabens Jahrlich ermittelt
[t CO2-Aq.]

pFlandynt Einsatz des dynamisierten Energietrdgers i im Vorhaben in Jahr t Fir jedes Jahr festgelegt

1

[MWh]

Plan,ndyn,t
D, Y

Einsatz des nicht dynamisierten Energietragers i im Vorhaben in
Jahrt
[MWAh]

Fir jedes Jahr festgelegt

])iR‘*f't Einsatz des Energietrdgers i im Referenzsystem in Jahr t Fir jedes Jahr festgelegt
[MWh]

D?"‘f'dyn't Einsatz des dynamisierten Energietragers i im Referenzsystem in Fir jedes Jahr festgelegt
Jahr t, angepasst um die nicht dynamisierten Energietrdgerein-
satze im Vorhaben in Jahr t
[MWh]

pPlangesamt;t Geplanter Gesamtenergieeinsatz des Vorhabens in Jahr t Fir jedes Jahr festgelegt

[MWh]

Plan,gesamt,t
d g

Geplanter spezifischer Gesamtenergieeinsatz des Vorhabens in
Jahrt
[MWh/ME Produkt]

Fir jedes Jahr festgelegt

Plan,dyn,t
S; Y

Geplanter relativer Anteil des dynamisierten Energietragers i am
Gesamtenergieeinsatz in Jahr t

Fir jedes Jahr festgelegt

Plan,ndyn,t
S; y

Geplanter relativer Anteil des nicht dynamisierten Energietragers i
am Gesamtenergieeinsatz in Jahr t

Fir jedes Jahr festgelegt

Tabelle 16
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Anhang 2
Bewertung

Die Bewertung der Gebote erfolgt anhand des Kriteriums der Forderkosteneffizienz.

1) Das Kriterium der Forderkosteneffizienz beruht auf der Berechnung spezifischer Forderkosten:

s
. Sot+t=1TsE
__ .~Basis (1+€)
F=pccid + —pplant (53]

=1 (14t

Die spezifischen Forderkosten berechnen sich demnach als Summe aus dem Basis-Vertragspreis und
den spezifischen Kosten anderweitiger Férderungen im Sinne von Nummer 2.3 Satz 1, die zum Ge-
botszeitpunkt bereits bewilligt wurden.

Die spezifischen Kosten anderweitiger Férderungen werden aus den anderweitigen Férderungen,
die vor dem geplanten operativen Beginn ausgezahlt oder auf sonstige Weise gewahrt werden oder
wurden (Sy), und der abgezinsten Summe der Geldbetrdge oder —im Fall von in sonstiger Weise ge-
wahrter anderweitiger Férderungen — des Geldwerts der anderweitigen Férderungen, die ab dem
geplanten operativen Beginn in den jeweiligen Jahren t ausgezahlt oder auf sonstige Weise gewahrt
werden (S;), unter Berlcksichtigung der Ausnahmen nach Nummer 8.3(f)(iii), ermittelt. Diese
Summe wird ins Verhaltnis zu der abgezinsten Summe der eingesparten Treibhausgasemissionen

gesetzt.

Element Beschreibung

F Spezifische Férderkosten des Vorhabens
[EUR/t CO2-Aq.]

So Summe der zum Gebotszeitpunkt bereits bewilligten anderweitigen Férderungen, die bereits
vor dem geplanten operativen Beginn des Vorhabens ausgezahlt oder auf sonstige Weise ge-
wahrt werden oder wurden
[EUR]

St Summe der zum Gebotszeitpunkt bereits bewilligten anderweitigen Férderungen, die in Jahr t
nach dem geplanten operativen Beginn des Vorhabens ausgezahlt oder auf sonstige Weise ge-
wahrt werden
[EUR]

€ Anzusetzender Zinssatz gemal Forderaufruf der Bewilligungsbehorde

Tabelle 17

2) Die Punkte fur das Kriterium der Forderkosteneffizienz errechnen sich dann aus den durch den fir
das jeweilige Gebot gliltigen Hochstpreis (H;) normierten spezifischen Forderkosten und den durch
den im jeweiligen Gebotsverfahren hochsten Hochstpreis (Hy,4x) normierten spezifischen Férder-
kosten. Aus den beiden Komponenten wird der gewichtete Mittelwert gebildet. Das Gewicht liegt
beidseitig bei 0,5, kann aber von der Bewilligungsbehorde im Forderaufruf angepasst werden. Die

Punktzahl errechnet sich dann demnach wie folgt:

r=v(l-p)+a-n(1-7-) [54]

max
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Element Beschreibung

Pr Punkte aus dem Kriterium der Férderkosteneffizienz
Y Gewichtungsfaktor, festgelegt zu 0,5 oder abweichend durch die Bewilligungsbehorde
H; Hochstpreis, der fir das Gebot relevant ist

[EUR/t CO2-Aq.]

Hochster Hochstpreis im Forderaufruf
[EUR/t CO2-Aq.]

Hmax

Tabelle 18

3) Die Punkte fiur das Kriterium der Férderkosteneffizienz Pg bilden die Grundlage fiir die Bewertung
der Gebote.

70



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Anhang 3
Vorhaben mit mehreren Referenzsystemen

Im Folgenden wird erlautert, welche Vorgaben bei einem Vorhaben, das sich auf mehrere Referenz-
systeme bezieht, in einem Gebotsverfahren und zur Ermittlung der Héhe der Zuwendungen und
Uberschusszahlungen und der maximalen jahrlichen Férdersumme zu beachten sind.

Allgemeine Bestimmungen

Auch wenn sich ein Vorhaben auf mehrere Referenzsysteme (1 bis n) bezieht, ist nur ein Basis-Ver-
tragspreis zu bieten.

Es wird ein allgemeiner Mittelungsfaktor wie folgt definiert, der dann zur Anwendung kommt, wenn
GrolRen des Vorhabens sich nicht je Referenzsystem definieren lassen.

Plan,t
ERefg Lt Qg

Zg=1 €Refg Lt

Ug = lean,t [55]
Der Mittelungsfaktor beschreibt den Anteil der Treibhausgasemissionen im Referenzsystem derjeni-
gen Produktionsmenge eines Vorhabens, die einem Referenzsystem zuzuordnen sind, an den ge-
samten Treibhausgasemissionen eines Vorhabens in den Referenzsystemen, summiert tber die
Laufzeit des CO,-Differenzvertrags. Er stellt somit den Anteil der moglichen Treibhausgasemissions-
minderung fiir ein bestimmtes Produkt an der gesamten maoglichen Treibhausgasemissionsminde-

rung des Vorhabens dar.

Fir die geplanten Treibhausgasemissionen des Vorhabens gilt folgender Zusammenhang, wobei
diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte sich nicht immer ermitteln |dsst und dann die folgende
Gleichung nicht gilt. Die geplanten absoluten Treibhausgasemissionen des Vorhabens werden fur
das Vorhaben in Summe festgelegt.

EPlant — Zg Plant — ZgQPlant Plan,t [56]

Fir die realisierten Treibhausgasemissionen des Vorhabens gilt folgender Zusammenhang, wobei
diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte sich nicht immer ermitteln |dsst und dann die folgende
Gleichung nicht gilt. Die realisierten Treibhausgasemissionen werden dann in Summe Uber das ge-
samte Vorhaben ermittelt.

1
greal — Zg Ereal Zg Qreal real [57]
Fiir die geplanten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems gilt:
Plant Plant Plan,t
Ref Zg Refg — Zg Q eRef,g [58]
Fir die realisierten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems gilt:
1 1 _ 1
ERet = ZgERetg = 2g Qg™ €rerg [59]

Fir die geplanten absoluten Einsatze der dynamisierten Energietrager i im Vorhaben gilt folgender
Zusammenhang, wobei diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte sich nicht immer ermitteln Iasst
und dann die folgende Gleichung nicht gilt.
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Plan,dyn,t __ Plan ,dynt _ Plan,t ;Plan,dyn,t
Dl - Zg - Zg Qg d

(60]

8) Fur die geplanten absoluten Einsdtze der nicht dynamisierten Energietrager i im Vorhaben gilt fol-

gender Zusammenhang, wobei diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte sich nicht immer ermit-

teln lasst und dann die folgende Gleichung nicht gilt.

DPlan ,ndyn,t _

Plan ndynt _ Plan,t yPlan,ndyn,t
i Zg - Zg Qg d

(61]

9) Fir die geplanten absoluten Energietragereinsatze des Referenzsystems gilt:

Refit _ RefA~Plan,t
D" = ¥ dRefqq

(62]

10) Fir die geplante spezifische Treibhausgasemissionsminderung in Bezug auf ein Referenzsystem gilt:

Plan,t

Plan,t _
Aeg = ERefg — €g

(63]

Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
ka“‘t Geplante Produktion von Produkt g des Vorhabens in Jahr t Fir jedes Jahr festgelegt
[ME Produkt]
Q‘éeal Realisierte Produktionsmenge von Produkt g des Vorhabens in Jahrlich ermittelt
Jahrt
[ME Produkt]
ug Mittelungsfaktor bei Kombination verschiedener Referenzsysteme | Zeitlich konstant
€Ref,g Spezifische Treibhausgasemissionen des Referenzsystems von Zeitlich konstant
Produkt g
[t CO2-Aq./ME Produkt]
Eg‘j{gt Geplante Treibhausgasemissionen des Referenzsystems von Pro- Fir jedes Jahr festgelegt
dukt g
[t CO2-Aq.]
E{{iaf}g Realisierte Treibhausgasemissionen des Referenzsystems von Pro- | Jahrlich ermittelt
duktg
[t CO2-Aq.]
Egla“'t Geplante Treibhausgasemissionen des Vorhabens bei der Herstel- | Fiir jedes Jahr festgelegt
lung von Produkt g in Jahr t; nicht immer ermittelbar
[t CO2-Aq.]
Egeal Realisierte Treibhausgasemissionen des Vorhabens bei der Her- Jahrlich ermittelt
stellung von Produkt g; nicht immer ermittelbar
[t CO2-Aq.]
eglan’t Geplante spezifische Treibhausgasemissionen des Vorhabens bei Fiir jedes Jahr festgelegt
der Herstellung von Produkt g in Jahr t; nicht immer ermittelbar
[t CO2-Aq./ME Produkt]
egeal Realisierte spezifische Treibhausgasemissionen des Vorhabens bei | Jahrlich ermittelt
der Herstellung von Produkt g; nicht immer ermittelbar
[t CO2-Aq./ME Produkt]
Aeg*"1 Realisierte spezifische Treibhausgasemissionsminderung des Vor- | Jahrlich ermittelt

habens bei der Herstellung von Produkt g
[t CO2-Aq./ME Produkt]
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat

Aegpla“'t Geplante spezifische Treibhausgasemissionsminderung des Vorha- | Fiir jedes Jahr festgelegt
bens in Jahr t bei der Herstellung von Produkt g
[t CO2-Aq./ME Produkt]

Dir”;a“'dy“'t Einsatz des dynamisierten Energietrdgers i im Vorhaben in Jahr t Fir jedes Jahr festgelegt
zur Herstellung des Produkts g; nicht immer ermittelbar
[MWh]

ds;an’dyn’t Spezifischer Einsatz des dynamisierten Energietrdgers i im Vorha- | Fiir jedes Jahr festgelegt
ben in Jahr t zur Herstellung des Produkts g; nicht immer ermittel-
bar
[MWh/ME Produkt]

Df;a“'“dyn’t Einsatz des nicht dynamisierten Energietragers i im Vorhaben in Fir jedes Jahr festgelegt
Jahr t zur Herstellung des Produkts g; nicht immer ermittelbar
[MWh]

dféa“'“dyn't Spezifischer Einsatz des nicht dynamisierten Energietragersiim Fir jedes Jahr festgelegt
Vorhaben in Jahr t zur Herstellung des Produkts g; nicht immer er-
mittelbar
[MWh/ME Produkt]

d}l‘gf Spezifischer Einsatz des Energietragers i im Referenzsystem fir Zeitlich konstant
Produkt g
[MWh/ME Produkt]

Tabelle 19

2. Auszahlung und Bestimmung der maximalen jahrlichen Férdersummen

1) Die Auszahlung wird ermittelt wie unter Anhang 1 Abschnitt 1 und Abschnitt 2 dargelegt. Dabei
kommt die Darstellung mittels absoluter Werte nach Anhang 1 Abschnitt 5 zur Anwendung.

2) Die Bestimmungen zur Ermittlung der maximalen jahrlichen Férdersumme bleiben erhalten, indem
die Summe Ulber alle Referenzsysteme gebildet wird. So ergibt sich flir die maximale jahrliche For-
dersumme in jedem Jahr t der folgende Zusammenhang, wenn nur die Energietrager des Referenz-
systems dynamisiert werden:

maxt Basis sicher,t Plan,t o Ref._sicher,t nRef,dyn,t max,t
Zeeam = (PC&D — peoz” )AE +—iBip; D; —Rpcemm  [64]

Der folgende Zusammenhang gilt, wenn auch Energietrager des Vorhabens dynamisiert werden:

max t_ Basis sicher,t Plan,t
Zee (pCCfD Pco2 )AE
Vorhaben.sicher,t Plan,dynt Ref 51chert Ref,dyn,t max,t
+a (Zi Bi Pi D; Z Bi D; —Rycetp  [65]

3) Die lGbrigen Bestimmungen in Anhang 1 finden entsprechende Anwendung.

3. Bewertung

1) Der giiltige Hochstpreis fir das Vorhaben wird aus dem gewichteten Mittel der Hochstpreise aller
Produkte wie folgt ermittelt.

H; = ng1=1 ugHg (66]
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilitat
Hg Hochstpreis des Produkts g, der fiir das Gebot relevant ist Zeitlich konstant
[EUR/t CO2-Aq.]
Tabelle 20

2) Im Ubrigen richten sich die weiteren Vorgaben nach Anhang 2, der entsprechend Anwendung fin-

det.
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	2.13 Energetische Nutzung: Jede Nutzung eines Energieträgers, wenn der Hauptzweck der Nutzung der Einsatz als Energiequelle zur Bereitstellung von Wärme, Strom oder Kraft ist.
	2.14 Erneuerbarer Wasserstoff nicht biogenen Ursprungs (kurz: Erneuerbarer Wasserstoff): Wasserstoff mit einem aus erneuerbaren Energiequellen mit Ausnahme von Biomasse stammenden Energiegehalt, der den Anforderungen an erneuerbare Brennstoffe nicht b...
	2.15 Förderaufruf: Bekanntmachung der Bewilligungsbehörde zur wettbewerblichen Ausschreibung eines Gebotsverfahrens mit einem festgelegten Förderbudget.
	2.16 Gebotsverfahren: Durch einen Förderaufruf der Bewilligungsbehörde eingeleitetes wettbewerbliches Verfahren, in dessen Rahmen interessierte Unternehmen einen Antrag auf Förderung und Abschluss eines CO2-Differenzvertrags stellen können.
	2.17 Grüner Mehrerlös: Der Mehrerlös, den der Zuwendungsempfänger dadurch erwirtschaften kann, dass für den Absatz der mit dem geförderten CO2-armen Produktionsverfahren hergestellten Produkte höhere Preise als für mit konventionellen Produktionsverfa...
	2.18 Industriedampf: Wasserdampf, der als Trägermedium für Prozesswärme zur Herstellung von industriellen Produkten im Sinne von Nummer 4.17(g) 1. Halbsatz eingesetzt wird.
	2.19 Negativemissionen: Abscheidung von Kohlenstoffdioxid (CO2) oder anderen Treibhausgasen aus dem Einsatz von Energieträgern, die auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Berechnung aktuell geltenden Fassung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der...
	2.20 Nicht biogene Wasserstoffderivate: Auf erneuerbarem oder CO2-armem Wasserstoff basierende, gasförmige oder flüssige Energieträger und Rohstoffe (zum Beispiel Methan, Ammoniak, Methanol und synthetische Kraftstoffe).
	2.21 Operativer Beginn: Tag der ersten bestimmungsgemäßen Nutzung oder Teilnutzung der geförderten Anlagen nach Abschluss eines Probebetriebs. Der Probebetrieb ist der zeitweilige Betrieb einer Anlage zur Prüfung ihrer Betriebstüchtigkeit vor der erst...
	2.22 Prozessemissionen: Treibhausgasemissionen, bei denen es sich nicht um Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung handelt und die infolge einer beabsichtigten oder unbeabsichtigten Reaktion zwischen Stoffen oder ihrer Umwandlung entstehen, einschl...
	2.23 Prozesswärme: Wärme, die für technische Prozesse zur Herstellung, Weiterverarbeitung oder Veredelung von Produkten benötigt wird und zu diesem Zweck über Dampf, Luft, Wasser, Öle oder andere Träger übertragen werden kann.
	2.24 Referenzsystem: Die für das jeweilige Produkt zum Zeitpunkt des Förderaufrufs verfügbare effiziente und emissionsarme konventionelle Produktionstechnologie, die für die Ermittlung der Treibhausgasemissionsminderungen durch die geförderte Anlagenk...
	2.25 Relative Energieträgereinsätze: Der absolute Einsatz eines Energieträgers im Verhältnis zu dem absoluten Gesamtenergieträgereinsatz des Vorhabens.
	2.26 Relative Treibhausgasemissionsminderung: Die absolute Treibhausgasemissionsminderung des Vorhabens dividiert durch die absoluten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems. Für die Zwecke dieser Förderrichtlinie kann zwischen geplanten relativen ...
	2.27 Schwer vermeidbare Treibhausgasemissionen: Treibhausgasemissionen, die erst auf mittlere bis lange Sicht vermeidbar sind. Dies ist der Fall, wenn die zur Vermeidung notwendige Technik noch nicht ausgereift ist oder ihr Einsatz aktuell zu unverhäl...
	2.28 Sekundärenergieträger: Strom sowie Energieträger, die aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurden.
	2.29 Sicherheiten: Bankgarantien und Bankbürgschaften.
	2.30 Spezifischer Energieträgereinsatz: Der Einsatz eines Energieträgers bezogen auf die Mengeneinheit des Produkts eines Referenzsystems.
	2.31 Spezifische Treibhausgasemissionsminderung: Die Differenz zwischen den Treibhausgasemissionen des Referenzsystems und den verbleibenden Restemissionen des im CCfD-Produktionsverfahren betriebenen Produktionssystems gemäß Nummer 7.1(e), jeweils be...
	2.32 Stoffliche Nutzung: Jede Nutzung eines Energieträgers mit Ausnahme der energetischen Nutzung und der Aufbereitung zu Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder als anderes Mittel zur energetischen Nutzung bestimmt sind.
	2.33 Systemgrenzen: Anlagenkonfiguration zur Durchführung sämtlicher wesentlicher Produktionsschritte, die zur Herstellung aller Zwischenprodukte und des Produkts notwendig sind und an den vom CO2-Differenzvertrag umfassten Standorten durchgeführt wer...
	2.34 Treibhausgase: CO2, Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Stickstofftrifluorid (NF3) sowie teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKW) gemäß Anhang V Teil 2 der Europäisc...
	2.35 Treibhausgasemissionen: Die anthropogene Freisetzung von Treibhausgasen, die von Nummer 7.1(e) erfasst werden, in Tonnen CO2-Äquivalent, wobei eine Tonne CO2-Äquivalent eine Tonne CO2 oder die Menge eines anderen Treibhausgases ist, die in ihrem ...
	2.36 Überschusszahlungen: Zahlungen, die der Zuwendungsempfänger nach dem CO2-Differenzvertrag im Falle einer negativen Differenz zwischen Basis-Vertragspreis gemäß Nummer 7.1(a)(i) oder dynamisiertem Vertragspreis gemäß Nummer 7.1(a)(ii) und effektiv...
	2.37 Unionsnorm: Jede verbindliche Unionsnorm für das von einzelnen Unternehmen zu erreichende Umweltschutzniveau, nicht jedoch auf Ebene der Union geltende Normen oder festgelegte Ziele, die für Mitgliedstaaten, aber nicht für einzelne Unternehmen ve...
	2.38 Vorgelagerte Referenzsysteme: Referenzsysteme, die sich nicht auf das geförderte Produkt beziehen, sondern auf ein Vorprodukt, das im Vorhaben zum geförderten Produkt weiterverarbeitet wird. Im Förderaufruf wird festgelegt, welche Referenzsysteme...
	2.39 Vorhabenbeginn: Die erste feste Verpflichtung (zum Beispiel Bestellung von Ausrüstung oder Beginn der Bauarbeiten), die eine Investition unumkehrbar macht, einschließlich des Abschlusses eines der Ausführung des zu fördernden Vorhabens zuzurechne...
	2.40 Wasserstoffderivate: Biogene und nicht biogene Wasserstoffderivate.
	2.41 Wiederverwertete kohlenstoffhaltige Brennstoffe: Flüssige und gasförmige Brennstoffe, die aus flüssigen oder festen Abfallströmen nicht erneuerbaren Ursprungs, die für eine stoffliche Verwertung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG  oder ent...
	2.42 Zwischenprodukte: Produkte aus wesentlichen Produktionsschritten, die zur Herstellung des Produkts notwendig und für dessen Treibhausgasbilanzierung relevant sind. Prozesswärme gilt als Zwischenprodukt. Wasserstoff, Sekundärenergieträger, wiederv...

	3. Rechtsgrundlagen, Förderziel, Zuwendungszweck, Zuständigkeit
	3.1 Der Bund gewährt insbesondere nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes, des Bürgerlichen Gesetzbuches, der §§ 23 und 44 BHO, unter Berücksichtigung der hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften...
	3.2 CO2-Differenzverträge sollen Investitionen der Industrie in CO2-arme Produktionsverfahren anreizen, indem die Errichtung und der Betrieb entsprechender Anlagen übergangsweise gefördert wird. Dies führt zu hohen Einsparungen an Treibhausgasen und f...
	3.3 Zur Erreichung der in Nummer 3.2 genannten Förderziele werden Mehrkosten aufgrund von Treibhausgasemissionsminderungen durch emissionsarme Produktionsverfahren im Vergleich zum jeweiligen Referenzsystem gefördert (Zuwendungszweck).
	3.4 Zuständig für das Verfahren, die Entscheidung über die Zuwendung, den Erlass des Zuwendungsbescheids und den Abschluss des CO2-Differenzvertrags ist die Bewilligungsbehörde. Die Bewilligungsbehörde kann einen wissenschaftlichen Beirat einsetzen, d...
	3.5 Soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, sind die in dieser Förderrichtlinie in Bezug genommenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des jeweiligen Förderaufrufs geltenden Fassung maßgebend.

	4. Gegenstand der Förderung
	4.1 CO2-Differenzverträge sollen nach dem Konzept von CO2-Differenzverträgen die Mehrkosten von Unternehmen aus emissionsintensiven Branchen ausgleichen, die diesen durch die Errichtung von emissionsarmen oder -freien Anlagen oder den Umbau von Anlage...
	4.2 Operativer Beginn
	(a) Jeder CO2-Differenzvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem CO2-Differenzvertrag und beginnt mit dem operativen Beginn des Vorhabens. Die Bewilligungsbehörde legt im Förderaufruf eine Frist fest, bis wann d...
	(b) Die Bewilligungsbehörde kann im Förderaufruf festlegen, dass die Frist für den operativen Beginn unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit der Erteilung des Zuschlags verlängert werden kann, insbesondere sofern der Antragsteller bei Einreichung...
	(c) Die Bewilligungsbehörde kann die Frist für den operativen Beginn nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids auf Antrag des Zuwendungsempfängers über die im Förderaufruf oder CO2-Differenzvertrag festgelegte Frist hinaus verlängern, wenn der Zuwendun...
	(d) Bei einem unterjährigen operativen Beginn des Vorhabens erstreckt sich die Vertragslaufzeit über 16 Kalenderjahre, das heißt die Laufzeit des CO2-Differenzvertrags umfasst in diesem Fall folgende Zeiträume: erstens den Zeitraum ab dem tatsächliche...

	4.3 Es werden nur diejenigen industriellen Tätigkeiten gefördert, deren Produkte eine äquivalente oder bessere Funktionalität im Vergleich zu Produkten der entsprechenden Referenzsysteme erbringen, welche von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG  erfass...
	4.4 Zuwendungsfähig sind Mehrkosten für die Herstellung von Produkten, für die im Förderaufruf ein Referenzsystem definiert ist. Die Förderung von Mehrkosten sowie die Bestimmung der Treibhausgasemissionen erfolgt ausschließlich für die Produktionsmen...
	4.5 Die Produktion von Wasserstoffderivaten ist im Rahmen der geförderten Vorhaben grundsätzlich förderfähig. Wenn diese Wasserstoffderivate einem Dritten zur Nutzung überlassen werden, ist durch geeignete Nachweise darzustellen, wofür der Dritte dies...
	4.6 Ein Vorhaben kann die Herstellung mehrerer Produkte umfassen, die unterschiedlichen Referenzsystemen zuzuordnen sind, wenn mit einer Anlage mehrere Produkte hergestellt werden können oder wenn ein technologischer Verbund vorliegt, auf dessen Grund...
	4.7 Jede einzelne Produktionsanlage im Rahmen des geförderten Vorhabens muss so beschaffen sein, dass ihr Referenzsystem nach ihrer Produktionskapazität oder Feuerungswärmeleistung gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG  vom EU-ETS 1 erfasst wäre.
	4.8 Die Höhe der jährlichen Zuwendung oder der Überschusszahlung wird nach der in Nummer 7 festgelegten Methodik ermittelt.
	4.9 Wasserstoff und nicht biogene Wasserstoffderivate
	(a) Der im geförderten Vorhaben eingesetzte Wasserstoff muss den Anforderungen an erneuerbaren oder CO2-armen Wasserstoff genügen. Wird Wasserstoff aus einer Netzinfrastruktur bezogen, die ausschließlich der physischen Versorgung mit Wasserstoff dient...
	(b) Soweit im geförderten Vorhaben nicht biogene Wasserstoffderivate eingesetzt werden, müssen diese den Anforderungen für erneuerbaren oder CO2-armen Wasserstoff und den jeweils aktuell geltenden verbindlichen Rechtsakten für nicht biogene Wasserstof...

	4.10 Energetische Nutzung von Biomasse
	(a) Die energetische Nutzung von Biomasse ist zulässig, soweit der Antragsteller nachweisen kann, dass eine Direktelektrifizierung technisch und eine physische Nutzung von erneuerbarem oder CO2-armem Wasserstoff oder nicht biogenen Wasserstoffderivate...
	(b) Die energetische Nutzung von Biomasse ist auch zulässig, soweit es sich bei der eingesetzten Biomasse um Rest- und Abfallstoffe aus den vom CO2-Differenzvertrag umfassten Standorten des geförderten CCfD-Produktionsverfahrens handelt, oder um aus s...
	(c) Soweit der Einsatz von Biomasse zulässig ist, hat der Zuwendungsempfänger die Herkunft und die Bezugsquelle der im Rahmen der Förderung eingesetzten Biomasse nachzuweisen. Verwendete Energie aus Biomasse muss den Anforderungen der Biomasseverordnu...

	4.11 Die stoffliche Nutzung von Biomasse in einem geförderten Vorhaben ist zulässig. Die Bewilligungsbehörde kann im Förderaufruf zusätzliche Anforderungen festlegen.
	4.12 Die Nutzung von wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen ist zulässig, wenn diese in Bezug auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen den in Artikel 29a der jeweils geltenden Fassung der Richtlinie (EU) 2018/2001  festgelegten Mind...
	4.13 Die stoffliche und energetische Nutzung von Erdgas in einem geförderten Vorhaben ist nur zulässig, wenn und soweit der Antragsteller nachweisen kann, dass eine Direktelektrifizierung technisch und eine physische Nutzung von erneuerbarem oder CO2-...
	4.14 Die energetische und stoffliche Nutzung der umweltschädlichsten fossilen Brennstoffe im Sinne der Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022  wie Steinkohle, Diesel, Braunkohle, Öl, Torf und Ölschiefer, ist nur in d...
	4.15 CCS und CCU
	(a) Vorhaben, in denen die Treibhausgasemissionsminderung durch Technologien zur Abscheidung und Speicherung (CCS) oder Abscheidung und Nutzung (CCU) von CO2 erzielt wird, sind förderfähig, sofern
	(i) die Treibhausgasemissionen der Anlage ohne den Einsatz von Abscheidetechnologien zum überwiegenden Anteil aus Prozessemissionen oder schwer vermeidbaren Treibhausgasemissionen bestehen. Die Bewilligungsbehörde bestimmt im Förderaufruf, wann ein üb...
	(ii) das abgeschiedene CO2 aus einer Abfallverbrennungsanlage im Sinne der 17. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (17. BImSchV) stammt, die zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits in Betrieb genommen wurde, und es bei der Erzeugung eines Zwische...
	(iii) der Anschluss an die notwendigen CO2-Transport- und Speicherinfrastrukturen hinreichend gesichert ist. Die Bewilligungsbehörde kann im Förderaufruf nähere Vorgaben zum Nachweis des Anschlusses an die notwendigen Transport- und Speicherinfrastruk...

	(b) Treibhausgasemissionsminderungen, die durch den Einsatz von CCS- oder CCU-Technologien erzielt werden, werden bei der Berechnung der geplanten und der tatsächlich realisierten Treibhausgasemissionsminderung des Vorhabens nur berücksichtigt, wenn s...
	(c) Bei Vorhaben, in denen Treibhausgasemissionsminderungen durch CCS- oder CCU-Technologien erzielt werden, sind die Systemgrenzen abweichend von Nummer 2.33 so zu bestimmen, dass auch die CO2-Abscheidung innerhalb der Systemgrenzen des Vorhabens erf...
	(d) Anlagenbetreiber von zu fördernden CO2-Abscheidungsanlagen, die nicht zugleich Betreiber sämtlicher im Vorhaben zu fördernden Anlagen sind, müssen in den Fällen von Nummer 4.15(a) unabhängig von den Voraussetzungen nach Nummer 5.2 Satz 1 bis 2 Tei...

	4.16 Die Vorhaben müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:
	(a) Das Vorhaben muss eine Mindestgröße der absoluten durchschnittlichen jährlichen Treibhausgasemissionen im Referenzsystem aufweisen. Die Mindestgröße wird mit dem Förderaufruf von der Bewilligungsbehörde festgelegt. Sie beträgt mindestens fünf kt C...
	(b) Das Vorhaben ist mit den Klimaschutzzielen der Bundesrepublik Deutschland und der EU vereinbar. Dies ist insbesondere unter folgenden Voraussetzungen der Fall:
	(i) Spätestens ab dem vierten vollständigen Kalenderjahr innerhalb der Laufzeit des CO2-Differenzvertrags muss die relative Treibhausgasemissionsminderung gegenüber dem Referenzsystem mindestens 50 % betragen.
	(ii) Eine relative Treibhausgasemissionsminderung von mindestens 85 % gegenüber dem Referenzsystem muss mit den verwendeten Technologien bei Einsatz entsprechender Energieträger und Rohstoffe innerhalb der Laufzeit des CO2-Differenzvertrags technisch ...
	(iii) Die Bewilligungsbehörde kann mit dem Förderaufruf höhere Schwellenwerte für (i) und (ii) festlegen.
	(iv) Die Schwellenwerte nach (i) und (ii) müssen unabhängig von einem bilanziellen Energieträgereinsatz erreicht werden. Vom vorstehenden Satz ausgenommen ist ein bilanzieller Einsatz von Wasserstoff, soweit im Vorhaben unter den Voraussetzungen von N...


	4.17 Nicht förderfähig sind
	(a) Vorhaben, die zum Zeitpunkt der Bewilligung bereits begonnen wurden (Vorhabenbeginn gemäß Nummer 2.39). Förderfähig bleiben Vorhaben, für die bereits eine beihilferechtliche Genehmigung der Europäischen Kommission das Vorliegen des Anreizeffekts b...
	(b) Vorhaben, die ausschließlich der Produktion von Sekundärenergieträgern (insbesondere Strom), Fernwärme, wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen, Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Energieträgern, deren Energiegehalt aus biogenen Quellen st...
	(c) Vorhaben, bei denen die maximale gesamte Fördersumme nach Nummer 7.4(b) 15 Millionen Euro unterschreitet; die Bewilligungsbehörde kann im Förderaufruf einen anderen Schwellenwert festlegen; oder
	(d) Vorhaben, deren maximale gesamte Fördersumme nach Nummer 7.4(b) die Gesamthöhe eines Förderaufrufs überschreitet; oder
	(e) Vorhaben, die ausschließlich dem Transport von Treibhausgasen dienen; oder
	(f) Vorhaben, die ausschließlich der geologischen Speicherung von Treibhausgasen dienen; oder
	(g) Vorhaben, die nicht unmittelbar der Herstellung industrieller Produkte dienen; für Vorhaben, die der Herstellung von Industriedampf dienen, kann die Bewilligungsbehörde von dieser Nummer 4.17(g) Ausnahmen und Vorgaben für die Förderfähigkeit im Fö...
	(h) Vorhaben, in denen die Produktion in Anlagen erfolgt, die nicht auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betrieben werden; oder
	(i) Vorhaben, in denen die Produktion in Anlagen erfolgt, die nicht so beschaffen sind, dass ihr Referenzsystem nach Kapazität oder Feuerungswärmeleistung gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG  vom EU-ETS 1 erfasst wäre; oder
	(j) Vorhaben, die nach Ende der Laufzeit des CO2-Differenzvertrags ohne staatliche Förderung nicht weiterbetrieben werden können; oder
	(k) Vorhaben, die nicht in besonderem Maße dazu beitragen, dass die Ziele dieser Förderrichtlinie verwirklicht werden; oder
	(l) Vorhaben, die bereits unter dem Förderprogramm CO2-Differenzverträge ganz oder teilweise gefördert werden; oder
	(m) Vorhaben, für die der Antragsteller bereits Fördermittel unter einem anderen Förderprogramm der Europäischen Union, des Bundes oder eines Bundeslandes beantragt hat oder die bereits unter einem anderen Förderprogramm gefördert werden, sofern der F...
	(n) diejenigen Mehrkosten von Anlagen, die bereits im Rahmen des Förderprogramms CO2-Differenzverträge für ein anderes Vorhaben gefördert werden; oder
	(o) Vorhaben, die ganz oder teilweise aufgrund von gesetzlichen Vorschriften umgesetzt werden müssen; oder
	(p) Vorhaben, die die im Förderaufruf nach Nummer 7.4(e) festgelegte maximale gesamte Fördersumme je Vorhaben überschreiten; oder
	(q) Vorhaben, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Umweltziele nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852  führen; oder
	(r) Vorhaben, die nicht den geltenden Unionsnormen entsprechen; oder
	(s) Vorhaben, die unter dem Förderprogramm CO2-Differenzverträge ganz oder teilweise gefördert worden sind, sofern der dem Vorhaben zugrundeliegende geschlossene CO2-Differenzvertrag vor dem operativen Beginn beendet worden ist; der Ausschluss der För...

	4.18 Eine Förderung erfolgt für denjenigen Produktionsanteil der Anlagen und Prozesse, der einem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist. Die Bewilligungsbehörde kann hierzu im Förderaufruf nähere Angaben machen. Die Bewilligungsbehörde kann zudem a...
	4.19 Wenn das Vorhaben eine Anlage zur Abscheidung von CO2 beinhaltet und in dieser Anlage auch CO2 abgeschieden wird, das nicht in dem geförderten CCfD-Produktionsverfahren entsteht, erfolgt die Förderung von Mehrkosten sowie die Bestimmung der Treib...
	4.20 Der Antragsteller kann in seinem Antrag auf Förderung festlegen, dass nur ein bestimmter Teil der Produktionsmenge, die einem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert werden soll. Durch eine Festlegung nach Satz 1 kommt es nicht zu ei...

	5. Zuwendungsempfänger
	5.1 Antragsberechtigt sind Unternehmen im Sinne des § 14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, einschließlich Kommunen, kommunale Eigenbetriebe, kommunale Unternehmen und kommunale Zweckverbände, soweit sie wirtschaftlich tätig sind („Antragsberechtigte“). An...
	5.2 Mehrere Antragsberechtigte können ein Konsortium bilden, sofern sie beabsichtigen, gemeinsam ein oder mehrere förderfähige Produkte in Deutschland herzustellen, hierbei insgesamt die Mindestgröße nach Nummer 4.16(a) erreichen und ein technologisch...
	5.3 Antragsteller müssen in wirtschaftlicher und fachlicher Hinsicht fähig sein, das zu fördernde Vorhaben durchzuführen. Liegen diese Voraussetzungen unter Berücksichtigung der im Antrag gemachten Angaben und übermittelten Unterlagen nicht vor, wird ...
	5.4 Nicht antragsberechtigt sind:
	(a) Rechtsträger, die eine rechtswidrige Beihilfe erhalten haben, deren Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt durch einen (eine Einzelbeihilfe oder eine Beihilferegelung betreffenden) Beschluss der Kommission festgestellt wurde. Satz 1 gilt nicht, wenn ...
	(b) Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten . Dies betrifft unter anderem Unternehmen, die Gegenstand...
	(c) Rechtsträger, die eine Vermögensauskunft gemäß § 802с der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind;
	(d) Rechtsträger, gegen welche die EU Sanktionen verhängt hat, also etwa Unternehmen, welche
	(i) in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind, oder
	(ii) im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, oder
	(iii) in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Zuwendungen die Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben würden.



	6. Art der Förderung und Überschusszahlungspflicht
	6.1 Art der Förderung
	(a) Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung in Form von nicht rückzahlbaren Zuwendungen gewährt.
	(b) Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Die Bewilligungsbehörde entscheidet über die Bewilligung der Anträge nach pflichtgemäßem Ermessen und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

	6.2 Überschusszahlungspflicht

	7. Umfang der Förderung, Überschusszahlungen und Reduzierung der Produktion in konventionellen Referenzanlagen
	7.1 Jährliche Berechnung
	(a) Die Höhe der Zuwendungen und die Höhe der Überschusszahlungen werden jährlich nach Kalenderjahren, auch bei einem unterjährigen operativen Beginn des Vorhabens, ermittelt und berechnen sich wie folgt. Näheres ist in Anhang 1 Abschnitt 1 und 2 gere...
	(i) Der Basis-Vertragspreis bildet die Grundlage für die Ermittlung der Höhe der Zuwendungen und der Höhe der Überschusszahlungen. Der Basis-Vertragspreis ist der Betrag, den der Antragsteller zur Abdeckung von Mehrkosten im Vergleich zum Referenzsyst...
	(ii) Zum Basis-Vertragspreis wird nach Maßgabe von Nummer 7.2 eine Dynamisierungskomponente für die jeweilige Abrechnungsperiode addiert („Dynamisierter Vertragspreis“). Der Basis-Vertragspreis wird dadurch angepasst auf die dynamisierten Energieträge...
	(iii) Von dem Basis-Vertragspreis, im Fall der Dynamisierung von dem dynamisierten Vertragspreis, wird der für das CCfD-Produktionsverfahren im Vergleich zum Referenzsystem entstehende effektive CO2-Preis abgezogen. Der Abzug federt das Risiko der CO2...
	(iv) Die sich daraus ergebende Differenz wird mit der im Vergleich zum Referenzsystem tatsächlich realisierten spezifischen Treibhausgasemissionsminderung und der realisierten Produktionsmenge des CCfD-Produktionsverfahrens multipliziert. Für Treibhau...
	(v) Das Ergebnis bildet den Betrag, den der Zuwendungsempfänger vom Zuwendungsgeber erhält oder – im Falle einer negativen Differenz zwischen Basis-Vertragspreis oder dynamisiertem Vertragspreis und effektivem CO2-Preis – die Überschusszahlung, die de...
	(vi) Von dem jährlichen Betrag, der sich nach Nummer 7.1(a)(i) bis (v) ergibt, wird eine anderweitige Förderung, die nach Einreichung des Antrags bewilligt wird, oder die nicht bereits bei der Ermittlung der Förderkosteneffizienz nach Nummer 8.3(f) be...
	(vii) Von dem jährlichen Betrag, der sich nach Nummer 7.1(a)(i) bis (v) ergibt, kann die Bewilligungsbehörde sektor- oder produktspezifisch im Förderaufruf festlegen, dass 60 % des vorhabenspezifischen grünen Mehrerlöses abgezogen wird, sofern der grü...
	(viii) Soweit der Antragsteller im Antrag auf Förderung festlegt, dass gemäß Nummer 4.20 nur ein Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert wird, wird der jährliche Betrag, der sich nach Nummer 7.1(a)(i) bi...

	(b) Der effektive CO2-Preis berechnet sich aus dem CO2-Preis im EU-ETS 1, den Treibhausgasemissionen des Referenzsystems nach Nummer 7.1(d) und den Treibhausgasemissionen des Vorhabens nach Nummer 7.1(e) sowie den kostenlosen Zuteilungen von Emissions...
	(c) Das Referenzsystem im Sinne der Nummer 2.24 wird von der Bewilligungsbehörde unter Berücksichtigung der Bestimmungen des EU-ETS 1 im Förderaufruf festgelegt. Hierbei finden die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission  ...
	(d) Die spezifischen Treibhausgasemissionen des Referenzsystems werden von der Bewilligungsbehörde im Förderaufruf festgelegt und berechnen sich auf Grundlage der im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission  angegebenen Benchmar...
	(e) Die Treibhausgasemissionen des Vorhabens ergeben sich aus den Treibhausgasemissionen der geförderten Anlagen (Scope-1-Emissionen), welche nach Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG  in der jeweils aktuell geltenden Fassung für die dort genannten indu...
	(f) Treibhausgasemissionsminderungen, die durch den Einsatz von Technologien zur Erreichung von Negativemissionen (Negativemissionstechnologien) erzielt werden, werden bei der Berechnung der geplanten und der tatsächlich realisierten Treibhausgasemiss...
	(g) Die Modalitäten der Zuwendungen und Überschusszahlungen richten sich nach Nummer 9 sowie den näheren Bestimmungen des Zuwendungsbescheids und des CO2-Differenzvertrags.

	7.2 Dynamisierung der Energieträgerkosten
	(a) Die Dynamisierung von einem oder mehreren Energieträgern dient der Verringerung des Preisrisikos. Dadurch wird der Antragsteller besser abgesichert und kann mit einem geringeren Risikoaufschlag kalkulieren; dies macht die Förderung zugleich für de...
	(b) Bei der Festlegung des Referenzsystems kann die Bewilligungsbehörde einen oder mehrere Energieträger des Referenzsystems bestimmen, der oder die ganz oder anteilig dynamisiert werden. Sie benennt dazu im Förderaufruf die spezifischen Einsätze der ...
	(c) Die Bewilligungsbehörde kann darüber hinaus im Förderaufruf festlegen, dass auch einer oder mehrere Energieträger, die beim Vorhaben zur Herstellung von Produkten und Zwischenprodukten oder im Rahmen von Technologien zur Abscheidung von CO2 und We...
	(d) Die Dynamisierung berücksichtigt die reale Entwicklung der Preise für die eingesetzten Energieträger sowie die Treibhausgasemissionsminderung des Vorhabens („Dynamisierungskomponente“). Die Bewilligungsbehörde kann im Förderaufruf je Sektor oder b...
	(e) Sofern und soweit für erneuerbaren Wasserstoff eine Dynamisierung vorgesehen ist, wird das sich aus dem anzuwendenden Preisindex ergebende Preisniveau um 5 % erhöht.
	(f) Sofern für erneuerbaren und CO2-armen Wasserstoff jeweils eine gesonderte Dynamisierung vorgesehen ist, ist ab dem Jahr 2035 für CO2-armen Wasserstoff das sich aus dem Preisindex für erneuerbaren Wasserstoff ergebende Preisniveau anzuwenden, wenn ...
	(g) Näheres regelt der Anhang 1.

	7.3 Abweichung von angegebenen Energieträgereinsätzen
	(a) Soweit ein Zuwendungsempfänger in einem oder mehreren Kalenderjahren um mehr als fünf Prozentpunkte von den in seinem Antrag nach Nummer 8.2(d) angegebenen oder nach Nummer 7.9 angepassten relativen Einsätzen eines oder mehrerer Energieträger abwe...
	(b) Die Bewilligungsbehörde kann dem Antrag nach Nummer 7.3(a) Satz 1 zustimmen, wenn
	(i) die beantragte Abweichung
	(A) auf höherer Gewalt beruht, oder
	(B) zusätzliche Treibhausgasemissionsminderungen innerhalb des geförderten Vorhabens bewirkt, oder
	(C) auf signifikanten technologischen Verbesserungen des geförderten Vorhabens beruht, oder
	(D) auf unvorhergesehenen Preisentwicklungen beruht, oder
	(E) auf eine Knappheit bei der Verfügbarkeit bestimmter Energieträger reagiert, oder
	(F) auf eine von dem Zuwendungsempfänger nicht zu vertretende verspätete Bereitstellung von Strom- oder Wasserstoffnetzinfrastruktur reagiert;

	(ii) die beantragte Abweichung mit energie- und klimapolitischen Zielen im Einklang steht,
	(iii) das Vorhaben die weiteren Anforderungen dieser Förderrichtlinie weiter erfüllt; insbesondere
	(A) darf der Ausschlussgrund nach Nummer 4.17(j) nicht verwirklicht sein; und
	(B) muss das Vorhaben weiter den Anforderungen an ein CCfD-Produktionsverfahren (Nummer 2.10) genügen; und
	(C) muss das Vorhaben die Mindestanforderungen nach Nummer 4.16(b) einhalten. Dies gilt nicht, wenn der Zuwendungsempfänger darlegen kann, dass aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen, insbesondere aufgrund von höherer Gewalt oder verspäteter Bereit...


	(c) Die Voraussetzungen für die Nutzung bestimmter Energieträger nach den Nummern 4.9 bis 4.14 bleiben unberührt.
	(d) Der im Antrag nach Nummer 8.2(d) angegebene oder nach Nummer 7.9 angepasste Pfad der absoluten Treibhausgasemissionsminderung darf nicht unterschritten werden. Die Bewilligungsbehörde kann hiervon Abweichungen zulassen, soweit die beantragte Abwei...
	(e) Soweit die Bewilligungsbehörde der beantragten Abweichung zustimmt, bestimmt sich die Berechnung der Zuwendung oder Überschusszahlung nach den Angaben im Antrag nach Nummer 7.3(a) und die im Antrag nach Nummer 8.2(d) angegebenen oder nach Nummer 7...
	(f) Die maximale jährliche Fördersumme sowie die maximale gesamte Fördersumme werden durch Anpassungen der Energieträgereinsätze innerhalb des Vorhabens aufgrund dieser Nummer 7.3 nicht geändert.
	(g) Der Antrag nach Nummer 7.3(a) Satz 1 kann von einem Zuwendungsempfänger auch vor dem operativen Beginn und nur einmal pro Kalenderjahr gestellt werden.

	7.4 Maximale Fördersumme
	(a) Der Zuwendungsbescheid legt die jeweilige maximale jährliche Fördersumme sowie die maximale gesamte Fördersumme fest.
	(b) Die maximale gesamte Fördersumme entspricht der Summe der maximalen jährlichen Fördersummen.
	(c) Die maximale jährliche Fördersumme wird auf Grundlage des Basis-Vertragspreises errechnet. Zum Basis-Vertragspreis wird ein Term addiert, welcher den potenziell zusätzlichen Budgetbedarf durch die Dynamisierung der Energieträger des Referenzsystem...
	(d) Näheres regelt der Anhang 1.
	(e) Im Förderaufruf kann festgelegt werden, dass die maximale gesamte Fördersumme nach Nummer 7.4(b) je Vorhaben auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist. Die Bewilligungsbehörde kann festlegen, dass einer bestimmten Art von Vorhaben ein über Satz 1...

	7.5 Kumulierungsverbot, Anrechnung und beihilferechtliche Höchstgrenzen
	(a) Sofern der Zuwendungsempfänger für das Vorhaben eine anderweitige Förderung erhält, die einer Förderung nach dieser Förderrichtlinie nicht nach Nummer 4.17(m) entgegensteht, hat die Bewilligungsbehörde im Rahmen der jährlichen Berechnung der Zuwen...
	(b) Die Bewilligungsbehörde macht eine Liste derjenigen Förderungen, die als anderweitige Förderungen im Sinne dieser Förderrichtlinie gelten, mit dem Förderaufruf bekannt. Die Liste ist nicht abschließend und entbindet die Antragsteller nicht von ein...
	(c) Von der nach den Nummern 7.1 und 9.2 zu berechnenden Zuwendung wird jede nach Einreichung des Antrags bewilligte anderweitige Förderung abgezogen. Soweit eine bei Antragseinreichung bereits bewilligte anderweitige Förderung nach diesem Zeitpunkt e...
	(d) Soweit in einem Vorhaben Wasserstoff eingesetzt wird, der durch Elektrolyseanlagen eines verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfängers im Sinne der §§ 15 ff. AktG produziert wird, wird die hinsichtlich dieser Elektrolyseanlagen ausgezahlte ode...
	(e) Die Bewilligungsbehörde kann hinsichtlich der Anrechnung von Förderungen, die einem verbundenen Unternehmen des Zuwendungsempfängers im Sinne der §§ 15 ff. AktG ausgezahlt oder auf sonstige Weise gewährt werden, abweichende oder ergänzende Vorschr...

	7.6 EU-Beihilferecht
	7.7 Begrenzung und Aussetzung von Zahlungspflichten
	(a) Die in einem Kalenderjahr zu leistende Überschusszahlung ist der Höhe nach begrenzt auf
	(i) die Summe sämtlicher bis zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung gezahlter Zuwendungen, abzüglich der bis dahin zu leistenden Überschusszahlungen;
	(ii) höchstens jedoch auf ein Fünfzehntel der maximalen gesamten Fördersumme. Für die in Nummer 4.2(d) definierten Teiljahre bestimmt sich die Begrenzung der Überschusszahlung anteilig nach dem Verhältnis der Dauer des jeweiligen Teiljahres zur Dauer ...

	(b) Die Bewilligungsbehörde soll auf Antrag des Zuwendungsempfängers die beiderseitigen Zahlungspflichten im Zusammenhang mit der Zuwendung oder Überschusszahlung für die verbleibende Laufzeit des CO2-Differenzvertrags mit Wirkung zum Ablauf von drei ...
	(c) Die Bewilligungsbehörde kann abweichende oder ergänzende Vorschriften im Förderaufruf festlegen.

	7.8 Reduzierung der Produktion in konventionellen Referenzanlagen
	(a) Sofern der Zuwendungsempfänger oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG zum Zeitpunkt der Antragstellung eine oder mehrere Anlagen in Deutschland betreibt, die demselben Referenzsystem oder – bei Vorhaben, die sich auf ...
	(b) Soweit der Antragsteller im Antrag auf Förderung festlegt, dass gemäß Nummer 4.20 nur ein Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert wird, gilt Nummer 7.8(a) hinsichtlich der Produktionskapazität der ge...

	7.9 Verschiebung des operativen Beginns
	(a) Sofern der tatsächliche operative Beginn des Vorhabens von dem geplanten operativen Beginn des Vorhabens abweicht, werden die nach Nummer 8.2(d) bei Antragstellung gemachten Angaben auf Antrag des Zuwendungsempfängers entsprechend der Verschiebung...
	(b) Erfolgt eine Verschiebung des operativen Beginns um ein oder mehrere vollständige Kalenderjahre, ist im Antrag eine entsprechende Verschiebung der Angaben, die bei Antragstellung nach Nummer 8.2(d) gemacht worden sind, vorzunehmen. Falls die Versc...
	(c) Die Bewilligungsbehörde gibt dem Antrag nach Nummer 7.9(a) Satz 1 statt, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 7.9(b) Satz 4 erfüllt sind. In diesem Fall nimmt sie auf Grundlage des Antrags die Änderung der Planwerte, bezogen auf die vollständigen ...
	(d) Erfolgt der Antrag nicht innerhalb der in Nummer 7.9(a) Satz 2 2. Halbsatz vorgesehenen Frist oder ist die Voraussetzung nach Nummer 7.9(b) Satz 4 nicht erfüllt, nimmt die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen eine Anpassung der in Numm...
	(e) In den Fällen von Nummer 7.9(c) und Nummer 7.9(d) erfolgen im Übrigen nur Anpassungen des geförderten Vorhabens, soweit diese im Rahmen der Vorschriften des CO2-Differenzvertrags beantragt wurden und nach den Vorschriften des CO2-Differenzvertrags...
	(f) Die maximalen jährlichen Fördersummen werden im Fall von Nummer 7.9(a) Satz 1 oder im Fall von Nummer 7.9(d) nach Maßgabe von Anhang 1 Abschnitt 3 angepasst. Die im Zuwendungsbescheid nach Nummer 7.4(b) festgelegte maximale gesamte Fördersumme wir...
	(g) Nummer 4.2 bleibt unberührt.
	(h) Soweit ein Zuwendungsempfänger in einem oder mehreren Kalenderjahren um mehr als fünf Prozentpunkte von den nach dieser Nummer angepassten relativen Einsätzen eines oder mehrerer Energieträger abweichen möchte, ist Nummer 7.3 anzuwenden.
	(i) Der Antrag nach Nummer 7.9(a) Satz 1 kann von einem Zuwendungsempfänger vor dem operativen Beginn nur im Fall einer wesentlichen Verschiebung des operativen Beginns und nur einmal pro Kalenderjahr jeweils bis zum 1. April gestellt werden. Eine wes...


	8. Gebotsverfahren
	8.1 Verfahrensablauf
	(a) Die Bewilligungsbehörde führt Gebotsverfahren durch, in denen die Antragsteller ihre Anträge für ein oder mehrere Vorhaben einreichen. Die Gebotsverfahren werden durch Förderaufrufe eingeleitet. Die Bewilligungsbehörde kann im Förderaufruf den Beg...
	(b) Die Bewilligungsbehörde kann Gebotsverfahren zur Steigerung einer effektiven Erreichung der Förderziele im Förderaufruf in Abstimmung mit der Europäischen Kommission auf bestimmte Produkte nach Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG , bestimmte im För...
	(i) ein sektor- oder technologieübergreifendes Gebotsverfahren eines der folgenden, in Förderaufrufen konkretisierbaren Ziele nicht mit gleicher Wirksamkeit erreichen würde:
	(A) ein im Unionsrecht verankertes sektor- oder technologiespezifisches Ziel,
	(B) die spezielle Förderung von Demonstrationsvorhaben,
	(C) die gezielte Förderung von Sektoren oder innovativen Technologien, die das Potenzial haben, langfristig einen wichtigen und kosteneffizienten Beitrag zum Klimaschutz und zu einer umfassenden Dekarbonisierung zu leisten, oder

	(ii) davon ausgegangen werden kann, dass ein selektiverer Ansatz zu niedrigeren Klimaschutzkosten führt, oder
	(iii) sich die Höhe der Gebote, die verschiedene Gruppen von Unternehmen voraussichtlich abgeben werden, erheblich unterscheidet (mehr als 10 %); wobei in diesem Fall Gruppen von Unternehmen mit vergleichbaren Kosten miteinander konkurrieren müssen.

	(c) Ein Gebotsverfahren, einschließlich eines beschränkten Gebotsverfahrens, darf nur erfolgen, wenn zu erwarten ist, dass in diesem Verfahren nicht alle Antragsteller einen vollen Zuschlag erhalten, sodass nicht das Risiko einer Beeinträchtigung des ...
	(d) Ein beschränktes Gebotsverfahren ist nur zulässig, soweit ein hinreichender Wettbewerb und eine größtmögliche Technologieoffenheit sichergestellt sind.
	(e) Im Förderaufruf werden insbesondere die Durchführung eines Gebotsverfahrens, eine mögliche Begrenzung des Gebotsverfahrens, die Förderbedingungen, das Fördervolumen, das Bewertungsschema für die Bewertung der Gebote (siehe Nummer 8.3), die Frist z...
	(f) Die Bewilligungsbehörde legt im Förderaufruf einen Höchstpreis für alle Gebote, für Gebote von Antragstellern eines bestimmten Sektors, für Gebote von Antragstellern, die eine bestimmte Technologie einsetzen, oder für Gebote von Antragstellern, de...
	(g) Die Bewilligungsbehörde macht den Förderaufruf im Bundesanzeiger bekannt.
	(h) Der Antragsteller kann der Bewilligungsbehörde innerhalb einer im Förderaufruf festgelegten Frist vor Ablauf der materiellen Ausschlussfrist der Gebote die von ihm vorbereiteten Antragsunterlagen und das von ihm ausgefüllte Muster des CO2-Differen...

	8.2 Anträge
	(a) Anträge sind unter Verwendung der von der Bewilligungsbehörde vorgegebenen und vollständig ausgefüllten Vordrucke nach den im Förderaufruf genannten Vorgaben einzureichen.
	(b) Anträge unter einer Bedingung, zum Beispiel Hilfsanträge, sind nicht zulässig und werden abgelehnt.
	(c) In den Anträgen sind alle Angaben zu machen und Unterlagen einzureichen, die für die Prüfung, die Entscheidung über die Zuwendungsvoraussetzungen und die Wertung der Gebote erforderlich sind.
	(d) Der Antragsteller hat für jedes Kalenderjahr und bei einem unterjährigen geplanten operativen Beginn zusätzlich für die Teiljahre innerhalb der nach Nummer 4.2(a) und Nummer 4.2(b) zu bestimmenden Laufzeit des CO2-Differenzvertrags, gerechnet ab d...
	(i) die jeweils geplante absolute Treibhausgasemissionsminderung und die jeweils geplante Produktionsmenge je Referenzsystem;
	(ii) die jeweils geplanten absoluten Energieträgereinsätze jedes Energieträgers des Vorhabens;
	(iii) findet auf das Vorhaben ein vorgelagertes Referenzsystem Anwendung, außerdem die jeweils geplante Einsatzmenge des Vorprodukts des Vorhabens.

	(e) Es sind insbesondere folgende Angaben zu machen beziehungsweise Unterlagen einzureichen:
	(i) eine Vorhabenbeschreibung, die mindestens Folgendes umfasst:
	(A) eine technische Beschreibung des Vorhabens mit Angaben
	(1) zur technischen Durchführbarkeit und zum technologischen Pfad zur Dekarbonisierung des Prozesses einschließlich einer konzeptionellen und quantitativen Darstellung, wie Treibhausgasemissionen eingespart und die Mindestanforderungen nach Nummer 4.1...
	(2) zur Erreichung der Mindestgröße nach Nummer 4.16(a),
	(3) zum geplanten Zeitpunkt des operativen Beginns,
	(4) dazu, inwieweit es sich um ein CCfD-Produktionsverfahren nach Maßgabe von Nummer 2.10 handelt,
	(5) zur Darstellung der Systemgrenzen und Anlagenabgrenzung unter Beachtung der hierzu in dieser Förderrichtlinie und im Förderaufruf getroffenen Bestimmungen,

	(B) Angaben zu den Standorten der vom Vorhaben erfassten Produktionsanlagen und dazu, ob jede einzelne Produktionsanlage so beschaffen ist, dass ihr Referenzsystem nach ihrer Produktionskapazität oder Feuerungswärmeleistung gemäß Anhang I der Richtlin...
	(C) Darstellung der wirtschaftlichen und operativen Durchführbarkeit und der erforderlichen Expertise zur Umsetzung des zu fördernden Vorhabens,
	(D) eine Meilensteinplanung für den Zeitraum zwischen der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids und dem geplanten operativen Beginn des Vorhabens, aus der hervorgeht, welche Meilensteine kalenderjährlich jeweils erreicht sein werden,
	(E) Angaben zur Übertragbarkeit des technologischen Konzepts der zu fördernden Anlagen auf weitere Anlagen des Antragstellers und anderer Rechtsträger,
	(F) Angaben zu den im Vorhaben herzustellenden Produkten,

	(ii) eine quantitative Darstellung, welche Restemissionen verbleiben, gegebenenfalls inklusive spezifischer Energieträgereinsätze und Treibhausgasemissionen unter verschiedenen Betriebsmodi der zu fördernden Anlage,
	(iii) Nachweis der ausreichenden Bonität,
	(iv) ein Finanzierungsplan mit Angaben zu den Eigen- und Fremdmitteln,
	(v) Nachweis über eine Sicherheit (Nummer 2.29) in Höhe der im Förderaufruf gemäß Nummer 12.1(f) Satz 2 von der Bewilligungsbehörde festgelegten Ausgleichszahlung (Umsetzungsgarantie oder -bürgschaft). Durch diese Umsetzungsgarantie oder -bürgschaft w...
	(A) wenn der Antragsteller für sein Gebot keinen Zuschlag erhalten hat oder die im Förderaufruf genannte Bindungsfrist für das nach Nummer 8.2(e)(xiv) abzugebende Angebot abgelaufen ist; oder
	(B) wenn der operative Beginn des geförderten Vorhabens des Antragstellers innerhalb der Frist für den operativen Beginn des Vorhabens gemäß Nummer 4.2(a) bis Nummer 4.2(c) erfolgt; oder
	(C) wenn der Antragsteller eine Zahlung nach Nummer 12.1(f) Satz 2 oder Nummer 12.2(c) geleistet hat,

	(vi) Angaben über für das Vorhaben bereits bewilligte oder beantragte anderweitige Förderung,
	(vii) eine Bestätigungserklärung, dass mit dem Vorhaben zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen wurde (Vorhabenbeginn gemäß Nummer 2.39),
	(viii) Angaben zu weiteren Informations- und Mitwirkungsverpflichteten im Sinne der Nummer 10.2(f),
	(ix) die Erklärungen zur Datenverarbeitung,
	(x) die Erklärung zu subventionserheblichen Tatsachen,
	(xi) die Erklärung zum Nichtvorliegen von Gründen nach Nummer 5.4,
	(xii) die Erklärung, dass dem Antragsteller die Vorgaben des Kartellrechts bekannt sind und weder im Zuge des betreffenden Gebotsverfahrens noch generell in Bezug auf Gebotsverfahren unter dieser Förderrichtlinie gegen diese Vorgaben verstoßen wurde o...
	(xiii) eine Bestätigungserklärung, dass sämtliche notwendigen außenwirtschafts- und fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen für die Tätigkeit des Antragstellers oder im Falle eines Konsortiums der Konsortialmitglieder vorliegen,
	(xiv) eine Erklärung, dass sich der Antragsteller mit dem Inhalt und Abschluss des nach Nummer 8.5 ausgefüllten und gegebenenfalls abgestimmten CO2-Differenzvertrags einverstanden erklärt und mit diesem Inhalt ein Angebot auf Abschluss des CO2-Differe...
	(xv) eine Bestätigungserklärung, dass das Vorhaben nicht gemäß Nummer 4.17(o) ganz oder teilweise aufgrund gesetzlicher Vorschriften umgesetzt werden muss,
	(xvi) eine Bestätigungserklärung, dass das Vorhaben nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Umweltziele nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852  führt,
	(xvii) eine Bestätigungserklärung, dass das Vorhaben den geltenden Unionsnormen entspricht,
	(xviii) eine Verpflichtungserklärung des Eigentümers der geförderten Anlagen oder konventionellen Referenzanlagen, sofern der Antragsteller nicht selbst Eigentümer dieser Anlagen ist. Die Bewilligungsbehörde kann auf Antrag des Antragstellers von der ...
	(xix) ein tragfähiges Konzept zum Standorterhalt und zur Beschäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfahren, sofern im Betrieb des Zuwendungsempfängers kein Betriebsrat besteht und der Zuwendungsempfänger nicht tarifgebunden ist. Sof...
	(xx) Angaben zum Anteil der nach Nummer 4.20 zu fördernden Produktionsmenge im Verhältnis zur Gesamtproduktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren nach Nummer 4.18 zuzurechnen ist, sofern nach Nummer 4.20 nur ein Teil der Produktionsmenge geförde...

	(f) Sofern und soweit das vom Antragsteller im Antrag auf Förderung beschriebene Vorhaben innerhalb der Systemgrenzen nach Nummer 2.33 liegt, handelt es sich um das zu fördernde Vorhaben. Sofern das vom Antragsteller realisierte Vorhaben wesentlich vo...
	(g) Ein Vorhaben kann durch die Bewilligungsbehörde von der Teilnahme am Gebotsverfahren ausgeschlossen werden, wenn die vom Antragsteller im Antrag für die Teilnahme am Gebotsverfahren gemachten Angaben falsch sind oder in unbegründeter Weise erhebli...
	(h) Maßgeblich für die Bewertung und Prüfung der in einem Gebotsverfahren gestellten Anträge durch die Bewilligungsbehörde ist die Sachlage zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung. Hinsichtlich der in dieser Förderrichtlinie in Bezug genommenen Re...

	8.3 Prüfung und Wertung der Gebote
	(a) Die Bewilligungsbehörde prüft die Anträge entsprechend der in dieser Förderrichtlinie und der im jeweiligen Förderaufruf getroffenen Bestimmungen. Den Zuschlag erhalten die förderfähigen Gebote in der Reihenfolge ihrer Bewertung im Rahmen des für ...
	(b) Anträge des Antragstellers, die ganz oder teilweise auf die Förderung desselben Vorhabens gerichtet sind, sind innerhalb eines Förderaufrufs nicht zulässig. Sind mehrere Anträge des Antragstellers ganz oder teilweise auf die Förderung desselben Vo...
	(c) Sind mehrere Anträge unterschiedlicher Antragsteller ganz oder teilweise auf die Förderung desselben Vorhabens gerichtet, geht ausschließlich das förderfähige Gebot in die Prüfung und Wertung ein, welches die beste Förderkosteneffizienz nach Numme...
	(d) Anträge, die in der im Förderaufruf bestimmten Frist (materielle Ausschlussfrist) nicht in der von der Bewilligungsbehörde vorgegebenen Form eingereicht werden oder die nicht die geforderten oder – im Falle einer Nachforderung – nachgeforderten An...
	(e) Die Bewertung der Gebote erfolgt ausschließlich anhand des Kriteriums der Förderkosteneffizienz.
	(f) Das Kriterium der Förderkosteneffizienz beruht auf der Berechnung spezifischer Förderkosten. Die spezifischen Förderkosten ergeben sich aus der Summe des Basis-Vertragspreises und der Kosteneffizienz anderweitiger Förderung im Sinne von Nummer 2.3...
	(i) Zur Ermittlung der Kosteneffizienz anderweitiger Förderung wird deren abgezinste Summe durch die abgezinste und nach den Vorschriften dieser Förderrichtlinie ermittelte geplante absolute Treibhausgasemissionsminderung während der Laufzeit des CO2-...
	(ii) Zur Bewertung der Förderkosteneffizienz wird diese mit den durch die Bewilligungsbehörde festgelegten Höchstpreisen (vergleiche Nummer8.1(f)) normiert. Anhang 2 definiert die Berechnungsmethodik.
	(iii) Anderweitige Förderungen, die nach den Regelungen des jeweiligen Förderprogramms nicht mit einer Förderung im Förderprogramm CO2-Differenzverträge kumuliert werden dürfen, werden bei der Berechnung der spezifischen Förderkosten nicht berücksicht...
	(A) der Zuwendungsempfänger im Antrag auf Förderung erklärt, dass ein Kumulierungsverbot besteht und er die anderweitige Förderung, einschließlich der entsprechenden Rückforderungszinsen, im Fall des Abschlusses eines CO2-Differenzvertrags zurückzahle...
	(B) zwischen der Bewilligungsbehörde und der zuständigen Stelle, die die anderweitige Förderung verwaltet, Einvernehmen über den Widerruf und, sofern die anderweitige Förderung bereits ausgezahlt oder auf sonstige Weise gewährt wurde, die Rückforderun...


	(g) Das Gebotsverfahren erfolgt statisch und nach dem Gebotspreisverfahren (pay-as-bid), sodass erfolgreiche Antragsteller die Zuwendung auf Grundlage des von ihnen beantragten Basis-Vertragspreises erhalten.
	(h) Bei der Prüfung der Anträge arbeitet die Bewilligungsbehörde mit der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) zusammen.
	(i) Im Förderaufruf kann festgelegt werden, dass nur ein bestimmter Prozentsatz des im jeweiligen Förderaufruf festgelegten Fördervolumens Vorhaben zugutekommen kann, die demselben Sektor oder derselben Technologie zuzuordnen sind. Die Sektoren und Te...
	(j) Ist der gebotene Basis-Vertragspreis im Verhältnis zu den marktüblichen Kosten für die Vermeidung einer Tonne CO2 unter Berücksichtigung insbesondere der eingesetzten Technologie und der geplanten Energieträgereinsätze ungewöhnlich niedrig, steht ...

	8.4 Zuwendungsbescheid
	8.5 CO2-Differenzvertrag
	(a) Der Abschluss des CO2-Differenzvertrags kommt dadurch zustande, dass die Bewilligungsbehörde den Zuschlag zugunsten des Angebots des Antragstellers nach Nummer 8.2(e)(xiv) erteilt und damit das Angebot annimmt. Der CO2-Differenzvertrag dient der n...
	(b) Die Bewilligungsbehörde veröffentlicht ein Muster des CO2-Differenzvertrags unter Beachtung der Vorgaben dieser Förderrichtlinie. Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit wird der Muster-CO2-Differenzvertrag nur angepasst, soweit die Besonderheiten d...
	(c) Der CO2-Differenzvertrag enthält auch Regelungen für den Fall, dass die geförderten Anlagen auf einen Dritten übertragen werden sollen. In diesem Fall ist insbesondere sicherzustellen, dass Überschusszahlungen an den Zuwendungsgeber weiterhin entr...

	8.6 Vorbereitendes Verfahren
	(a) Die Bewilligungsbehörde kann vor dem Gebotsverfahren ein vorbereitendes Verfahren durchführen, durch das Informationen für das Gebotsverfahren gewonnen werden und in dem den Antragstellern die Möglichkeit gewährt wird, Fragen zum Gebotsverfahren z...
	(b) Vorhaben, mit denen am vorbereitenden Verfahren nicht teilgenommen wurde oder zu denen die angeforderten Informationen nicht vollständig oder nicht fristgerecht übermittelt wurden, sind vom nachfolgenden Gebotsverfahren ausgeschlossen (materielle ...
	(c) Wenn ein vorbereitendes Verfahren durchgeführt wurde, kann die Bewilligungsbehörde von der Veröffentlichung des Förderaufrufs im Bundesanzeiger gemäß Nummer 8.1(g) absehen und den Förderaufruf stattdessen nur auf der Internetseite des Förderprogra...
	(d) Die Bewilligungsbehörde kann nach Ablauf der materiellen Ausschlussfrist (Nummer 8.6(b) Satz 1) vor dem Gebotsverfahren ein weiteres vorbereitendes Verfahren durchführen. Hinsichtlich der materiellen Ausschlussfrist des weiteren vorbereitenden Ver...

	8.7 Informationsveranstaltungen und öffentliche Konsultationsverfahren
	8.8 Ausschluss
	(a) Ein Antragsteller kann von einem laufenden Gebotsverfahren und zukünftigen Gebotsverfahren ausgeschlossen werden, wenn er oder ein mit ihm im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen mit anderen Antragstellern im Zusammenhang mit der Beant...
	(b) Die Bewilligungsbehörde kann Antragsteller auch dann von der Teilnahme an einem laufenden Gebotsverfahren ausschließen, wenn sie über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der Beantragung von Zuwendunge...


	9. Berechnungsverfahren, Aus- und Überschusszahlungen
	9.1 Monitoringkonzept
	9.2 Berechnungsverfahren
	(a) Die Zuwendungen an den Zuwendungsempfänger oder die Überschusszahlungen an den Zuwendungsgeber werden kalenderjährlich nach Durchführung eines Berechnungsverfahrens geleistet. Bei einem unterjährigen operativen Beginn des Vorhabens erstreckt sich ...
	(b) Die Bewilligungsbehörde führt das Berechnungsverfahren durch.
	(i) Zu diesem Zweck hat der Zuwendungsempfänger die ermittelten und verifizierten Treibhausgasemissionen des geförderten Vorhabens (realisierte Treibhausgasemissionen), die kostenlosen Zuteilungen von Emissionsberechtigungen des EU-ETS 1 für das geför...
	(ii) Sofern ein Vorhaben die Herstellung mehrerer Produkte umfasst, die unterschiedlichen Referenzsystemen zuzuordnen sind, sind die jeweiligen Produktionsmengen, die real gemessenen Einsätze für die Energieträger des geförderten Vorhabens und die rea...
	(iii) Bei Vorhaben, in denen Treibhausgasemissionsminderungen durch CCS oder CCU erzielt werden, müssen die Berechnungsangaben zusätzlich folgende Angaben umfassen:
	(A) Sofern die CO2-Abscheidung durch eine spezielle Anlage erfolgt, an die CO2 aus einer oder mehreren geförderten Anlagen weitergeleitet wird: Menge des aus geförderten Anlagen in eine Abscheidungsanlage weitergeleiteten CO2,
	(B) Zusammensetzung des abgeschiedenen CO2 (fossil, biogen, mineralisch, atmosphärisch, sonstige),
	(C) bei CCS: Menge des aus dem geförderten Vorhaben in eine CO2-Transportinfrastruktur zwecks langfristiger Speicherung weitergeleiteten CO2,
	(D) bei CCU: Verwendung des abgeschiedenen CO2 und Menge des in einem Produkt dauerhaft gebundenen CO2.


	(c) Die Berechnungsangaben beziehen sich auf das vorherige Kalenderjahr; in Teiljahren beziehen sie sich nur auf den Zeitraum des Teiljahres innerhalb der Laufzeit des CO2-Differenzvertrags. Bei einem unterjährigen operativen Beginn des Vorhabens sind...
	(d) In dem Emissions- und Energieeffizienzbericht nach Nummer 9.2(b) sind, soweit möglich, die im Vollzug des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) ermittelten, verifizierten und berichteten Daten zu verwenden. Der Zuwendungsempfänger hat der Wei...
	(e) Die Bewilligungsbehörde hat das Berechnungsverfahren spätestens drei Monate nach Zugang der vollständigen Berechnungsangaben durchzuführen und dem Zuwendungsempfänger das Ergebnis ihrer Berechnungen, insbesondere die Höhe der jährlichen Zuwendung ...
	(f) Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt weitere Informationen anzufordern.
	(g) Zuwendungen und Überschusszahlungen des Zuwendungsempfängers sind innerhalb von 30 Tagen nach Mitteilung des Ergebnisses der Berechnung fällig. Zahlungen erfolgen unter dem Vorbehalt einer möglichen Änderung des Ergebnisses der Berechnung nach Num...
	(h) Näheres zum Berechnungsverfahren kann im Muster-CO2-Differenzvertrag geregelt werden.

	9.3 Nachträgliche Änderungen
	9.4 Abschlagszahlungen
	(a) Auf Antrag des Zuwendungsempfängers kann die Bewilligungsbehörde je Quartal einen Abschlag gewähren, wenn der Zuwendungsempfänger für etwaige Rückerstattungen nebst Zinsen Sicherheiten leistet.
	(b) Rückforderungen zu viel geleisteter Abschlagszahlungen sind mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich ab dem Zeitpunkt der Auszahlung zu verzinsen.

	9.5 Ausschlüsse
	(a) Eine Zuwendung wird in einem Kalenderjahr nicht gewährt,
	(i) wenn der Zuwendungsempfänger in einem Kalenderjahr vorsätzlich oder grob fahrlässig Energieträger verwendet, deren Verwendung nach den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie (insbesondere Nummern 4.9 bis 4.14), des Förderaufrufs oder des CO2-Differe...
	(ii) wenn der Zuwendungsempfänger nach den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie, des Förderaufrufs oder des CO2-Differenzvertrags erforderliche Nachweise bezüglich der im geförderten Vorhaben verwendeten Energieträger vorsätzlich oder grob fahrlässig ...

	(b) Es werden keine Zuwendungen für die übrige Laufzeit des CO2-Differenzvertrags gewährt, wenn spätestens ab dem vierten vollständigen Kalenderjahr nach dem operativen Beginn die relative Treibhausgasemissionsminderung gegenüber dem Referenzsystem ni...

	9.6 Erstattung der Zuwendung bei Stilllegung der geförderten Anlage

	10. Evaluation, Kontrolle und Transparenz
	10.1 Evaluation, Kontrolle und Überprüfung
	(a) Zur Einhaltung der beihilfe-, zuwendungs- und haushaltsrechtlichen Verpflichtungen und zur Erfolgskontrolle führt die Bewilligungsbehörde anhand der in Nummer 3.2 genannten Ziele sowie der dafür gewählten Indikatoren und Kriterien eine begleitende...
	(b) Die Bewilligungsbehörde führt eine Erfolgskontrolle der durchgeführten Vorhaben durch.
	(c) Die Förderrichtlinie wird auf Basis der durchgeführten Gebotsverfahren und Förderungen fortlaufend auf ihre Effektivität und Effizienz evaluiert.

	10.2 Auskunfts- und Prüfungsrechte
	(a) Dem Antragsteller und dem Zuwendungsempfänger obliegen jeweils umfassende Informations- und Mitwirkungspflichten, die sich auf alle Phasen der Antragstellung, Zuwendung und Überschusszahlung sowie deren Erfolgskontrolle und Evaluation erstrecken. ...
	(b) Der Antragsteller und der Zuwendungsempfänger haben der Bewilligungsbehörde in jeder Phase der Antragstellung, des Bewilligungszeitraums und bis zum Erlass des Schlussbescheids unverzüglich und unaufgefordert Änderungen über entscheidungserheblich...
	(c) Der Antragsteller und der Zuwendungsempfänger haben der Bewilligungsbehörde, dem Bundesrechnungshof, den Prüforganen der Europäischen Union sowie jeweils deren Beauftragten („Informationsempfänger“) auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, Einsicht in...
	(d) Der Zuwendungsempfänger hat alle zuwendungsrelevanten und alle für die Überschusszahlung relevanten Unterlagen mindestens zehn Jahre nach Ende der Laufzeit des CO2-Differenzvertrags aufzubewahren und im Fall einer Überprüfung vorzulegen.
	(e) Der Antragsteller und der Zuwendungsempfänger haben sich damit einverstanden zu erklären, dass
	(i) die von den Informationsempfängern dazu bestimmten Personen zur Erfüllung ihrer Aufgaben innerhalb der üblichen Geschäftszeiten die Betriebs- und Geschäftsräume sowie die dazugehörigen Grundstücke des Zuwendungsempfängers betreten dürfen,
	(ii) die Informationsempfänger zur Erfüllung ihrer Aufgaben Informationen und Erkenntnisse an andere Behörden sowie jeweils deren Beauftragten unter Verpflichtung auf die Vertraulichkeit dieser Informationen weiterleiten dürfen,
	(iii) die Informationsempfänger Daten in anonymisierter oder aggregierter Form veröffentlichen dürfen, soweit dies berechtigte Interessen des Zuwendungsempfängers nicht verletzt,
	(iv) die Informationsempfänger Informationen und Erkenntnisse zu Informationszwecken verarbeiten, mit amtlichen Daten verknüpfen und auf Datenträgern speichern dürfen,
	(v) die Bewilligungsbehörde die Angaben mit anderen Behörden sowie deren jeweils Beauftragten unter Verpflichtung auf die Vertraulichkeit dieser Angaben abgleichen darf,
	(vi) andere Behörden sowie deren jeweils Beauftragten der Bewilligungsbehörde Auskünfte erteilen und dafür auch Daten übermitteln dürfen, die der staatlichen Geheimhaltung unterliegen,
	(vii) die Förderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften Nummern 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO in einem zentralen System des Bundes erfasst wird (Zuwendungsdatenbank).

	(f) Die Informations- und Mitwirkungspflichten dieser Nummer 10.2, denen der Antragsteller und der Zuwendungsempfänger unterliegen, erstrecken sich vorbehaltlich weitergehender Regelungen im Zuwendungsbescheid oder CO2-Differenzvertrag auch auf die mi...
	(i) denen Informationen vorliegen, die aus Sicht des Bundes oder der Bewilligungsbehörde für die Antragstellung, Zuwendung, Überschusszahlung oder Evaluierung der Zuwendung oder der Überschusszahlung erforderlich sind oder deren Mitwirkung hierzu erfo...
	(ii) derer sich der Antragsteller oder der Zuwendungsempfänger unmittelbar oder mittelbar zur Erreichung des nach dieser Förderrichtlinie festgelegten Förderzwecks bedient;
	(iii) denen der Antragsteller oder der Zuwendungsempfänger Fördermittel, sei es unmittelbar oder mittelbar, zur Verfügung stellt; oder
	(iv) von denen der Antragsteller oder der Zuwendungsempfänger Energie bezieht oder Energie für den Zuwendungsempfänger von Dritten im Zusammenhang mit dem Vorhaben einkauft

	(g) Der Antragsteller und der Zuwendungsempfänger haben Beschäftigte, Geschäftspartner, Behörden (insbesondere die Bundesnetzagentur und die DEHSt) sowie weitere Informations- und Mitwirkungsverpflichtete gegenüber den Informationsempfängern von ihrer...
	(h) Der Antragsteller und der Zuwendungsempfänger haben sicherzustellen, dass die weiteren Informations- und Mitwirkungsverpflichteten den Informations- und Mitwirkungspflichten aus dieser Förderrichtlinie, dem Förderaufruf und dem CO2-Differenzvertra...
	(i) Im Bewilligungszeitraum hat der Zuwendungsempfänger die Bewilligungsbehörde unaufgefordert über für die Förderung und die Überschusszahlung relevante Änderungen auf Ebene der weiteren Informations- und Mitwirkungsverpflichteten zu unterrichten.
	(j) Das Einverständnis mit der Einhaltung der in dieser Nummer 10.2 erwähnten Verpflichtungen ist im Antrag zu erklären.

	10.3 Berichterstattung
	(a) Die Bewilligungsbehörde veröffentlicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt des Abschlusses eines CO2-Differenzvertrags die beihilferechtlich erforderlichen Informationen in der Beihilfentransparenzdatenbank  der Europäischen Kommission, s...
	(b) Die Bewilligungsbehörde erstellt Jahresberichte  zu den nach dieser Förderrichtlinie gewährten Zuwendungen, die die Bundesrepublik Deutschland der Europäischen Kommission sowie das BMWE auf Verlangen dem Deutschen Bundestag vorlegt.

	10.4 Plan zum Wissenstransfer
	(a) Der Zuwendungsempfänger hat die Öffentlichkeit und branchenbezogene Interessensvertreter über den Einsatz des CCfD-Produktionsverfahrens im Zuge eines Wissenstransfers regelmäßig und umfassend zu informieren, und so zu dessen kommerziellen Skalier...
	(b) Die Bewilligungsbehörde darf die im Rahmen der Beantragung von Zuwendungen nach dieser Förderrichtlinie und die im Rahmen der Förderung erlangten Daten des Antragstellers oder Zuwendungsempfängers in nicht exklusiver Weise und unter Wahrung der an...
	(c) Abweichend von Nummer 10.4(b) Satz 3 darf die Weitergabe von geschützten Daten an öffentliche und private Forschungseinrichtungen zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung auch in nicht aggregierter und nicht anonymisierter Form erfolgen, sofern...
	(d) Die Bewilligungsbehörde kann weitere Informationspflichten festlegen. Gesetzliche Vorgaben zur Weitergabe von Daten bleiben von dieser Nummer unberührt.


	11. Subventionserheblichkeit
	11.1 Die nach dieser Förderrichtlinie gewährten Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sowie des Subventionsgesetzes (SubvG).
	11.2 Die Antragsberechtigten werden vor der Antragstellung auf die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und auf ihre Mitteilungspflichten nach § 3 SubvG hingewiesen sowie entsprechend der Verwaltungsvorschrift Nummer 3.4.6 zu § 44 BHO die im konkreten ...
	11.3 Im Antrag und der jährlichen Übermittlung der Berechnungsangaben nach Nummer 9.2(b) bestätigen die für den Antragsteller und den Zuwendungsempfänger handelnden Personen die Kenntnis bezüglich der Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und der Mittei...

	12. Rechtsfolgen bei Verstöẞen
	12.1 Aufhebung des Zuwendungsbescheids und vorzeitige Beendigung des CO2-Differenzvertrags
	(a) Die Aufhebung des Zuwendungsbescheids richtet sich nach den §§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
	(b) Ein Zuwendungsbescheid soll, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen werden, wenn
	(i) die Bewilligungsbehörde davon Kenntnis erlangt, dass
	(A) der Zuwendungsempfänger in Bezug auf Zuwendungsvoraussetzungen eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln; oder
	(B) der Zuwendungsempfänger versucht hat, Informationen zu erhalten, durch die er unzulässige Vorteile beim Gebotsverfahren erlangt haben könnte; oder
	(C) der Zuwendungsempfänger fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung der Bewilligungsbehörde erheblich beeinflusst haben könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln; oder
	(D) der Zuwendungsempfänger die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt hat; oder

	(ii) das geförderte Vorhaben aufgrund vorsätzlichen oder fahrlässigen Handelns des Zuwendungsempfängers keine relative Treibhausgasemissionsminderung von mindestens 85 % gegenüber dem Referenzsystem in den letzten zwölf Monaten der Laufzeit des CO2-Di...
	(iii) der Zuwendungsempfänger die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet hat; oder
	(iv) der Zuwendungsempfänger aufgrund des Zuwendungsbescheids ergangene Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt hat, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorgelegt hat; oder
	(v) der CO2-Differenzvertrag nach Nummer 12.1(f) oder Nummer 12.1(g) beendet wird oder auf sonstige Weise vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit nichtig oder beendet wird.

	(c) Ein Zuwendungsbescheid darf – sofern die in (i) bis (v) genannten Umstände nicht bereits in Nummer 12.1(b) fallen – auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise, auch mit Wirkung für die Vergangenheit, zurückgenommen oder widerru...
	(i) der Zuwendungsempfänger oder ein weiterer Mitwirkungs- und Informationsverpflichteter seinen Verpflichtungen nach Nummer 10.2 dieser Förderrichtlinie nicht nachkommt; oder
	(ii) der Zuwendungsempfänger Berechnungsangaben nach Nummer 9.2(b) nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder unrichtig einreicht; oder
	(iii) der Zuwendungsempfänger eine zum Zeitpunkt der Antragstellung oder nach Einreichung des Antrags beantragte oder bewilligte anderweitige Förderung gegenüber der Bewilligungsbehörde nicht angibt; oder
	(iv) die Voraussetzungen nach Nummer 8.8(a) Satz 1 vorliegen; oder
	(v) feststeht, dass der operative Beginn des geförderten Vorhabens nicht spätestens 18 Monate nach Ablauf der Frist für den operativen Beginn nach Nummer 4.2(a) bis Nummer 4.2(c) erfolgen kann. In diesem Fall kann die Bewilligungsbehörde den Zuwendung...
	(vi) die geförderten Anlagen nach Nummer 9.6 mit vorheriger Zustimmung der Bewilligungsbehörde endgültig stillgelegt worden sind.

	(d) Die Bewilligungsbehörde hat im Rahmen ihrer Entscheidung zur Aufhebung des Zuwendungsbescheids insbesondere abzuwägen, welche Nachteile mit der Aufhebung des Zuwendungsbescheids für den Zuwendungsgeber einhergehen. Auch in den Fällen der Nummer 12...
	(e) Der Fall einer Aufhebung des Zuwendungsbescheids (Rücknahme oder Widerruf), einschließlich der in den Absätzen (b) und (c) genannten Umstände, sowie der Fall einer gerichtlichen Aufhebung des Zuwendungsbescheids, werden als außerordentliche Kündig...
	(f) Der Zuwendungsempfänger kann den CO2-Differenzvertrag vor dem operativen Beginn mit Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. In diesem Fall hat der Zuwendungsempfänger dem Zuwendungsgeber einen von der Bewilligungsbehörde im Förderaufruf fes...
	(g) Erfolgt der operative Beginn nicht innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Nummer 4.2(a) bis Nummer 4.2(c), endet der CO2-Differenzvertrag vor Beginn der Vertragslaufzeit nach Nummer 4.2(a). Die Bewilligungsbehörde kann die Frist nach...
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